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Die vorliegende Broschüre gibt einen Überblick über die Forschungsarbeiten der straf
rechtlichen Abteilung des MaxPlanckInstituts für ausländisches und internationales Straf
recht aus den Jahren 2015–2017. Sie ergänzt damit, ebenso wie der entsprechende Band 
der kriminologischen Abteilung und die Darstellungen der beiden International Max Planck 
Research Schools, den Forschungsbericht 2015–2017, der die Arbeit des Gesamtinstituts er
fasst. 

Das Heft beginnt mit einer kurzen Einführung in das Forschungsprogramm der strafrecht
lichen Abteilung und die im Berichtszeitraum 2015–2017 durchgeführten Projekte. Eine 
ausführlichere Darstellung des Forschungsprogramms und seiner drei Schwerpunkte wur
de in ZStW Bd. 119 (2007) abgedruckt. Auch auf den WWWSeiten des Instituts (http://
www.mpicc.de/sieber) sind detaillierte Informationen hierzu verfügbar. 

Anschließend werden alle im Berichtszeitraum abgeschlossenen, laufenden und neu begonne
nen Untersuchungen der strafrechtlichen Abteilung ein zeln mit Forschungsgegenstand, For
schungsziel und Forschungsmethode vorgestellt. Auch hier stehen ergänzende Informationen 
auf den Webseiten des Instituts zur Verfügung.

 

Freiburg i. Br., im September 2018 Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Ulrich Sieber

Vorwort

Prof.	Dr.	Dr.	h.c.	mult.	Ulrich	Sieber,	 
Direktor und Leiter der strafrecht lichen 
Forschungsabteilung  
am Institut
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Das 2004 konzipierte Forschungsprogramm der strafrechtlichen Abteilung zielt auf eine Theorie
bildung und praktische Lösungen zu den zentralen Zukunftsfragen des Strafrechts. Dieses Pro
gramm zu den „Grenzen des Strafrechts“ konzentriert seit dem Direktorenwechsel im Jahr 2003 
die Arbeiten der Abteilung konsequent auf wichtige Grundlagenprobleme und Zukunftsfragen des 
Strafrechts. Es führt dabei die Erträge der Einzelprojekte zusammen, ermöglicht eine gegenseitige 
Befruchtung der laufenden Projekte und erzielt dadurch Synergieeffekte und Mehrwerte, vor al
lem bei der späteren Gesamtinterpretation der Einzelergebnisse mit dem Ziel einer umfassenderen  
Theoriebildung. 

Das Programm ist auch forschungsleitend für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses, 
seit 2007 insbesondere in der International Max Planck Research School for Comparative Criminal 
Law und seit 2014 in der OttoHahnGruppe der strafrechtlichen Abteilung für die PostDocAus
bildung. Alle Arbeiten des wissenschaftlichen Nachwuchses 
sind dabei voll in das Gesamtprogramm integriert. Nur eine 
solche systematische Zusammenschau von Einzelaspekten 
kann zu den notwendigen Antworten auf die derzeit erkenn
baren strafrechtlichen „Jahrhundertfragen“ beitragen. 

Der nachfolgende Text gibt zunächst einen kurzen allgemei
nen Überblick zu Forschungsgegenstand, Forschungszielen, 
Forschungsmethoden, Forschungsschwerpunkten und For
schungsfeldern (unten 1 bis 5). Die anschließenden Ausfüh
rungen ordnen dann die konkreten Projekte des Berichts
zeitraums (2015–2017) in das Programm ein und fassen den 
Ertrag der einzelnen Projekte und des Gesamtprogramms 
zusammen (unten 6 und 7). In der Projektübersicht sind 
abschließend alle im Berichtszeitraum durchgeführten Pro
jekte nach einheitlichen Gesichtspunkten zusammengefasst.

1.  Forschungsgegenstand 

Forschungsprogramm:  
Grenzen des Strafrechts

Gegenstand des Forschungsprogramms sind 
die sich verändernden Grenzen des Strafrechts. 
Die aktuelle Verschiebung dieser Grenzen wird 
an den gesellschaftlichen, wirtschaftlichen 
und politischen Veränderungen der Welt, In
formations und Risikogesellschaft deutlich, 
die zu einem rasanten Wandel in der Krimi
nalität, Kriminalpolitik und Strafrecht führen. 
Das Ausmaß der gegenwärtigen Veränderun
gen zeigt sich im Hinblick auf die territoria
len Grenzen des Strafrechts beispielsweise im 
Europäischen Strafrecht, im Völkerstrafrecht 
und in den sicherheitsrechtlichen Agenden ver
schiedener internationaler Organisationen, z.B. 

an der Ent stehung von Elementen eines echten 
supra nationalen Strafrechts, an neuen Formen 
der internationalen Zusammenarbeit und an 
neuen Konzepten der internationalen Sicher
heitspolitik. Bei der Kontrolle des Terrorismus 
manifestieren sich ebenso weitreichende Ver
änderungen, die das fundamentale Verhältnis 
zwischen den Garantien von Sicherheit und 
Freiheit in Bewegung bringen und klassische 
politische und rechtliche Kategorien, wie die 
Unterscheidung von innerer und äußerer Si
cherheit, von Krieg und Verbrechen, von Krieg 
und Frieden sowie von Strafjustiz, Polizei, Ge
heimdienst und Militär, auflösen.
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2.  Forschungsziel

Ziel des Forschungsprogramms ist es, die Gren
zen des Strafrechts im Hinblick auf die tatsäch
lichen Veränderungen von Sicherheitsrisiken und 
Sicherheitswahrnehmung in der sich wandeln
den Gesellschaft sowie die hieraus resultie
renden normativen Veränderungen zu analysie
ren, um neue Antworten auf die entstehenden 
krimi nalpolitischen Herausforderungen für eine 
effektive, jedoch den Menschenrechten ver
pflichtete Kriminalitätskontrolle zu entwickeln. 
Im Mittelpunkt des Interesses stehen dabei zwei 
miteinander zusammenhängende und für die  
gegenwärtige Strafrechtsentwicklung fundamen
tale faktische Prozesse:
a) die mit der Globalisierung zunehmende 
Trans nationalisierung der Kriminalität sowie

b) die mit der Risiko und Informationsgesell
schaft einhergehende Veränderung der Risiken 
und der Risikowahrnehmung von komplexen 
Kriminalitätsformen, insbesondere im Zusam
menhang mit Terrorismus, organisierter Krimi
nalität, Korruption, Wirtschaftskriminalität und 
Cybercrime. 

Diese beiden Prozesse führen das klassische 
Strafrecht an seine territorialen bzw. funktio
nalen Grenzen und verändern es in gravierender 
Weise. Der dadurch verursachte normative Wan
del bestimmt deswegen auch die zentralen For
schungsschwerpunkte des Programms, die von 
einem dritten Schwerpunkt zur zentralen For
schungsmethode der Arbeiten ergänzt werden.

3.  Forschungsmethoden

Das Forschungsprogramm untersucht die ge
sellschaftlichen wie die normativen Bedingun
gen seines Forschungsgegenstands. Deswegen 
finden sowohl die empirischen Erhebungs
methoden der Sozialwissenschaften als auch die 
Methoden der – insbesondere vergleichenden – 
Strafrechtswissenschaft Anwendung. 

Die Analysemethoden der Sozialwissenschaften 
werden zur Bestimmung der faktischen Ver
änderungen vor allem in der kriminologischen, 
aber auch in der strafrechtlichen Abteilung 
des Instituts genutzt. Die empirischen Unter
suchungen des Forschungsprogramms betreffen 
dabei vorwiegend die Veränderungen der Krimi
nalitätsphänomene, der strafprozessualen Er
mittlungsprobleme (insb. im digitalen Bereich) 
sowie der praktischen Anwendung neuer nicht 
strafrechtlicher Aufklärungs und Sanktions
systeme (z.B. die Rechtswirklichkeit von Com
plianceProgrammen). Da die kriminologische 
Abteilung ein in weiten Teilen entsprechendes 
Forschungsprogramm verfolgt und inhaltlich 
ähnliche Probleme des sozialen Wandels unter 
kriminologischen Aspekten untersucht wie die 
Abteilung Strafrecht unter strafrechtlichen Ge
sichtspunkten, erfolgt ein Großteil dieser empiri
schen Untersuchungen in der krimino logischen 
Abteilung und ergeben sich aus den Arbeiten 
der beiden Abteilungen Synergieeffekte. Auf
grund der Verschränkung von empirischen und 
normativen Zugängen ist die Forschung grund
sätzlich interdisziplinär angelegt. 

Für die Lösung der zentralen normativen Fra
gen hat die Strafrechtsvergleichung zusammen 
mit der von ihr mitbestimmten internationalen 
Strafrechtsdogmatik zentrale Bedeutung. Zur 
Erfassung der gegenwärtigen Rechtsentwick
lung erfolgt somit häufig eine breit angelegte 
Strafrechtsvergleichung, da aufgrund der glo
balen Prozesse in der aktuellen Kriminal und 
Rechtspolitik ein normatives Gesamtbild der 
aktuellen weltweiten Entwicklungen und ihrer 
Zusammenhänge erforderlich ist, auch um loka
le und regionale Entwicklungen zu verstehen. In 
den einzelnen Untersuchungen ist dabei für die  
Analyse des geltenden Rechts oft eine syste
matische und/oder fallbasierte Strafrechts
vergleichung notwendig, die im Wege der 
wertbasierten Strafrechtsvergleichung auch 
auf die den Regelungen zugrundeliegenden 
sozialen und rechtlichen Grundlagen eingeht. 
Auf dieser vergleichenden Basis können dann 
auch allgemeine Rechtsgrundsätze entwickelt 
werden, die mithilfe der wertenden Rechts
vergleichung Lücken im Europäischen Recht 
und im Völkerstrafrecht schließen. Unter prak
tischen Gesichtspunkten unterstützt die wer
tende Rechtsvergleichung darüber hinaus vor 
allem die vergleichende Bestimmung von „best 
practices“ im Wege des „benchmarking“, die 
für die zukünftige nationale und internationale  
Kriminalpolitik besonders wichtig ist. 

Wegen der globalen Zielsetzung des Forschungs
programms und der methodischen Bedeutung 
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des internationalen Vergleichs sind – wie schon 
seit der Institutsgründung – praktisch alle Pro
jekte der strafrechtlichen Abteilung auf inter
nationale Kooperation ausgerichtet. Dies hat zu 
einer Vielzahl von internationalen Verbindungen 
und dem Ausbau der seit Jahrzehnten bestehen

den Netzwerke geführt. Entsprechende Koope
rationen sind vor allem bei interdisziplinären 
Projekten erforderlich, die im Bereich des Cy
bercrime und der Ermittlungsarbeit in inter na
tionalen Datennetzen z.B. gemeinsam mit Ex
perten der Informationstechnik erfolgen.

4. Forschungsschwerpunkte 

Aus dem genannten Konzept zur Untersuchung 
der aktuellen Veränderungen von Kriminalität 
und Kriminalitätskontrolle in der globalen Risi
kogesellschaft ergeben sich zwei – inhaltlich zu
sammenhängende – thematische Schwerpunkte 
des Forschungsprogramms zu den territorialen 
und funktionalen Grenzen des Strafrechts. Hin
zu kommt ein dritter methodenorientierter 
Schwerpunkt zur Strafrechtsvergleichung. 

a)  Veränderungen durch die Globalisierung: 
Grenzüberschreitende Kriminalität,  
territoriale Grenzen des Strafrechts  
und internationale Strafrechtsintegration

Der erste Forschungsschwerpunkt knüpft an die 
Veränderungen durch die Globalisierung an. Da
bei geht es vor allem um die territorialen Gren
zen des Strafrechts und die Möglichkeiten ihrer 
Überwindung durch ein transnational wirksames 
Strafrecht. Dieser Forschungsschwerpunkt zielt 
auf die Bildung einer Theorie der Strafrechts
integration in der globalen Welt und die Entwick
lung entsprechender praxistauglicher Lösungs
konzepte. Ihm liegt die – in der ausführlichen 
Fassung des Forschungsprogramms näher be
gründete – Annahme zugrunde, dass die zuneh
mende transnationale Kriminalität vor allem auf 
technischen, wirtschaftlichen und politischen 
Veränderungen der Globalisierung beruht, aus 
denen sich neue Gelegenheiten zur grenzüber
schreitenden Deliktsbegehung ergeben, z.B. in 
internationalen Datennetzen und globalen ille
galen Märkten (z.B. für Drogen, Waffen oder 
sensible Daten). Diese neuen Möglichkeiten 
transnationaler Kriminalität fordern das natio
nalstaatliche Strafrecht heraus, da dieses nur 
schwer gegen grenzüberschreitende Kriminalität 
vorgehen kann, wenn die Durchsetzung seiner 
Entscheidungen auf anderen Territorien erst 
langwierige Amts oder Rechtshilfeverfahren be
nötigt und die nationalen Strafrechtsordnungen 
voneinander abweichen. 

Als Antwort auf die neuen Herausforde
rungen ist daher nicht nur eine verstärkte 
Rechts harmonisierung erforderlich. Vielmehr 
sind neue Systeme eines transnational wirk
samen Strafrechts gefragt, mit denen – wie 
beispielsweise im Europäischen Strafrecht 
– die klassischen Modelle der zwischenstaat
lichen Kooperation und des supranationalen 
Strafrechts zu hybriden Mischformen und 
komplexen Mehrebenensystemen der straf
rechtlichen Sozialkontrolle weiterentwickelt 
werden. Der Forschungsschwerpunkt befasst 
sich daher vor allem mit den Fragen, ob und 
wie die territorialen Grenzen des Strafrechts 
zu überwinden sind, wie die dabei entstehen
den Regelungen aussehen und wie sie sich auf 
den Ausgleich von Sicherheits und Freiheits
interessen auswirken. Dieser Schwerpunkt 
betrifft daher insbesondere neue Formen der 
internationalen Rechtshilfe, die Entwicklung 
von supranationalem Strafrecht sowie neue 
Formen der internationalen Strafrechtskoor
dination durch internationale Institutionen 
(wie EU, UN oder FATF). 

b)  Veränderungen der Risiko- und Informa-
tionsgesellschaft: Komplexe Kriminalität,  
funktionale Grenzen des Strafrechts und neue 
alternative Maßnahmen der Sozialkontrolle

Der zweite Forschungsschwerpunkt der 
strafrechtlichen Abteilung betrifft die fun
damentalen Veränderungen der Risiko und 
Informationsgesellschaft. Dabei geht es um 
die funktionalen Grenzen des Strafrechts 
und die Möglichkeiten neuer alternativer 
Maß nahmen der Sozialkontrolle, die zu einer 
Theorie der funktionalen Grenzen des Straf
rechts führen sollen. Diesem Forschungs
schwerpunkt liegt die Annahme zugrunde, 
dass nicht nur die Transnationalisierung und 
Globalisierung, sondern vor allem der techni
sche, wirtschaftliche und politische Wandel 
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der Informations und der Risikogesellschaft 
gesteigerte Risiken für die Gesellschaft und 
eine immer komplexere Kriminalität produ
ziert, deren Erfassung durch das klassische 
„Standardprogramm“ des Strafrechts auf 
Schwierigkeiten stößt. Dies zeigt sich bei
spielsweise am international arbeitsteiligen 
Vorgehen weitverzweigter Straftätergruppen, 
die sich moderner Technologien bedienen, 
sowie am Zerstörungs und Schadenspoten
zial neuer Formen des Terrorismus, der Or
ganisierten Kriminalität, der Korruption, der 
Wirtschafts und der Internetkriminalität. 

Die Praxis versucht den damit einhergehen
den Kontrollverlust des klassischen national
staatlichen Strafrechts durch spezifische 
Veränderungen zu kompensieren: Es ent
stehen neue Netzwerke zwischenstaatlicher 
Zusammenarbeit, geheime technische Über
wachungsmaßnahmen, ein am Präventionsge
danken orientiertes neues „Sicherheitsrecht“ 
unter Einbeziehung verwaltungsstrafrecht
licher, polizeirechtlicher, geheimdienstrecht
licher, ausländerrechtlicher und kriegsrecht
licher Maßnahmen (innerhalb und außerhalb 
des Strafrechts), Mitwirkungspflichten Pri
vater sowie alternative Maßnahmen der So
zialkontrolle (z.B. im Wege der „regulierten 
Selbstregulierung“ der Wirtschaft). Dieser 
– auch auf einer veränderten Wahrnehmung 
von Kriminalität beruhende – Wandel wird 
in Gesellschaft und Politik mit kriminalpo
litischen Sicherheitsdiskursen zu Grenzver
schiebungen des Strafrechts legitimiert. Der 
Forschungsschwerpunkt behandelt damit 
vor allem die Fragen, wie sich das Strafrecht 
aufgrund der vorgenannten Veränderungen 
entwickelt, inwieweit die damit herausgefor
derten klassischen Grenzen des Strafrechts 
beizubehalten oder neu zu vermessen sind 
und wie die gegenwärtig zu beobachtende 
„Ersetzung“ des Strafrechts durch andere 
Rechtsdisziplinen (insb. Kriegsrecht, Polizei

recht, Geheimdienstrecht, Ausländerrecht) 
zu beurteilen ist.

c)  Veränderungen der Forschungsmethode: 
Strafrechtsvergleichung  
auch als Forschungsgegenstand 

Der dritte Schwerpunkt zielt auf die Entwick
lung der Forschungsmethoden, die zur Analyse 
der vorgenannten Schwerpunkte erforderlich 
sind. Strafrechtsvergleichung ist deswegen im 
Programm der strafrechtlichen Abteilung auf
grund ihrer Bedeutung für die Arbeiten zu den 
territorialen und funktionalen Grenzen des 
Strafrechts nicht nur eine Methode, sondern 
selbst ein zentraler Forschungsgegenstand. 
Dabei geht es nicht mehr nur um die klassi
sche (horizontale) Vergleichung von nationalen 
Rechtsordnungen, sondern zunehmend auch 
um die (vertikale) Vergleichung von internatio
nalen und nationalen Normensystemen sowie 
die (funktionale) Vergleichung unterschiedli
cher Rechtsregime (z.B. Strafrecht, Polizeirecht, 
Geheimdienstrecht, das Recht der bewaffneten 
Konflikte sowie private Rechtsregime) bei der 
Kriminalitätskontrolle. Um die Voraussetzun
gen, Methoden und Leistungsfähigkeit der 
Strafrechtsvergleichung in ein Gesamtkonzept 
zu bringen und dieses innovativ weiterzuentwi
ckeln, betrifft der dritte – methodenorientierte 
– Schwerpunkt des Programms die Grundlagen 
der Strafrechtsvergleichung. 

Auf dieser Basis soll auch eine universale Straf
rechtsdogmatik entwickelt werden. Diese muss 
wegen der globalen Herausforderungen des 
Strafrechts ihren Schwerpunkt auf die Gewin
nung von weltweit gültigen Erkenntnissen le
gen, die insbesondere in eine „internationale 
Strafrechtsdogmatik“, eine „internationale Gram
matik des Strafrechts“ und – in der Europäischen 
Union – ein „gemeineuropäisches Strafrechts
system“ münden.

5.  Forschungskonzentration auf spezielle Forschungsfelder

Das Forschungsprogramm der strafrecht
lichen Abteilung unterscheidet sich von der 
Arbeit eines einzelnen Wissenschaftlers vor 
allem durch die Vielzahl seiner Einzelprojek
te. Entscheidende Bedeutung für die Um
setzung des Programms haben daher neben 
der Bestimmung der Forschungsziele und 

der Forschungsschwerpunkte vor allem auch 
Auswahl, Konzentration und Abstimmung der 
dem Forschungsziel dienenden Einzelprojek
te. Diese werden deswegen in dem vorliegen
den Programm so ausgewählt, dass sie nicht 
nur aussagefähige Ergebnisse zu den einzel
nen Forschungsprojekten erbringen, sondern 
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ihre Erträge in der Addition die Summe der 
Einzelergebnisse aus den verschiedenen Pro
jekten übersteigen. Nur auf diese Weise kann 
ein Mehrwert für eine übergreifende Theorie
bildung zu den zentralen Forschungsfragen 
der territorialen und funktionalen Grenzen 
des Strafrechts und der Strafrechtsverglei
chung entstehen. Diese Zielsetzung und die 
angestrebten Synergieeffekte werden in dem 
Programm der strafrechtlichen Abteilung vor 
allem dadurch erreicht, dass sich die Projekte 
auf bestimmte Forschungsfelder konzentrie
ren, in denen die oben genannten Forschungs
fragen zu den territorialen und funktionalen 
Grenzen des Strafrechts besonders deutlich 
zutage treten. 

Für die Theoriebildung zu den territorialen 
Grenzen des Strafrechts und der Strafrechts
integration werden vor allem Rechtssysteme 

untersucht, die verschiedene nationale Straf
rechtsordnungen integrieren und dadurch 
ein transnational durchsetzbares Strafrecht 
schaffen. Die einschlägigen Projekte zu den 
territorialen Grenzen des Strafrechts betref
fen deswegen neben den – fächerübergreifen
den – „Grundlagen zur rechtlichen Ordnung 
in einer globalen Welt“ sowie den nationalen 
Rechtsordnungen vor allem die klassischen 
Forschungsfelder „Europäisches Strafrecht“ 
und „Internationales Strafrecht (insb. Völker
strafrecht)“. Einbezogen werden dabei aber 
auch strafrechtlich relevante Regelungen von 
anderen internationalen Organisationen, wie 
z.B. den VN, der FATF oder der OECD.

Für die Theoriebildung zu den funktionalen 
Grenzen des Strafrechts sind dagegen Problem
stellungen von Interesse, deren Risikopotenzial 
oder Komplexität das der klassischen Kriminali





THEORIEBILDUNG

Theorie der  
Strafrechtsintegration

Theorie der funktionalen  
Grenzen des Strafrechts

Grundlagen der  
Strafrechtsvergleichung

FORSCHUNGSSCHWERPUNKTE
mit spezifischen Forschungsfragen zu den Bereichen

Territoriale Grenzen 
des Strafrechts,  

transnationales Strafrecht 
und inter nationale  

Strafrechtsintegration

Funktionale Grenzen 
des Strafrechts  

und neue Formen  
der Sozialkontrolle

Universale 
Strafrechtsvergleichung  

und internationale  
Strafrechtsdogmatik

FORSCHUNGSFELDER

Internationales 
Strafrecht 

(bes. Völkerstraf
recht)

Europäisches 
Strafrecht

Nationales 
Strafrecht

Andere 
Ordnungen

Terrorismus, Orga
nisierte Kriminalität, 

Korruption

Wirtschafts
kriminalität

Internetkriminalität
Andere Formen 

komplexer  
Kriminalität

Relevante Rechtsordnungen Relevante Delinquenzbereiche

FORSCHUNGSPROGRAMM „GRENZEN DES STRAFRECHTS“ 
Auswahl und Konzentration der Forschungsprojekte



 



13

I.  Forschungsprogramm

tät übersteigt. Diese Probleme risikoreicher und 
komplexer Kriminalität finden sich insbesondere 
in den Forschungsfeldern „Terrorismus“, „Orga
nisierte Kriminalität“, „Internetkriminalität“ und 
„Wirtschaftskriminalität“. Die Auswahl, Spezifi
zierung und Ergänzung dieser Delinquenzberei
che erfolgt dabei funktional unter dem Aspekt 
der übergeordneten Forschungsfrage, sodass im 
Hinblick auf entsprechende Fragestellungen 
auch Völkerstraftaten und Staatskriminalität 
sowie andere Formen der komplexen Kriminali
tät wie die Korruption einbezogen werden kön
nen. Da die vorgenannten Delikte zum großen 
Teil in globalen Märkten oder auf grenzüber
schreitende Weise erfolgen, stehen sie auch im  
Mittelpunkt der Harmonisierungsbestrebungen 
internationaler Institutionen. Damit sind diese 
Delikte und ihre Kontrolle auch für den ersten 
Forschungsschwerpunkt zu den territorialen 
Grenzen des Strafrechts relevant. Insoweit be
stehen auch enge Zusammenhänge zwischen 
den beiden Schwerpunkten. 

Aufgrund dieser häufig transnationalen De
liktsbegehung sind diese Delikte auch für den 

dritten methodenorientierten Schwerpunkt be
sonders interessant. Die Grundlagen zur Straf
rechtsvergleichung werden deswegen zu einem 
großen Teil in den gleichen Forschungsfeldern 
untersucht. Für die Strafrechtsvergleichung 
sind darüber hinaus der Allgemeine Teil des 
Strafrechts (als besonders komplexer Prüfstein 
der funktionalen Strafrechtsvergleichung) so
wie das Strafverfahrensrecht (wegen seiner 
Relevanz für rechtsstaatliche Garan tien und 
seiner Abweichungen von den Regelungen der 
alternativen Kontrollsysteme) von Bedeutung. 
Die Projekte in den vorgenannten Feldern 
betreffen deswegen häufig – gezielt – mehre
re Forschungsfragen und schwerpunkte und 
profitieren dadurch in vielfältiger Weise sowohl 
thematisch als auch methodisch von den Er
gebnissen anderer Arbeiten. 

Die nebenstehende Skizze verdeutlicht diesen 
theoriegeleiteten Prozess der Auswahl und Kon
zentration der Projekte, die sowohl durch die 
zentralen Forschungsfragen als auch durch den 
– für die Analyse relevanten – spezifischen For
schungsgegenstand bestimmt werden. 

6.  Forschungsprojekte und Forschungsergebnisse im Berichtszeitraum  
(2015–2017)

Die nachfolgende Darstellung der einzelnen 
Projekte aus der strafrechtlichen Abteilung ist 
nach den oben erläuterten drei Forschungs
schwerpunkten der Abteilung gegliedert: (a) den 
strafrechtlichen Herausforderungen der Globa
lisierung, (b) den strafrechtlichen Herausforde
rungen der modernen Risikogesellschaft (ein
schließlich der Informationsgesellschaft) sowie  
(c) den Herausforderungen der Strafrechtsver
gleichung als der zentralen Methode der For
schungen zu diesen Problemen.

a)  Forschungsschwerpunkt 1 zur Globalisie-
rung: „Transnationale Kriminalität, territoriale 
Grenzen des Strafrechts und internationale 
Strafrechtsintegration“

Europäisches Strafrecht 

Basis für die Untersuchung der Grundlagen
fragen des ersten Forschungsschwerpunkts 
über territoriale Grenzen des Strafrechts und 
Möglichkeiten der Schaffung eines transna
tional durchsetzbaren Strafrechts waren die 
Erkenntnisse über die Grundlagen, das System 

und die Zukunftsperspektiven des Europäi
schen Strafrechts (vgl. Sieber, Die Zukunft des 
Euro päischen Strafrechts – Ein neuer Ansatz 
zu den Zielen und Modellen des europäischen 
Strafrechtssystems, ZStW 2009, S. 1–67, sowie 
ders., Einführung: Entwicklung, Ziele und Pro
bleme des Europäischen Strafrechts, in: Sieber/
Satzger/von HeintschelHeinegg (Hrsg.), Eu
ropäisches Strafrecht, 2. Auflage BadenBaden 
2014, S. 29–101). Dabei ging es am Beispiel des 
Europäischen Strafrechts um die Analyse der 
beiden wichtigsten Grundformen zur Schaffung 
eines transnational wirksamen Strafrechts sowie 
deren Weiterentwicklungen und jeweiligen Pro
bleme: Differenziert wurden hier zum einen die 
nationalstaatlichen Kooperationsmodelle, bei 
denen die Entscheidungen einer Rechtsordnung 
in einer anderen Rechtsordnung vom nationalen 
Recht anerkannt werden (mit dem Vorteil einer 
Wahrung der staatlichen Eigenständigkeit sowie 
des Subsidiaritätsprinzips), zum andern die sup
ranationalen Modelle, bei denen die justiziellen 
Entscheidungen von vornherein in einem erwei
terten territorialen Raum gelten (mit dem Vorteil 
einer vielfach höheren Effektivität sowohl für 
die Sicherheits als auch die Freiheitsgewähr
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leistung, jedoch häufig mit Legitimitätsproble
men). Bei den nationalstaatlichen Kooperati
onsmodellen existieren als Weiterentwicklungen 
der klassischen Kooperationsmodelle des Euro
parats (die häufig eine doppelte Strafbarkeit ver
langen und zahlreiche Versagungsgründe ken
nen) vor allem die – in der EU vorherrschenden 
– Kooperationsmodelle der unmittelbaren An
erkennung von ausländischen Entscheidungen 
sowie das (ehemalige Schweizer) Modell einer 
Praktizierung des eigenen Strafprozessrechts auf 
fremdem Territorium. Bei den supranationalen 
Modellen, die bisher vor allem im Völkerrecht 
und im Rahmen der Vereinten Nationen vor
kommen, zeigt die Europäische Union die Mög
lichkeit einer unterschiedlich weit reichenden 
Übertragung von justiziellen Teilbereichen auf 
die supranationale Ebene (z.B. mit nationalen 
Rechtsgrundlagen, aber unterstützenden euro
päischen Institutionen).

Die Forschungen im Berichtszeitraum vertief
ten mit Blick auf die Rechtswirklichkeit in der 
Europäischen Union zunächst und vor allem für 
den Bereich der Rechtshilfe die – auch welt
weit dominierenden – klassischen Kooperations
modelle sowie die in der Europäischen Union in 
innovativer Form weiterentwickelten erweiterten 
Kooperationsmodelle der unmittelbaren Aner
kennung von Entscheidungen. Für die Rechts
hilfe bestätigte dazu die 2015 abgeschlossene 
Dissertation von Zoran Burić (Kroatien) über 
„Modelle der grenzüberschreitenden Beweis
erlangung in Europa“ (Projekt Nr. 2) die Vorzüge 
der erweiterten Kooperationsmodelle der EU 
im Vergleich zu den klassischen Kooperations
modellen des Europarats. Die noch laufende 
Dissertation von Angela Aguinaldo (Philippinen) 
zum Thema „East Meets West: Rechtshilfe zwi
schen und innerhalb der ASEAN und der EU“ 
(Projekt Nr. 4) kommt bei ihrem Vergleich der 
Kooperationsmodelle in Europa (Deutschland, 
England) und in den – stärker informell agieren
den – ASEANStaaten (Philippinen, Malaysia) 
sowie bei der angestrebten Entwicklung von  
Kooperationsformen zwischen den Staaten der 
EU und der ASEAN voraussichtlich zu ähnli
chen Ergebnissen. Für den Bereich der Ausliefe
rung widerspricht Thomas Wahl (Deutschland) 
in seiner Dissertation „Interessenverschiebun
gen im europäischen Auslieferungsrecht“ (Pro
jekt Nr. 3) der These, dass das erweiterte Ko
operationsmodell des Europäischen Haftbefehls 
zu einer Vernachlässigung der Beschuldigtenin
teressen führt; falls diese Interessen im Euro
päischen Strafrecht derzeit weniger geschützt 

würden, so liegt dies nach seinen umfassenden 
– auch empirischen – Erhebungen vor allem an 
den technischen Formalien (kurze Fristen und 
weniger Raum zur Darstellung des Sachverhalts 
in den benutzten Formularen). Weiter konkreti
siert werden noch bestehende Defizite des er
weiterten Kooperationsmodells von Jörg Arnold 
in dem Projekt Nr. 5 über „Europäische Strafver
teidigung“, das sich im Ergebnis zutreffend für 
europäische Verteidigernetzwerke statt institu
tioneller Lösungen für die europäische Strafver
teidigung ausspricht.

Das Bestreben nach differenzierten und  
ausgeglichenen Lösungen der EU belegt vor 
allem eine im Berichtszeitraum neu begonne
ne Untersuchung zur Rechtshilfe speziell bei 
der Überwachung der grenzüberschreitenden 
Telefon und Internetkommunikation (TKÜ) 
von Ulrich Sieber, Nicolas von zur Mühlen und 
Tatiana Tropina (Russische Föderation) (Projekt 
Nr. 1). Die Studie zeigt, dass die im Jahr 2014 
in der Europäischen Ermittlungsanordnung  
geschaffene Regelung für diesen sensiblen per
sönlichkeitsrelevanten Bereich nicht – wie der 
Regelungsort vermuten lässt – auf dem Prinzip 
der unmittelbaren Anerkennung beruht, sondern 
auf einer vollen doppelten Rechtmäßigkeits
prüfung der TKÜMaßnahme im ersuchenden 
und im ersuchten Staat, sodass hier lediglich  
ein klassisches Kooperationsmodell ähnlich dem 
Modell der Telekommunikationsüberwachung 
durch den Europarat geschaffen wurde. Die
ser bisher noch kaum untersuchte Bereich der 
TKÜRechtshilfe ist rechtlich besonders sen
sibel, weil sich Übermittlungshindernisse hier 
auch noch nach einer Bewilligungsentscheidung 
ergeben können. Dies ist beispielsweise der 
Fall, wenn bei der in Deutschland erfolgenden 
Überwachung eines Datenstromes ein Telefon
gespräch des Beschuldigten mit einem Pfar
rer aufgezeichnet und dieser Datenstrom (in 
Echtzeit) nach Frankreich ausgeleitet wird, wo 
Telefonate mit Geistlichen keinen besonderen 
Schutz genießen. Eine präventive Kontrolle des 
gesamten – z.B. am Router eines Mietshauses – 
aufgezeichneten Datenstromes (unter dem sich 
zahlreiche andere Kommunikationsvorgänge 
vom Abruf der Fernsehsignale bis zum Zugriff 
auf wwwSeiten befinden), ist dabei technisch
praktisch nicht möglich, wenn man die – bisher 
kaum erfolgende – grenzüberschreitende TK
Überwachung in der Praxis ermöglichen will. 

Das Projekt des Instituts hat hier eine Lö
sung entwickelt, die in diesen Fällen unter 
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der Voraussetzung des gegenseitigen Vertrau
ens zwischen den Akteuren den deutschen 
Grundrechtsschutz für die französische Daten
auswertung über Bedingungen in der Rechts
hilfeentscheidung sichert, sodass der Inhalt ei
nes solchen Telefonats mit einem Geistlichen 
in Frankreich ebenso wie in Deutschland nicht 
verwertet werden darf. Das – stark rechtsver
gleichend und telekommunikationsrechtlich 
ausgerichtete – Projekt ist jedoch nicht nur 
wegen dieser Grundlagenfragen zu rechts
staatlichen Sicherungen der Rechtshilfe von 
besonderer Bedeutung. Es ist vor allem auch 
deswegen ertragreich, weil es für die einbe
zogenen Rechtsordnungen nicht nur das „law 
in the books“ erhebt, sondern auf der Grund
lage von Interviews und Workshops mit Prak
tikern auch die Rechtswirklichkeit einbezieht. 
Die Untersuchung ist darüber hinaus auch 
interdisziplinär ausgerichtet, weil das Institut 
zusammen mit dem FraunhoferInstitut für 
Eingebettete Systeme und Kommunikations
technik (ESK) einen technischen Prototyp 
entwickelt, durch den eine TKÜberwachung 
mit einer unmittelbaren technischen Daten
ausleitung in einer europäischen Kooperation 
in der Praxis tatsächlich durchgeführt werden 
soll und dann auch der Kontrolle des Bundes
verfassungsgerichts standhalten muss. Dieses 
neue Projekt des Instituts wird durch einen 
Drittmittelvertrag mit dem Bundesministerium 
des Innern gefördert. Es bezog sich zunächst 
auf acht europäische Rechtsordnungen und 
wurde am Ende des Berichtszeitraums in einer 
Erweiterungsphase auf zehn weitere Staaten 
ausgedehnt, in denen jetzt ebenfalls Interviews 
und Workshops durchgeführt werden. 

Internationales Strafrecht

Ausgangspunkt der Untersuchungen zu den 
Grundlagenfragen des ersten Forschungsschwer
punktes bildete im Internationalen Strafrecht 
die Analyse der rechtlichen Ordnung in einer 
globalen Welt und insbesondere der entstehen
den pluralistischen Ordnung einzelner fragmen
tierter Rechtssysteme (Ulrich Sieber, Rechtliche 
Ordnung in einer globalen Welt, Rechtstheorie, 
Band 41 (2010), S. 151–198). Diese zeigten 
vor allem die Legitimationsprobleme aller inter
national geschaffenen (insb. strafrechtlichen) 
Regelungen, denen es an einer – mit der par
lamentarischen Legitimation der nationalen 
Rechtsordnungen vergleichbaren – Legitimation 
fehlt und deren zunehmende Vielfalt zu Norm 
und Wertungswidersprüchen führt. 

Im Berichtszeitraum verschob sich der Schwer
punkt der Untersuchungen – wie schon in den 
Jahren zuvor – weiter weg von den tradierten 
und am Institut seit seiner Gründung domi
nierenden Fragen des klassischen Völkerstraf
rechts hin zu den modernen, bisher noch wenig 
unter suchten und in der Praxis hoch relevan
ten Fragen internationaler Sanktionen der VN 
und intergouvernementaler Organisationen wie 
der FATF. Die oben genannten grundlegenden 
Legitimationsprobleme und die Pluralität sank
tionsrechtlicher Systeme zeigen sich dabei an
schaulich in der Untersuchung „Strafrecht zur 
Bekämpfung von Massengewalt“ (Projekt Nr. 6) 
von Nandor Knust, Jan Simon und Roland Adjo
vi (Benin). Dieses Projekt untersucht nicht nur 
die klassischen Fragestellungen der Transitional 
Justice und des Völkerstrafrechts, sondern be
schäftigt sich zusätzlich mit der Frage, inwieweit 
die gegen Terrorismusfinanzierung entwickelten 
internationalen Sanktionsregime auch gegen die 
nach klassischem Völkerstrafrecht verantwort
lichen Personen angewandt werden können. 

Diese zuletzt genannte Fragestellung wird im 
Übrigen auch von der – unten näher erörterten 
– Untersuchung zur Terrorismusfinanzierung 
(Projekt Nr. 18) von Ulrich Sieber und Benja
min Vogel gestellt. Hier geht es um die neue 
und bisher kaum erörterte Frage, inwieweit mit 
den neu entstehenden Formen des internatio
nalen Sanktionsrechts z.B. der VN und der EU 
– auch transnational und auf fremdem Territo
rium – gegen die Drahtzieher und Profiteure 
von Bürgerkriegen (z.B. in Afrika) vorgegangen 
werden kann. 

Die zentralen Probleme pluraler Rechtssyste
me stehen im Mittelpunkt der 2016 in Band 
155 der Strafrechtlichen Schriftenreihe des 
MaxPlanckInstituts für ausländisches und 
internationales Strafrecht publizierten Einzel
untersuchung von Jennifer SchuetzeReymann 
(Kanada, Deutschland) über „Rechtliche Im
plikationen der Überweisungspraxis von inter
nationalen zu nationalen Strafgerichtshöfen“ 
(Projekt Nr. 7). Sie macht in ihrer Dissertation 
im Hinblick auf die „Completion Strategy“ des 
VNSicherheitsrates für den ICTY/ICTR, auch 
auf der Grundlage von Expertengesprächen, 
sehr anschaulich deutlich, welche Schwierig
keiten durch das Nebeneinander unterschied
licher internationaler Sanktionssysteme (z.B. 
mit unterschiedlichen Sanktionshöhen) entste
hen, wenn Fälle von dem einen System an das 
andere überwiesen werden sollen. Auch hier 
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geht es um bisher kaum behandelte Probleme.
Neben diesen neuen Fragen des internationalen 
Strafrechts arbeitet das Institut allerdings auch 
weiterhin an den klassischen Fragestellungen des 
Völkerstrafrechts, die am Institut seit den bahn
brechenden Arbeiten seines Gründers Professor 
HansHeinrich Jescheck und den nachfolgen
den Arbeiten von Professor Albin Eser einen 
festen Platz haben. Die kurz vor der Fertigstel
lung stehende Dissertation von Jan Caba über 
„Straftatbestände zum Schutz der Rechtspflege 
im internationalen Strafrecht“ (Projekt Nr. 8) 
entwickelt mit einer detaillierten Strafrechtsver
gleichung Vorschläge für eine Erweiterung der 
Rechtspflegedelikte gegen den Internationalen 
Strafgerichtshof. Die Arbeit zeigt ebenso wie die 
in früheren Berichtszeiträumen erstellten gro
ßen rechtsvergleichenden Arbeiten des Instituts 
(die teilweise über 40 Rechtsordnungen einbe
zogen haben), dass im Bereich des Völkerstraf
rechts die Strafrechtsvergleichung weiter einen 
zentralen Anwendungsbereich findet. 

In der Gesamtbetrachtung belegen die Untersu
chungen zum internationalen Strafrecht damit 
auch, in welch grundlegender Weise sich dieses 
Gebiet und die entsprechenden Forschungen 
während der 14jährigen Arbeit am Forschungs
programm der strafrechtlichen Abteilung verän
dert haben. Sie bestätigen damit das dem For
schungsprogramm zugrundeliegende Konzept, 
den Wandel des Straf und Sanktionenrechts in 
der globalen Risikogesellschaft zum Gegenstand 
der Forschung zu machen und damit auch das 
Forschungsprogramm hochaktuell zu halten.

b)  Forschungsschwerpunkt 2 zur  
Risiko- und Informationsgesellschaft:  
„Funktionale Grenzen des Strafrechts  
und neue Formen der Sozialkontrolle“

Die funktionalen Grenzen des Strafrechts als 
zweiter Schwerpunkt des Forschungsprogramms 
werden in den genannten vier Forschungsfeldern 
zu spezifischen Bereichen komplexer Kriminali
tät analysiert, in denen das klassische Strafrecht 
besonders deutlich an seine Grenzen stößt: 
Terrorismus, Organisierte Kriminalität (einschl. 
Korruption), Cybercrime und Wirtschaftskrimi
nalität. Nach 14jähriger Arbeit am Forschungs
programm der strafrechtlichen Abteilung haben 
sich in der Gesamtschau der in diesen For
schungsfeldern beobachteten Entwicklungen 
wichtige Erkenntnisse zu grundlegenden Ver
änderungen des Strafrechts ergeben. Dazu ge

hören auch übergreifende Fragestellungen zum 
Wandel der Architektur des Sicherheitsrechts 
sowie – damit verbunden – des Inhalts und der 
Geltung von rechtsstaatlichen Garantien. 

Terrorismus und Organisierte Kriminalität

Die Untersuchungen zur Kontrolle des Terro
rismus konzentrieren sich zum einen auf den 
Wandel des Strafrechts von einem repressiven zu 
einem stark präventiven Eingriffsinstrument, zum 
andern auf die Entwicklung der neuen Sicher
heitsarchitektur des 21. Jahrhunderts. Im Mit
telpunkt der erstgenannten Entwicklung zum 
präventiven Strafrecht steht die Frage, ob und 
inwieweit eine solche Veränderung des Straf
rechts zu legitimieren ist. Die Basis und dogma
tische Orientierung zu diesen Grundlagenfragen 
waren Erkenntnisse insbesondere zu den Mög
lichkeiten und Grenzen des Rechtsgüterschut
zes sowie der abstrakten Gefährdungsdelikte 
(Ulrich Sieber, Legitimation und Grenzen von 
Gefährdungsdelikten im Vorfeld terroristischer 
Gewalt, Neue Zeitschrift für Strafrecht (NStZ), 
2009, S. 353–364). Dabei geht es vor allem um 
dogmatische Ansätze und eine Systematisierung 
der Deliktskategorisierung, die den Anwen
dungsbereich legitimer, die Strafbarkeit vorver
lagernder Gefährdungstatbestände gegenüber 
einer unzulässigen Strafbewehrung bloß polizei
rechtlicher Eingriffstatbestände abgrenzt.

Im Mittelpunkt der einschlägigen Untersuchun
gen stand das 2015 in Band 150 der Strafrecht
lichen Schriftenreihe des MaxPlanckInstituts 
für ausländisches und internationales Strafrecht 
publizierte Projekt Nr. 9 über „Terrorismus
finanzierung – Prävention im Spannungsfeld 
von internationalen Vorgaben und nationalem 
Strafrecht“ von Ulrich Sieber und Benjamin 
Vogel. Dieses Projekt geht auf die beiden Anhö
rungen von Ulrich Sieber vor dem Rechtsaus
schuss des Deutschen Bundestages zu dem ers
ten und dem zweiten Gesetz zur „Verfolgung der 
Vorbereitung von schweren staatsgefährdenden 
Gewalttaten“ von 2009 und 2015 zurück, deren 
Fragestellungen dann gemeinsam mit Benjamin 
Vogel in diesem Projekt weiterentwickelt wur
den. Die Bedeutung und das Verdienst der 2015 
veröffentlichten Studie liegen in der Weiterent
wicklung der Grundlagen fragen und vor allem 
darin, dass aus verfassungsrechtlichen Vorgaben 
und aus dem strafrechtlichen Schuldgrundsatz 
für die Praxis handhabbare konkrete Kriteri
en für die Kriminalisierung und ihre Grenzen 
entwickelt wurden, mit denen eine Ausdeh
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nung der strafrechtlichen Vorfeldtat bestände in 
den Bereich der rein präventiven polizeilichen 
Gefahrenabwehr begrenzt werden kann. Nach 
14jähriger Arbeit am Forschungsprogramm 
der strafrechtlichen Abteilung zeigte sich dabei 
ebenso wie an zahlreichen anderen Punkten, 
welch hohen Wert eine solide Grundlagenfor
schung für die Lösung solcher praktischer Pro
blemstellungen haben kann: Das Projekt zur 
Terrorismusfinanzierung wurde kurz vor der 
2015 erfolgenden Beschlussfassung des Rechts
ausschusses sowie des Plenums des Deutschen 
Bundestages publiziert und beeinflusste den 
Gesetzentwurf noch kurz vor der Verabschie
dung in ganz erheblicher Weise: Wenige Tage 
vor der dritten Lesung dieses Gesetzes wurde 
durch eine Beschlussempfehlung des Ausschus
ses für Recht und Verbraucherschutz, die sich 
ausschließlich mit diesen Änderungsvorschlägen 
des Freiburger Instituts befasste, drei der fünf 
zentralen Forderungen dieser Studie Rechnung 
getragen (vgl. Deutscher Bundestag, Druck
sache 18/4705). Derzeit wird an einer 2. Auflage 
der Untersuchung in englischer Sprache gear
beitet, die vor allem im Hinblick auf die aktu
ellen Fragestellungen der „Due Diligence“ und 
der Mitwirkungspflichten von Privaten erweitert 
werden soll sowie auf die oben genannte Frage, 
ob sich das gegen die Terrorismusfinanzierung 
entwickelte Instrumentarium auch auf die Bür
gerkriegsparteien sowie deren Nutznießer im 
Kampf um Rohstoffe erweitern lässt.

Bei der Organisierten Kriminalität stellen sich 
zur Vorverlagerung der Strafbarkeit ähnliche Fra
gen nach der präventiven Ausgestaltung des ma
teriellen Strafrechts wie im Bereich des Terro
rismus. In dem davorliegenden Berichtszeitraum 
wurden dazu eine Reihe von Dissertationen 
publiziert (Maljević, Petri, Pfützner). Eine kurz 
vor der Veröffentlichung stehende rechtsverglei
chende Einzeluntersuchung von Angélica Ro
mero Sánchez zu Kolumbien und Deutschland 
über „Verdeckte Ermittlungen gegen Organisier
te Kriminalität“ (Projekt Nr. 10) erstellte dazu 
jetzt einen umfassenden Vergleich der Konzepte 
der Organisierten Kriminalität und der mit ihnen 
verbundenen Eingriffsbefugnisse sowie entspre
chende grundlegende rechtspolitische Reform
vorschläge. Dabei nimmt die Untersuchung 
das gesamte Modell der Ermittlungen gegen 
Organisierte Kriminalität in den Blick, zu dem 
neben den materiellrechtlichen Grundlagen und 
den strafprozessualen Eingriffsermächtigungen 
auch die speziellen nachrichtendienstlichen und 
polizeilichen Zuständigkeiten sowie Eingriffs

ermächtigungen nach dem Recht der bewaffne
ten Konflikte gehören. Die Erkenntnisse dieser 
außergewöhnlichen Untersuchung einer erfah
renen kolumbianischen Richterin sind insbe
sondere für die Analyse der neuen Sicherheits
architektur von großer Bedeutung. Sie belegen 
detailliert, wie Maßnahmen gegen Organisierte 
Kriminalität durch die zunehmende Verschrän
kung von Strafrecht, Verwaltungsrecht, Poli
zeirecht und dem Recht bewaffneter Konflikte 
schrittweise vorverlagert werden und dadurch 
ein umfassendes Sicherheitsrecht entsteht.

Cybercrime

Cybercrime wirft über die in allen Bereichen 
komplexer Kriminalität relevanten Heraus
forderungen hinaus grundsätzliche Probleme im 
Hinblick auf die Frage auf, ob die für körperli
che Gegenstände entwickelten rechtlichen Re
geln auch für die unkörperlichen Rechtsobjekte 
der Informationsgesellschaft (insb. Daten) gelten. 
Die entsprechende Grundlagenfrage nach dem 
Wesen und den Propria von Daten und von In
formation hatte Ulrich Sieber bereits in seiner 
Bayreuther Antrittsvorlesung 1989 als Ausgangs
punkt seiner Arbeiten zur Computerkriminalität 
ausführlich analysiert (Ulrich Sieber, Informa
tionsrecht und Recht der Informationstech
nik – Die Konstituierung eines Rechtsgebiets 
in Gegenstand, Grundfragen und Zielen, NJW 
1989, 2569–2580). Eine umfassende prak
tische Umsetzung der Ergebnisse zu diesen 
Grundlagenfragen für eine Gesamtreform im 
Bereich des Cybercrime erfolgte dann im Rah
men dieses Forschungsprogramms im Jahr 2012 
mit dem Gutachten für den 69. Deutschen  
Juristentag (Ulrich Sieber, Straftaten und 
Strafverfolgung im Internet. Gutachten C zum 
69. Deutschen Juristentag, herausgegeben von 
der Ständigen Deputation des Deutschen Juris
tentages, München 2012). Diese Thematik wur
de im Berichtszeitraum in besonderer Weise für 
die bereits genannte (transnationale) Überwa
chung der Telekommunikation vertieft („Straf
prozessuale Überwachung der grenzüberschrei
tenden Internetkommunikation“, Projekt Nr. 1). 
Dieses Projekt ist im vorliegenden Kontext vor 
allem deswegen bedeutsam, weil das Institut 
die hier gebotene Chance einer umfassenden 
rechtsvergleichenden Datenerhebung mit (in 
vielen Staaten schwer zu gewinnenden) Spe
zialisten des Informations und Internetrechts 
und mit Praktikern dazu genutzt hat, die Da
tenerhebung nicht nur auf die klassische Tele
kommunikationsüberwachung zu erstrecken, 
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sondern auch andere entsprechende Formen 
des Datenzugriffs einzubeziehen (Beschlagnah
me, Durchsuchung, OnlineDurchsuchung, 
Quelldatenüberwachung) und anschließend auf 
dieser Grundlage eine sehr viel umfassendere 
Analyse vorzunehmen.     

Die Problematik der Regelungen für immate
rielle Rechtsobjekte (insb. Daten) wird nach 
der Verbreitung des Internets und dem Aus
bau seiner Dienste im Bereich der Telekom
munikation heute noch zusätzlich dadurch er
schwert, dass hier in vielen Fällen die für das 
Strafprozessrecht zentrale Unterscheidung 
zwischen der Speicherung von Daten (auf die 
in den meisten Rechtsordnungen mit einer 
Durchsuchung und Beschlagnahme zugegrif
fen werden kann) und der Übertragung von 
Daten (für die meist sehr viel strengere Vor
schriften über die Telekommunikationsüber
wachung anwendbar sind) ihre Bedeutung 
verliert. Dies ist etwa der Fall, wenn Daten auf 
dem Weg zum Empfänger beim MailProvider 
zwischengespeichert werden, sodass es für die 
Ermittlungsbehörden naheliegt, auf diese – an 
sich übertragenen – Telekommunikationsda
ten mit den großzügigeren Vorschriften über 
die Beschlagnahme zuzugreifen. Die 2018 ab
geschlossene Dissertation von Nicolas von zur 
Mühlen über „Die strafprozessuale Überwa
chung der Internetkommunikation“ (Projekt 
Nr. 12) analysiert die verfassungsrechtlichen, 
strafprozessualen und rechtspolitischen As
pekte dieser Problematik in umfassender Wei
se und entwickelt auf dieser Grundlage ein 
normatives Gesamtsystem der strafprozessua
len Telekommunikationsüberwachung.

Zusätzliche fundamentale Probleme stellen 
sich, wenn die für Ermittlungen relevanten Da
ten auf Servern im Ausland gespeichert sind oder 
– noch gravierender in den Fällen des sog. „loss 
of location“ – wenn die Ermittler nicht wissen, 
in welchem ausländischen Staat die relevan
ten Server stehen. Dabei kann es sich z.B. um 
die Rückverfolgung von unbekannten Hackern 
handeln oder um die Durchsuchung eines Ser
vers im Darknet, auf dem kriminelle Aktivitäten 
stattfinden. In der Praxis resignieren die Ermitt
lungsbehörden entweder oder sie verletzen be
wusst und heimlich fremde Souveränitätsrechte 
oder sie arbeiten mit Schutzkonstrukten, die 
letztlich gleichwohl im Widerspruch zum gelten
den Völkerrecht stehen. Hier stellen sich neue 
Grundsatzfragen nach dem Souveränitätsbegriff 
im globalen Cyberspace. Die umfassende Un

tersuchung „Transnational Criminal Investiga
tions in Cyberspace“ (Projekt Nr. 11) von Ulrich 
Sieber und CarlWendelin Neubert analysiert 
die Probleme der Souveränität im Cyberspace 
und bestätigt in Übereinstimmung mit dem 
klassischen Völkerrecht, dass heimliche Zugriffe 
auf nicht öffentlich zugängliche Daten in der Tat 
die Souveränität des Staates verletzen, in dem 
sich der Server befindet. Die umfassende Analy
se stellt auch fest, dass die bisher existierenden 
internationalen Abkommen die relevanten Fälle 
nur zu einem Bruchteil erfassen und dass wei
tergehende Abkommen derzeit aus politischen 
Gründen zum Scheitern verurteilt sind. Die 
Untersuchung entwickelt auf dieser Grundlage 
gleichwohl weltweit erstmals eine mit dem Völ
kerrecht in Übereinstimmung stehende Lösung 
für einschlägige gravierende Fälle mitthilfe des 
völkerrechtlichen Notstandes und plädiert für 
entsprechende Empfehlungen, aus deren staat
licher Übung mit der Zeit auch völkerrechtli
ches Gewohnheitsrecht entstehen kann. Damit 
gelingt der – auch in den einschlägigen Gremi
en des Europarats vorgetragenen und dort sehr 
positiv aufgenommenen – Analyse erstmals eine 
praxistaugliche und gut begründbare Lösung für 
eine Frage, die bisher als unlösbar galt.   

Eine weitere Arbeit zum Thema Cybercrime ist 
die 2017 abgeschlossene Dissertation von Hu
awei Wang (China) über die Verantwortlichkeit 
der InternetServiceProvider im deutschen und 
im chinesischen Recht (Projekt Nr. 13). Sie 
zeigt, dass der deutsche Gesetzgeber „Internet
ServiceProvider“ als „gate keeper“ des Inter
netzugangs im Interesse der Meinungsfreiheit 
strafrechtlich und haftungsrechtlich privilegiert, 
während das chinesische Strafrecht – ganz im 
Gegenteil – Haftungsverschärfungen und spezi
elle Straftatbestände für Fälle geschaffen hat, in 
denen die Provider ihre dort geltenden Kontroll 
und Zensurvorschriften nicht erfüllen. Hinzu 
kommt das Projekt Nr. 14 zur „Selbstregulierung 
im Cyberspace“ von Tatiana Tropina (Russische 
Föderation), das auch unter dem Gesichtspunkt 
der privaten Kriminalitätskontrolle relevant ist 
und in diesem Bereich die Synergieeffekte des 
Forschungsprogramms bestätigt.

Im Übrigen stellen sich die oben angesproche
nen Fragen nach der Entwicklung eines präven
tiven Strafrechts und der Verschiebung der Krimi
nalitätskontrolle in andere Rechtsregime auch 
im Bereich des Cybercrime. Sie wurden hier 
im Forschungsprogramm vor allem im Hinblick 
auf die Kriminalisierung der Verbreitung und 
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des Besitzes von HackingWerkzeugen sowie 
anderer gefährlicher Werkzeuge und Daten ana
lysiert. Die einschlägige Untersuchung des straf
rechtlichen Vorfeldschutzes in diesem Schwer
punkt macht deutlich, dass der strafrechtliche 
Vorfeldschutz auch im Bereich des Cybercrime 
eine wichtige Rolle spielt. Sie entwickelte des
wegen – für die nationale und internationale 
Ebene – erstmals sauber konstruierte Konzepte 
für einen effektiven und zugleich rechtsstaatlich 
ausgewogenen Vorfeldschutz (Michael Albrecht, 
Die Kriminalisierung von DualUseSoftware, 
Berlin, 2014).

Wirtschaftskriminalität 

Die Grundlagenfragen im Bereich des Wirt
schaftsstrafrechts sind ähnlich wie in den ande
ren oben beschriebenen Bereichen der komple
xen Kriminalität: Es geht auch hier um weitere 
Erkenntnisse über das präventive Strafrecht, die 
Grenzen von Gefährdungsdelikten sowie – im 
Wirtschaftsstrafrecht besonders interessant – 
die Privatisierung der Kriminalitätskontrolle 
(besonders durch private Mitwirkungspflichten 
oder private Rechtsregime wie CompliancePro
gramme). Im Hinblick auf den zuletzt genannten 
Gesichtspunkt wurde deswegen im Berichtszeit
raum auch das Projekt von Marc Engelhart über 
„Sanktionierung von Unternehmen und Compli
ance“ weitergeführt, das nun in einer 3. Auflage 
publiziert werden soll (Projekt Nr. 16). 

Mit Blick auf die neue Sicherheitsarchitektur 
steht hier jedoch vor allem das Projekt über „Al
ternative Systeme zur Kontrolle der Wirtschafts
kriminalität“ im Mittelpunkt (Projekt Nr. 17). So
wohl aufgrund des Untersuchungsfeldes als auch 
der Koopera tionspartner ist hier bei Fertigstellung 
im Jahr 2019 ein besonderer Ertrag zu erwarten: 
Gemeinsam mit der Association Internationa
le de Droit Pénal (AIDP) verfolgt das Institut 
eine Untersuchung zu alternativen Sanktions
regimen im Bereich der Wirtschaftskriminalität 
(„Alternative Sanktionssysteme zur Kontrolle der 
Wirtschaftskriminalität“, Projekt Nr. 15). Zusam
men mit der AIDP, der Queen Mary Universität 
London, dem European & International Criminal 
Law Institute Athen und der Universität Freiburg 
wurde dazu 2018 in Freiburg ein Kongress ver
anstaltet, in dessen Rahmen 20 Landesberichte 
zu den einschlägigen nationalen Rechtsregimen 
sowie weiteren supranationalen Rechtsregimen 
mit Blick auf ihre Effektivität und die sich dabei 
stellenden freiheitsrechtlichen Probleme vorge
stellt und diskutiert wurden. Die Berichte sol

len bis Ende 2018 ausgewertet und zusammen 
mit einem ausführlichen Generalbericht und 
entsprechenden Resolutionsentwürfen auf dem 
XX. Internationalen Strafrechtskongress in Rom 
vorgelegt werden. Die Untersuchung ist dabei 
Teil der sehr viel umfassenderen Analyse des Ins
tituts zur Veränderung der Sicherheitsarchitektur 
in der globalen Risikogesellschaft. Der für das 
Projekt entwickelte Erhebungsbogen zielt auf 
eine Kontrolle der Wirtschaftskriminalität durch 
alternative Rechtsregime, insbesondere mithil
fe des Verwaltungsstrafrechts (in Deutschland: 
Ordnungswidrigkeitenrecht), der Vermögens ein
ziehung (insb. non-conviction based confiscation) 
und privaten ComplianceMaßnahmen. Der 
Fragebogen für die nationalen Landesberichte 
ist in seiner Metastruktur so konstruiert, dass 
sowohl die unterschiedlichen nationalen Rechts
ordnungen als auch die verschiedenen Rechts
regime miteinander verglichen werden können. 
Die Forschungen der Abteilung zur funktionalen 
Rechtsvergleichung und der hierfür notwendigen 
Metastruktur erweisen sich dabei als besonders 
hilfreich und werden den Ertrag der Unter
suchung erheblich steigern. 

Architektur des Sicherheitsrechts 

Die Analysen zur Architektur des Sicherheits
rechts hängen eng mit den vorgenannten Er
kenntnissen zusammen. Sie beruhen auf dem 
– auch in der Rechtsvergleichung maßgebli
chen – funktionalen Ansatz des Forschungs
programms, den Untersuchungsgegenstand 
rechtswissenschaftlicher Analysen nicht durch 
rechtliche Konzepte (z.B. eines national be
stimmten Strafrechtsbegriffs) zu begrenzen, 
sondern durch eine sachorientierte Problemstel
lung offen zu bestimmen. Anlass für eine erste 
vertiefte Grundlagenanalyse der damit ins Blick
feld tretenden alternativen Maßnahmen der 
Kriminalitätskontrolle und des neuen Sicher
heitsrechts war der USamerikanische „war on 
terror“ nach dem 11.9.2001: Die amerikanische 
Regierung setzte im „Kampf“ gegen den Terro
rismus nicht nur das Recht der bewaffneten 
Konflikte ein, sondern hebelte dabei auch noch 
menschenrechtliche Sicherungen aus, vor allem 
durch die Erfindung der Kategorie von weitge
hend schutzlos gestellten „illegal combatants“, 
die Nutzung des exterritorialen Gebiets von 
Guantanamo als Gefangenenlager und die Ein
führung von „verschärften Verhörmethoden“ wie 
water boarding und andere Konstruktionen (vgl. 
den 2009 veröffentlichten Beitrag von Ulrich 
Sieber über „Blurring the Categories of Criminal 
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Law and the Law of War – Efforts and Effects 
in the Pursuit of Internal and External Security”, 
in: Manacorda/Nieto Martín (Hrsg.), Criminal 
Law Between War and Peace – Justice and Co
operation in Criminal Matters in International 
Military Interventions, Cuenca, Universidad de 
CastillaLa Mancha, 2009, S. 35–69). Die vor
genannte vergleichende Analyse des entarteten 
„Kriegsrechts“ und des Strafrechts auf einer 
Konferenz der – dem Abbau von Strafrecht und 
dem Ausbau präventiver Sicherungen verschrie
benen – traditionsreichen „Société Internationa
le de Défense Sociale pour une Politique Crimi
nelle Humaniste (SiDS)“ war ein „Augenöffner“ 
und führte in der nachfolgenden Diskussion zu 
einem grundsätzlichen Umdenken: „Wir dach
ten immer, dass die Prävention gegenüber dem 
Strafrecht die mildere und bessere Maßnahme 
ist. Jetzt haben wir gelernt, dass sie auch sehr 
grausam sein kann.“

Die nachfolgenden sehr viel umfassenderen 
Untersuchungen und ihre neuen übergreifen
den Erkenntnisse zum Paradigmenwechsel des 
Strafrechts in der neuen Architektur des Sicher
heitsrechts sind besonders anschauliche Bei
spiele für den Ertrag der kontinuierlichen Arbeit 
am Forschungsprogramm der strafrechtlichen 
Abteilung: Die zunehmende Ersetzung des Straf
rechts durch alternative Rechtsregime unter Ab
bau von rechtsstaatlichen Garantien ist allein an 
ein oder zwei Forschungsfragen nicht als solche 
zu erkennen. Diese Erkenntnis ergab sich viel
mehr erst aus der Verallgemeinerung der Proble
matik und der Zusammenschau einer Reihe von 
Einzeluntersuchungen, die sich in unterschied
lichen Bereichen mit verschiedenen alternativen 
Maßnahmen der Sozialkontrolle befassten. Aus 
dem vorangegangenen Berichtszeitraum sind 
aus dem Forschungsprogramm des Instituts ins
besondere die Einzeluntersuchungen zu folgen
den Fragestellungen zu nennen:

 Zum Wandel des präventiven Strafrechts 
durch vorverlagerte Gefährdungsdelikte: die 
2014 veröffentlichten rechtsvergleichenden 
Promotionen zum englischen Strafrecht von 
Sarah Herbert über „Grenzen des Strafrechts 
bei der Terrorismusgesetzgebung“ (Straf
rechtliche Schriftenreihe, Band 138) und 
von Lennart Hügel zum deutschen und US
amerikanischen Recht über die „Strafbarkeit 
der Anschlagsvorbereitung durch terroris
tische Einzeltäter und deren Unterstützer“ 
(Strafrechtliche Schriftenreihe, Band 147).

 Zum Polizeirecht: die – von der Universität 

Freiburg mit dem Fakultätspreis als beste 
rechtswissenschaftliche Dissertation des 
Jahres ausgezeichnete und 2011 veröffent
lichte – Promotion von Tim Nikolas Müller 
über „Präventive Freiheitsentziehungen als 
Instrument der Terrorismusbekämpfung“ 
(Strafrechtliche Schriftenreihe, Band 126).

 Zum Geheimdienstrecht: die 2014 publizier
te Promotion von Xenia Lang über „Geheim
dienstinformationen im deutschen und ame
rikanischen Strafprozess“ (Strafrechtliche 
Schriftenreihe, Band 145).

 Zum Polizeirecht und gleichzeitig auch zum 
Geheimdienstrecht: das noch laufende Ha
bilitationsprojekt in der OttoHahnGruppe 
von Marc Engelhart über „Prävention und 
Repression zwischen Strafrecht, Polizei
recht und Nachrichtendienstrecht“ (Projekt 
Nr. 19) sowie die weitgehend abgeschlosse
ne Untersuchung von Angélica Romero Sán
chez über „Verdeckte Ermittlungen gegen 
Organisierte Kriminalität“ (Projekt Nr. 10).

Im Berichtszeitraum 2015–2017 finden sich 
entsprechende Fragestellungen zu den funda
mentalen Veränderungen hin zu einer neuen 
Sicherheits architektur weiter in den folgenden 
Untersuchungen: 

 Zum Recht der bewaffneten Konflikte: die 
2016 in Band 154 der Strafrechtlichen For
schungsberichte aus der Schriftenreihe des 
MaxPlanckInstituts für ausländisches und 
internationales Strafrecht publizierte und 
mit der OttoHahnMedaille ausgezeichnete 
Untersuchung von CarlWendelin Neubert 
über den „Einsatz tödlicher Waffengewalt 
durch die deutsche auswärtige Gewalt“ (Pro
jekt Nr. 23).

 Zur non-conviction based confiscation: der 
2015 publizierte Band 146 der Strafrecht
lichen Schriftenreihe des MaxPlanckIns
tituts für ausländisches und internationales 
Strafrecht von Jon Petter Rui und Ulrich 
Sieber über „Non ConvictionBased Confis
cation“ (Projekt Nr. 20) sowie die kurz vor 
dem Abschluss stehende Untersuchung von 
Maja Serafin über „Vermögensabschöpfung 
zwischen Effektivität und Rechtsstaatlich
keit“ (Projekt Nr. 21).

 Zum Ausländerrecht: die 2017 begonnene 
Untersuchung von Teresa Manso Porto zur 
„Migrationskontrolle durch Strafrecht und 
Ausländerrecht“ (Projekt Nr. 22).

 Zum Recht der Geldwäschekontrolle und ins
besondere zur Gemengelage staatlicher und 



21

I.  Forschungsprogramm

privater Akteure im Bereich des Spannungs
verhältnisses von Repression und Prävention 
und seinen verfassungsrechtlichen, euro
parechtlichen und strafrechtsdogmatischen 
Bewertungsmaßstäben bei der Ausbalancie
rung von Sicherheit und Freiheit findet im 
Berichtszeitraum weiter die Untersuchung 
„Rethinking Money Laundering and Finan
cial Investigations“ statt (Projekt Nr. 18). Das 
– durch erhebliche Drittmittel geförderte 
und 2019 erscheinende – Projekt untersucht 
Ziele, Institutionen, Informationsflüsse und 
rechtsstaatliche Garantien der Rechtsregime 
zur Geldwäschekontrolle mithilfe normativer 
und empirischer Methoden. 

 Zu den Unterschieden zwischen dem eng
lischen und dem deutschen Recht im Hin
blick auf die grundsätzlichen Grenzen des 
Strafrechts gegenüber den angrenzenden 
Rechtsgebieten: das Kooperationsprojekt 
des Freiburger MaxPlanckInstituts und 
der Universität Oxford (Matthew Dyson) 
über „The Limits of Criminal Law“ (Projekt 
Nr. 37), das einen rechtsvergleichenden 
Schwerpunkt auf die unterschiedlichen 
Sanktionsregime in Deutschland und Eng
land legt, von zahlreichen Strafrechtspro
fessoren der Universität Oxford und Mit
arbeitern des MPI Freiburg erstellt wurde 
und ab kommendem Wintersemester in 
englischer Sprache auch als Textbook für 
die strafrechtlichen Kurse der Universität 
Oxford dienen soll (erscheint im Oktober 
2018).

Die einschlägigen Fragen der neuen Sicherheits
architektur wurden bzw. werden derzeit in drei 
Konferenzen über alternative Kontrollstrategien 
in verschiedenen Deliktsbereichen vertieft: eine 
Konferenz zum Terrorismus und zur transitional 
justice im Januar 2018 an der Queen Mary Uni
versity London (Projekt Nr. 17), der bereits ge
nannte Kongress zur Wirtschaftskriminalität im 
Juli 2018 in Freiburg („Alternative Sanktionssys
teme zur Kontrolle der Wirtschaftskriminalität“, 
Projekt Nr. 15) und eine geplante internationale 
Tagung zum Cybercrime im Jahr 2019 zusam
men mit dem European & International Crimi
nal Law Institute in Athen. Die spezielle Prob
lematik der informellen Verfahrensarten (auch 
im Strafrecht) soll darüber hinaus Gegenstand 
der neuen OttoHahnGruppe von Emmanouil 
Billis sein (vgl. unten III.C). All diese Projekte 
und Themen machen deutlich, wie wichtig in 
diesen Bereichen die rechtsstaatlichen Grenzen 
und Garantien des Strafrechts sind. 

Die bisherigen Ergebnisse zu den paradigma
tischen Veränderungen der Sicherheitsrechts
architektur und deren Grundlagenfragen sind 
in dem Beitrag des vorliegenden Forschungs
berichts oben II.B über „Die Architektur des 
Sicherheitsrechts und seine freiheitlichen Gren
zen“ zusammengefasst und sollen deswegen 
hier nicht noch einmal wiederholt werden. Eine 
ausführlichere Zusammenfassung der bisheri
gen Ergebnisse wird in der Publikation zu der 
genannten Londoner Tagung enthalten sein, die 
im Oktober 2018 erscheint (vgl. Sieber/Mitsile
gas/Mylonopoulos/Billis/Knust (Hrsg.), Alterna
tive Systems of Crime Control. National, Trans
national, and International Dimensions, Berlin 
2018).

Rechtsstaatliche Grenzen, insbesondere  
in der neuen  Architektur der Freiheitsrechte 

Das Forschungsprogramm über die Grenzen 
des Strafrechts legte seit Beginn seiner Arbeit 
einen besonderen Schwerpunkt auf die Garan
tien des Strafrechts, da diese aufgrund der Ver
änderungen der globalen Risikogesellschaft als 
besonders bedroht erschienen. Dabei lag das 
Erkenntnisinteresse einerseits auf der weltweit 
zu beobachtenden Infragestellung von Prozess
rechten in besonderen Deliktsbereichen (vor 
allem im Bereich von Terrorismus und Organi
sierter Kriminalität), andererseits auf der Fort
entwicklung von prozessualen Garantien im 
Recht solcher Staaten, die sich heute um eine 
rechtsstaatliche Stärkung ihrer Verfahrensord
nungen bemühen. Von besonderem Interesse 
waren insoweit – im letzten Berichtszeitraum 
– die Arbeiten „Balancing Security and Liberty“ 
von Zunyou Zhou (Strafrechtliche Schriftenrei
he, Band 143, 2014), „Die Rückkehr der Folter?“ 
von Linus Sonderegger (Strafrechtliche Schrif
tenreihe, Band 129, 2013), „Die Risiken der Ver
arbeitung personenbezogener Daten“ von Stefan 
Drackert (Strafrechtliche Schriftenreihe, Band 
149, 2014) sowie im Berichtszeitraum „Haft 
ohne Urteil – Strafprozessuale Freiheitsentzie
hungen im deutschfranzösischen Vergleich“ 
von Harald Weiß (Strafrechtliche Schriftenrei
he, Band 148, 2015) und der deutschamerika
nischchinesische Rechtsvergleich ,,Beweisver
wertungsverbote im Strafverfahren“ von Yukun 
Zong (Projekt Nr. 26, im Erscheinen).

Strafprozessuale Fragestellungen im Hinblick 
auf die zunehmende Schwächung strafprozes
sualer Garantien oder die Ersetzung des Straf
rechts durch alternative Rechtsregime unter Ab
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bau rechtsstaatlicher Garantien werden dabei 
regelmäßig mit Blick auf supranationale Stan
dards (insb. der Europäischen Menschenrechts
konvention) vertieft untersucht und bewertet. 
Hervorzuheben sind im Berichtszeitraum inso
fern die Untersuchung von Mehmet Arslan über 
„Die Aussagefreiheit des Beschuldigten in der 
polizeilichen Befragung“ (Strafrechtliche Schrif
tenreihe, Band 153, Projekt Nr. 24) mit einem 
Rechtsvergleich zwischen EMRK, deutschem 
und türkischem Recht sowie die laufende Ein
zeluntersuchung ,,Wandlungen der Strafver
teidigung in der Bundes republik Deutschland‘‘ 
von Jörg Arnold (Projekt Nr. 30), welche theo
retische Voraussetzungen der Strafverteidigung 
auf der Grundlage rechts und staatskritischer 
Systemtheorie diskutiert. 

Ein besonderes Forschungsinteresse des In
stituts lag in den vergangenen Jahren auf der 
Untersuchung des Spannungsfelds von Ver
fahrensrechten des Beschuldigten einerseits 
und der Wahrung des staatlichen Interesses an 
einem effektiven Schutz behördlicher Geheim
nisse andererseits, welchem insbesondere beim 
polizeilichen Rückgriff auf verdeckte Ermittler 
und Informanten häufig große Bedeutung zu
kommt. Zu erwähnen sind hierzu vor allem die 
Untersuchungen ,,Die Verwertung von Staats
geheimnissen im türkischen Strafprozessrecht‘‘ 
von Mehmet Arslan (Projekt Nr. 28), das 2016 
begonnene Gemeinschaftsprojekt ,,Secret Evi
dence in Criminal Proceedings‘‘ unter Leitung 
von Benjamin Vogel (Projekt Nr. 27, mit einem 
Rechtsvergleich, inwieweit Rechte von Verdäch
tigen in Europa durch die wachsende Bedeutung 
nachrichtendienstlicher Ermittlungsmethoden 
im Strafverfahren beschränkt werden) sowie das 
2015 begonnene Gemeinschaftsprojekt ,,Die 
strafprozessuale Verwertung von Staatsgeheim
nissen im Strafverfahren des EGMR‘‘ unter Lei
tung von Marc Engelhart (Projekt Nr. 29, mit 
der Fragestellung, inwieweit das Spannungs
verhältnis von öffentlicher Aufklärung und Ge
heimschutzbedürfnissen aufzulösen ist). Die 
Untersuchungen stehen in engem Zusammen
hang mit den vorgenannten Erkenntnissen über 
die Architektur des Sicherheitsrechts (insb. der 
Kriminalitätskontrolle durch Geheimdienste) 
und machen deutlich, wie rasch und flexibel im 
strafrechtlichen Forschungsprogramm auf neue 
Erkenntnisse reagiert wird. 

Die zukünftigen Untersuchungen zu den rechts
staatlichen Garantien bei der Kontrolle von 
Kriminalität werden deswegen verstärkt auf die 

Frage fokussieren, inwieweit die klassischen 
strafrechtlichen Sicherungen auch dann gelten, 
wenn Kriminalität mithilfe von anderen Rechts
regimen kontrolliert wird. In dem Kongress und 
Projekt Nr. 15 über alternative Rechtsregime zur 
Kon trolle der Wirtschaftskriminalität wurde die
se Problematik bereits  zentral behandelt. 

c)  Forschungsschwerpunkt zu „Methoden  
der Strafrechtsvergleichung“

Als dritter Forschungsschwerpunkt spielt 
in der strafrechtlichen Abteilung des Max
PlanckInstituts die Strafrechtsvergleichung 
eine bedeutende Rolle. Sie ist die zentrale For
schungsmethode und auch ein zentraler For
schungsbereich, der diese Methode als ihr wich
tigstes Arbeitswerkzeug weiterentwickeln soll. 
Ebenso wie in den anderen Forschungsschwer
punkten stand deswegen auch hier am Beginn 
der rechtsvergleichenden Arbeiten zunächst 
eine umfassende Analyse der einschlägigen The
orie und Grundlagenfragen (vgl. Ulrich Sieber, 
Strafrechtsvergleichung im Wandel, in: Sieber/
Albrecht (Hrsg.), Strafrecht und Kriminologie 
unter einem Dach, 2006, S. 78–130). Diese 
Arbeit knüpft an die berühmte Antrittsrede von 
HansHeinrich Jescheck über „Entwicklung, 
Aufgaben und Methoden der Strafrechtsver
gleichung“ (1955) an. Im Hinblick auf die Me
thoden der Strafrechtsvergleichung wurden als 
wichtige Aspekte insbesondere die universale, 
funktionale, systematische, strukturvergleichen
de, fallbasierte sowie wertvergleichende und 
wertbasierte Strafrechtsvergleichung differen
ziert und erläutert. Von größter Bedeutung war 
dabei ihr funktionaler Aspekt: Strafrechtsver
gleichung erfordert einen durch Tatsachen und 
Funktionen definierten Vergleichsgegenstand 
sowie – bei umfassenderen Untersuchungen – 
eine durch Tatsachen und Funktionen definierte 
Metastruktur. 

Diese Methodenfragen der Strafrechtsverglei
chung und der Konzeption einer universalen Straf
rechtsdogmatik wurden im Forschungsprogramm 
nicht nur mit der genannten Analyse, sondern 
vor allem mit dem 2004 begonnenen, langfristig 
angelegten Großprojekt „Internationales Max
PlanckInformationssystem für Strafrechtsver
gleichung“ vertieft (Projekt Nr. 31). Dieses – 
aus dem Innovationsfonds des Präsidenten der 
MaxPlanckGesellschaft geförderte – Projekt 
analysierte neue methodische Fragestellungen 
der Strafrechtsvergleichung und suchte nach ei
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ner universal gültigen Struktur des Allgemeinen 
Teils des Strafrechts. Dazu nutzt und analysiert 
es vor allem die Methoden der funktionalen, sys
tematischen und computerbasierten Strafrechts
vergleichung. Es gelang dabei, für den gesamten 
Allgemeinen Teil des Strafrechts, d.h. für das 
wohl komplexeste Gebiet des Strafrechts, eine – 
über den nationalen Rechtsordnungen stehende 
– Metastruktur von Sachproblemen zu finden, 
die für alle der höchst unterschiedlichen Rechts
ordnungen eine funktionale Strafrechtsverglei
chung ermöglicht. In diesem Zusammenhang 
wurde auch ein umfassendes computerbasiertes 
Informationssystem zur Strafrechtsvergleichung 
entwickelt. Das Projekt wurde im Berichts
zeitraum erfolgreich weitergeführt. Eine erste 
Pilotgruppe hatte schon vor dem diesjährigen 
Berichtszeitraum auf der Grundlage der gefun
denen Metastruktur zum Allgemeinen Teil des 
Strafrechts zwölf Landesberichte zum Allgemei
nen Teil verfasst und veröffentlicht. Eine weite
re Gruppe von Wissenschaftlern erstellt derzeit 
Landesberichte zu weiteren Rechtsordnungen. 
Das entsprechende informationstechnische Da
tenbanksystem ist voll funktionsfähig und im 
Internet unter der Adresse infocrim.org abrufbar. 
Das Projekt ist bei den unten ausführlicher dar
gestellten Forschungsprojekten näher beschrie
ben (Kapitel II.E). 

Zur Vorbereitung und Weiterentwicklung einer 
vergleichenden Analyse der Landesberichte 
wurde weiter daran gearbeitet, die wichtigsten 
Themen des Allgemeinen Teils des Strafrechts 
in Einzeluntersuchungen jeweils für zwei oder 
drei Rechtsordnungen beispielhaft zu verglei
chen. Fertiggestellt oder weitgehend fortge
schritten sind dabei die folgenden Arbeiten:

 Hannes Schrägle, Das begehungsgleiche 
Unterlassungsdelikt (Deutschland, Frank
reich, England) (Projekt Nr. 32, publiziert 
2017 in Band 158 der Strafrechtlichen 
Schriftenreihe).

 Marilena Samaritaki, Legitimation und 
Grenzen der Versuchs und Vorbereitungs
strafbarkeit im deutschen und englischen 
Strafrecht (Projekt Nr. 33).

 Maria Tsilimpari, Rechtsfertigungs und 
Entschuldigungsgründe im deutschen und 
englischen Strafrecht am Beispiel von Not
wehr und Notstand (Projekt Nr. 34).

 Mikko Jorma Johannes Rudanko, Der Vor
satz – eine rechtsvergleichende Analyse 
des nordischen, deutschen und englischen 
Rechts (Projekt Nr. 35)

 Alejandra Castillo Ara, Normbefolgungsun
fähigkeit im Strafrecht (Deutschland, USA) 
(Projekt Nr. 36, im Erscheinen).

 Anna Pingen, Motivationsdelikte – ein 
deutschfranzösischer Strafrechtsvergleich 
(Projekt Nr. 38 zu speziellen strafrechtlichen 
Vorverlagerungen weit über den Versuch 
und die Anstiftung hinaus).

Strafrechtsvergleichung war weiter ein ständiger 
Begleiter der meisten Untersuchungen aus den 
beiden anderen Schwerpunkten des Forschungs
programms. Die – der Aufgabenstellung des 
Instituts entsprechende – hohe Bedeutung der 
strafrechtsvergleichenden Forschung zeigt sich 
daran, dass von den vorliegend dargestellten, im 
Berichtszeitraum bearbeiteten 43 Projekten ins
gesamt 28 in systematischer Weise (d.h. in der 
Regel mit entsprechenden Landesberichten) 
strafrechtsvergleichend arbeiteten. Die Einzel
untersuchungen vergleichen regelmäßig neben 
verschiedenen nationalen Rechtsordnungen 
– im Wege der vertikalen Rechtsvergleichung 
– zusätzlich eine internationale Rechtsordnung 
(wie die EMRK oder EURichtlinien). Bei den 
Gemeinschaftsprojekten des Instituts finden 
sich deswegen nicht wenige Untersuchungen, in 
die eine große Anzahl an Rechtsordnungen mit 
ausführlichen Landesberichten einbezogen sind.  

Die Synergieeffekte des Forschungsprogramms 
zeigten sich auch bei diesem Zusammenspiel 
der beiden inhaltsbezogenen Schwerpunkte zur 
globalen Risikogesellschaft und zur Forschungs
methode der Strafrechtsvergleichung. Einzelne 
rechtsvergleichend angelegte Untersuchungen 
zu Grundlagenfragen der globalen Risikoge
sellschaft brachten grundlegende Erkenntnisse 
zu den Methoden der Strafrechtsvergleichung, 
wie im Berichtszeitraum insbesondere die mit 
der OttoHahnMedaille ausgezeichnete und 
in Band 151 der Strafrechtlichen Schriftenrei
he des MaxPlanckInstituts publizierte Einzel
untersuchung von Emmanouil Billis über „Die 
Rolle des Richters im adversatorischen und 
inquisitorischen Beweisverfahren“ (Projekt 
Nr. 40) oder die Einzeluntersuchung von Lena 
Petri über „Erkenntnis, Gewissheit und Recht
fertigung – strafprozessuale Tatsachenfeststel
lung als Vergleichsgegenstand“ (Projekt Nr. 39). 

Besonders ertragreich ist im Bereich der Straf
rechtsvergleichung die – durch die Sachfra
gen der globalen Risikogesellschaft bedingte 
– schrittweise Erweiterung des Vergleichsgegen
stands. So geht es heute in der strafrechtlichen 
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Abteilung nicht nur um den Vergleich nationaler 
Rechtsordnungen, die auf der Grundlage von 
Vorstudien durch eine Identifizierung und an
schließende Auswahl der zu der Sachfrage welt
weit ermittelten Modelle in die Untersuchung 
einbezogen werden (vgl. dazu oben das Beispiel 
zum unechten Unterlassungsdelikt, Projekt 
Nr. 32). Vielmehr geht es vor allem auch dar
um, in systematischer Weise die einschlägigen 
supranationalen, internationalen oder regionalen 
Rechtsordnungen einzubeziehen, die inzwischen 
für große Teile des nationalen Rechts prägend 
und zu dessen Verständnis unverzichtbar sind. 

Mit den Untersuchungen zu den Compliance
Regimen erfolgte dann auch eine systematische 
Einbeziehung von privaten Rechtsregimen, de
ren Vergleich in dem aktuellen Projekt Nr. 15 
über „Alternative Sanktionsregime zur Kontrol
le der Wirtschaftskriminalität“ eine besondere 
Bedeutung hat und sich systematisch in einer 
parallelen Metastruktur der staatlichen und 
der privaten Rechtsregime niederschlägt. Pri
vate Rechtsregulierung ist für den Bereich des 
Cyberspace auch Gegenstand des Projekts von 
Tatiana Tropina über „Selbstregulierung und Ko
Regulierung im Cyberspace“ (Projekt Nr. 14).  

Diese Ausdehnung des Vergleichsgegenstands 
wurde nunmehr an einer hochaktuellen For
schungsfrage in Kooperation mit den Rechts
anthropologen des MaxPlanckInstituts für 
ethnologische Forschung in Halle (Marie 
Claire Foblets) noch einen Schritt weiter ent
wickelt: Einbezogen in den Normenvergleich 
werden nun auch die von Einwanderungsge
sellschaften in die aufnehmenden Gesellschaf
ten mitgebrachten Rechtsregime. So untersucht 
das 2017 begonnene Projekt „Konfliktregulie

rung in Deutschlands pluraler Gesellschaft“ 
(Projekt Nr. 42) als Gemeinschaftsprojekt der 
beiden Abteilungen des Freiburger Instituts 
und des MaxPlanckInstituts in Halle, inwie
weit der deutsche Staat im Fall von Konflikten 
zwischen Einwanderern angemessen auf eine 
Kollision von normativen Praktiken von Mig
ranten und staatlichem Recht reagieren kann. 
Im Kontext dieses Projekts vertieft die von Ul
rich Sieber und Marie Claire Foblets derzeit 
in Freiburg betreute Dissertation ,,Normative 
Ordnungen in Minderheitengemeinschaften 
in Deutschland‘‘ (Projekt Nr. 43) von Afrooz 
Maghzi Najafabadi (Iran) mit empirischen 
und rechtsvergleichenden Methoden am Bei
spiel der afghanischen Minderheitsgemein
schaften in Deutschland, welche Normen von 
diesen Gemeinschaften praktiziert werden 
und inwieweit diese Normen möglicherweise 
mit den entsprechenden deutschen Regelun
gen und insbesondere Grundwerten kollidie
ren. Diese vergleichende Analyse wird durch 
eine klassische rechtsvergleichende Untersu
chung ergänzt, inwieweit die – schon sehr viel 
länger als Deutschland mit Einwanderungs
gemeinschaften befassten – Rechtsordnungen 
von Kanada und des Vereinigten Königreichs 
derartige Regelungen (die in Deutschland oft 
nur mit dem negativen Begriff der „Parallel
justiz“ diskutiert werden) ausgeschlossen oder 
begrenzt oder aber in die nationalen Systeme 
integriert werden sollen. Diese letztgenannte 
(auch über die Kriminalitätskontrolle hin
ausführende) Untersuchung belegt, dass das 
Freiburger MaxPlanckInstitut nicht nur in 
seinen Forschungsinhalten, sondern auch bei 
der Entwicklung seiner Methoden und For
schungswerkzeuge an hochaktuellen Frage
stellungen arbeitet. 

7. Fazit zum Forschungsertrag und zur Forschungsmethode 

Zum Ende des Berichtszeitraums 2017 lässt 
sich damit in einer Zwischenbilanz im Hinblick 
auf den Ertrag und die Methode des strafrecht
lichen  Forschungsprogramms feststellen: 

a)  Ertrag des übergreifenden  
Forschungsprogramms

Der Forschungsertrag in den Einzelprojekten 
und im Ganzen des Forschungsprogramms 
beruht vor allem darauf, dass alle Projekte im 
Rahmen des Gesamtforschungsprogramms auf 

die neuen grundlegenden Veränderungen der Kri
minalitätskontrolle in der Globalisierung („Welt
gesellschaft“), der Informationsgesellschaft und der 
Risikogesellschaft ausgerichtet, strukturiert und 
gebündelt wurden. 

(1) Der Wert dieses Bezugs auf den grundlegen
den gesellschaftlichen Wandel und die Richtig
keit der entsprechenden Hypothesen wurden 
durch die Forschungsergebnisse voll und ganz 
bestätigt: Weltgesellschaft, Risikogesellschaft 
und Informationsgesellschaft sind – anders als 
bei der Vorstellung des Forschungsprogramms 
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2004 noch spekuliert wurde – keine bloßen 
Schlagworte. Sie erfassen vielmehr treffsicher 
die zentralen Ursachen für den aktuellen Wan
del der Gesellschaft, der Kriminalität sowie der 
Kriminalitätskontrolle. Die drei identifizierten 
grundlegenden Veränderungsprozesse hängen 
auch eng miteinander zusammen und ihre Fol
gen verstärken sich gegenseitig.  Im normativen 
Bereich des Straf und Sicherheitsrechts zeigt 
sich dies an den folgenden Veränderungen und 
Ergebnissen, die in dem Forschungsprogramm 
analysiert wurden:
 Die Globalisierung verändert das Strafrecht 

und die Kriminalitätskontrolle derzeit durch 
neue Kooperationsmodelle der EU zur 
Schaffung eines transnational durchsetz
baren Strafrechts (mit der unmittelbaren 
Anerkennung justizieller Entscheidungen), 
durch zunehmende supranationale und in
ternationale Vorgaben und Institutionen 
(wie supranationales Verwaltungssanktions
recht, EURichtlinien und internationale 
„smart sanctions“), durch hiermit geschaf
fene neue Legitimationsprobleme, Mehr
ebenensysteme und Rechtspluralismus von 
teilweise kollidierenden Regimen sowie 
durch den damit ebenfalls begünstigten 
Verlust freiheitsschützender Garantien des 
Nationalstaates. Der Ertrag der einschlägi
gen Untersuchungen der strafrechtlichen  
Abteilung liegt hier insbesondere in der 
Systematisierung und Bewertung der ver
schiedenen Modelle für die Schaffung ei
nes transnational wirksamen Strafrechts in 
fragmentierten Mehrebenensystemen, in 
der Beurteilung ihrer Legitimation und in 
der Analyse ihrer konkreten Einsatzmög
lichkeiten. Die rechtliche und praktische 
Tauglichkeit der entwickelten Grundlagen 
und Konzepte zeigt sich dabei beispielhaft 
in dem Auftrag des Bundesministeriums des 
Innern, ein europäisches Konzept und einen 
Prototypen zur Telekommunikationsüber
wachung mit einer direkten Datenauslei
tung in Echtzeit zu entwickeln, sowie in der 
Förderung des Projekts „Rethinking Money 
Laundering“ durch die EU. 

 Die Risikogesellschaft als die zweite große Ver
änderung schafft zunehmend ein präventives 
Strafrecht (vor allem zur Kontrolle von Terro
rismus, Cybercrime, Wirtschaftskriminalität 
und Organisierter Kriminalität) sowie eine 
neue Sicherheitsarchitektur mit zahlreichen 
neuen Rechtsregimen zur Kriminalitätskon
trolle, die über ein erhebliches Kontrollpoten
zial verfügen, denen jedoch viele der klassi

schen strafrechtlichen Garantien fehlen. Der 
Forschungsertrag der strafrechtlichen Abtei
lung liegt hier in der grundlagenorientierten 
Entwicklung praxistauglicher Grenzen des 
neuen präventiven Strafrechts sowie in den 
Erkenntnissen über die neue Architektur des 
Sicherheitsrechts, des hochproblematischen 
Freiheitsschutzes seiner Rechtsregime und 
deren zu entwickelnde Grenzen. Diese – für 
die zukünftige Kriminalpolitik zentralen – Er
gebnisse haben mit der von der MaxPlanck
Gesellschaft 2017 beschlossenen Gründung 
einer neuen zusätzlichen Forschungsabtei
lung am Freiburger MaxPlanckInstitut für 
ausländisches und internationales Strafrecht 
zum Sicherheitsrecht bereits eine heraus
ragende Anerkennung gefunden.

 Die Informationsgesellschaft (als spezielle 
Ausprägung der Risikogesellschaft) mit ih
ren neuen technischen Entwicklungen führt 
im „globalen Cyberspace“ zu neuen Formen 
des grenzüberschreitenden und globalen 
Cybercrime (als sich ständig verändernder, 
grenzenloser und technisch kaum verläss
lich zu verhindernder Kriminalität), zu einer 
Überwachungsgesellschaft mit hocheffek
tiven, die Orwell’schen Visionen weit über
steigenden Möglichkeiten zur Kontrolle der 
Bürger und zur Steuerung ihres Verhaltens, 
einschließlich neuer Entwicklungen beim 
Einsatz künstlicher Intelligenz (wie bei com
puterbasierten Prognoseentscheidungen, der 
Rasterung riesiger Datenbestände und der 
Verhaltensmanipulation). Der Forschungs
ertrag der entsprechenden Untersuchungen 
der strafrechtlichen Abteilung liegt hier vor 
allem in der Schaffung der Grundlagen und 
der hierauf aufbauenden Gesetzgebungs
vorschläge für eine Gesamtreform der Kri
minalitätskontrolle im globalen Cyberspace 
mit seinen immateriellen und ubiquitären 
Gütern, seinen grundlegenden Souveräni
tätsproblemen in globalen virtuellen Räumen 
und seinem enormen Bedeutungszuwachs 
von privaten „gate keepern“, die im globalen 
Cyberspace bei der Kriminalitätskontrolle so
wohl über den Erfolg der Ermittlungsbehör
den als auch über die Meinungsfreiheit der 
Bürger entscheiden. Der in einem Gutachten 
für den 69. Deutschen Juristentag präsentier
te Ertrag der Forschungen hat in den Reso
lutionen des DJT zur Reform des deutschen 
Internetrechts seine Anerkennung gefunden.

 In gleicher Weise hat sich der methoden
orientierte Forschungsschwerpunkt zur Straf
rechtsvergleichung für die Erforschung die
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ser Veränderungen und die Entwicklung 
neuer Lösungen bewährt. Die strafrecht
liche Abteilung hat in diesem Bereich dar
über hinaus umfassendes Methodenwissen 
zur funktionalen Strafrechtsvergleichung 
generiert und darauf aufbauend eine funk
tionale Metastruktur zum Allgemeinen Teil 
des Strafrechts entwickelt. Bestätigt wur
den diese Ergebnisse durch den Aufbau ei
ner funktionsfähigen Datenbank und eines  
Expertensystems, das für den komplexen 
Allgemeinen Teil des Strafrechts seine Be
währungsprobe mit einem benutzerfreund
lichen Prototyp mehr als bestanden hat. 

(2) Die dynamische und flexible Ausrichtung des 
Forschungsprogramms auf den – für die Entwick
lung von Strafrecht und sonstiger Kriminalitäts
kontrolle grundlegenden – Wandel von Gesell
schaft und Kriminalität (statt auf ein festes und 
unbewegliches Ziel) stellte in den vergangenen 
14 Jahren auch sicher, dass die Untersuchun
gen der strafrechtlichen Forschungsabteilung 
stets hochaktuell blieben. Beispiele für diese 
Aktualität sind: die Beachtung der sich stän
dig verändernden Reformbedürfnisse des In
ternetstrafrechts, die frühe Fokussierung auf 
ComplianceRegime (mit der erstmaligen Ana
lyse der strafrechtlichen Probleme von Com
plianceSystemen und der bisher einzigen wis
senschaftlichen empirischen Untersuchung von 
ComplianceProgrammen in Deutschland), die 
Identifizierung und kritische Analyse der neu
en Architektur des Sicherheitsrechts und ihrer  
Auswirkungen auf die Freiheitsrechte sowie zu
letzt die Einbeziehung der normativen Ordnun
gen von Einwanderergemeinschaften zur Beile
gung von sozialen Konflikten.

(3) Entscheidend für den Ertrag des For
schungsprogramms waren und sind weiter der 
Mehrwert und  die Synergieeffekte, die durch 
Bündelung der Untersuchungen entstanden 
und entstehen. Ein Beispiel hierfür ist die 
neue Architektur des Sicherheitsrechts und 
ihrer Freiheitsrechte, deren Bedeutung erst 
durch die Analyse der verschiedenen Kontroll
regime in zahlreichen unterschiedlichen 
Deliktsbereichen in ihrem ganzen Ausmaß 
deutlich wurde. Ein weiteres Beispiel für 
den aus der Projektbündelung entstandenen 
Mehrwert sind die Erkenntnisse, die sich aus 
den zahlreichen rechtsvergleichenden Unter
suchungen zu sachlichen Problemen für die 
Methoden der Strafrechtsvergleichung und 
umgekehrt ergeben. 

(4) Ein hoher Wert des – auch der International 
Max Planck Research School for Comparative 
Criminal Law (IMPRSCC) zugrunde liegen
den – Forschungsprogramms lag und liegt wei
ter in der Einbindung der Promovierenden in die 
Untersuchungen der strafrechtlichen Abteilung. 
Im Berichtszeitraum bestand unter dem Dach 
des Forschungsprogramms eine fruchtbare Zu
sammenarbeit von Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern der Abteilung, Promovieren
den, Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie 
Forschungsgästen. Die Arbeiten der Promovie
renden und die Diskussionen mit ihnen in den 
Doktorandenseminaren haben sich überaus po
sitiv auf den Forschungsertrag des Programms 
ausgewirkt. 

b) Ertrag der allgemeinen  
Forschungsmethodik

Neben dem Forschungsprogramm bewährte 
sich auch die für die Untersuchungen ent
wickelte allgemeine Forschungsmethodik. 

(1) Grundlegend war insoweit zunächst die 
bereits genannte Methodik der funktionalen 
Strafrechtsvergleichung und der Entwicklung 
von rechtsregimeübergreifenden Metastrukturen 
für die Vergleichung. Mit fast jeder der neuen 
rechtsvergleichenden Untersuchungen wurde 
neues Wissen zur Bildung von Vergleichsstruk
turen und weiteren Aspekten der funktionalen 
Strafrechtsvergleichung geschaffen. Da der Er
trag der Rechtsvergleichung entscheidend von 
der Qualität geeigneter Vergleichsstrukturen 
abhängt, verbesserten sich auf diese Weise auch 
das Forschungsdesign der Untersuchungen und 
damit wiederum die Forschungserträge. Die 
Fortschritte in der Methodik der funktionalen 
Strafrechtsvergleichung zeigen sich beispielhaft 
in dem Projekt des MaxPlanckInformations
systems für Strafrechtsvergleichung, dessen 
Erfolg ganz wesentlich auf seiner Metastruktur 
zum Allgemeinen Teil des Strafrechts für eine 
Vielzahl unterschiedlicher Rechtsordnungen be
ruht. Auch in vielen Promotionsarbeiten war die 
Bestimmung ihrer Vergleichsstruktur der Start
schuss und der Schlüssel für den Erfolg. 

(2) Die Qualität des Forschungsertrags der Un
tersuchungen wurde weiter dadurch gefördert, 
dass die Arbeiten neben der Strafrechtsver
gleichung soweit wie möglich auch empirische 
Untersuchungsmethoden anwandten und somit 
die Rechtswirklichkeit und praktische Erfah
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rungen einbezogen. Auch die Praxistauglichkeit 
der entwickelten Lösungen wurde evaluiert. Im 
Mittelpunkt der in der strafrechtlichen Abtei
lung genutzten empirischen Methoden standen 
dabei Experteninterviews sowie – bei der Ana
lyse von ComplianceProgrammen – Umfragen 
mithilfe von Fragebögen, bei deren Design und 
Aus wertung die kriminologische Abteilung Un
terstützung leistete. Positiv auf die Ergebnisse 
wirkte es sich besonders aus, wenn in einzelnen 
Fällen praxisbezogene Konzepte oder gar Pro
totypen erstellt wurden. Beispiele hierfür sind 
wiederum das computerbasierte MaxPlanck
Informationssystem für Strafrechtsvergleichung 
sowie der Prototyp für die Rechtshilfe im Be
reich der TKÜ mit direkter Datenausleitung, der 
zusammen mit dem FraunhoferInstitut für Ein
gebettete Systeme und Kommunikationstechnik 
(ESK) sowie der Zentralen Stelle für Informa
tionstechnik im Sicherheitsbereich (ZITiS) auch 
in Form von konkreter funktionierender Soft
ware realisiert wurde. 

(3) Die Arbeiten waren nicht nur durch die 
Einbeziehung von Kriminologie, Informatik 
und unternehmensbezogenen Analysen inter
disziplinär, sondern darüber hinaus im nor
mativen Bereich vor allem fächer und rechts
regimeübergreifend. Bei der vergleichenden 
Betrachtung anderer Rechtsgebiete (wie dem 
Geheimdienstrecht) wurde der Blick noch 
mehr als bei der Vergleichung mit dem ent
sprechenden ausländischen Recht geweitet 
und wurden scheinbare Selbstverständlichkei
ten in dem einem Rechtsgebiet noch mehr in
frage gestellt. Warum verlangt beispiels weise 
der Beginn einer strafrechtlichen Ermittlung 
zum Schutz der Bürger einen Verdacht und 
warum ist dies bei geheimdienstlichen Ana
lysen, der Geldwäschekontrolle oder steu
errechtlichen Struktur und Risikoanalysen 
nicht der Fall, wenn ein Teil der dabei ermit
telten Informationen der Polizei und der Straf
justiz zur Verfügung gestellt werden? Fragen 
wie diese stimulieren, bereichern und führen 
zu neuen Lösungen im Gesamtsystem der nor
mativen Kriminalitätskontrolle. 

(4) Als höchst ertragreich erwies sich schließlich 
das konsequente Wechselspiel zwischen Grund
lagenforschung und angewandter Forschung.  
Ausgangspunkt für die Untersuchungen wa

ren in der Regel neue Herausforderungen der  
Praxis. Hierzu wurden stets die hinter ihnen 
stehenden Veränderungen identifiziert und 
parallele Entwicklungen in anderen Bereichen 
einbezogen. Auf dieser Basis wurden zunächst 
die allgemeinen Forschungsziele definiert, aus 
deren Bearbeitung sich dann meist auch die 
Lösungen für die praxisrelevanten Ausgangs
probleme ergaben. Der Wert dieser Art der 
Grund lagen forschung wurde bei der Ausbildung 
der Promovierenden in der International Max 
Planck Research School for Comparative Cri
minal Law mit dem Satz des Ingenieurs Robert 
Bosch zum Ausdruck gebracht: „Es gibt nichts 
Praktischeres als eine gute Theorie“. 

c) Forschungsbewertungen in der  
International Max Planck Research School  
for Comparative Criminal Law (IMPRS-CC)

Die Ergebnisse der Doktorandinnen und Dok
toranden in der International Max Planck 
Research School for Comparative Criminal 
Law bestätigen die Erfolge der angewandten 
Methodik und den positiven Ertrag der For
schungsergebnisse in dem vorliegenden Pro
gramm:  Die von der strafrechtlichen Abtei
lung gemeinsam mit der Universität Freiburg 
betriebene Doktorandenschule IMPRSCC 
förderte seit ihrem Beginn im Jahr 2007 bis 
Ende 2017 insgesamt 52 Doktorandinnen 
und Doktoranden, von denen 39 Promovie
rende ihre Dissertation mit dem Rigorosum in  
einer durchschnittlichen Promotionszeit von 
36 Monaten abschließen konnten, wobei  
36 der Untersuchungen bereits publiziert 
sind. Von den 39 abgeschlossenen Disserta
tionen wurden 21 Arbeiten (d.h. 54 %) mit 
der Note „summa cum laude“ und 18 (d.h. 
46 %) mit der Note „magna cum laude“ be
wertet. Von den durch Prof. Sieber betreuten 
und abgeschlossenen Dissertationen wur
den insgesamt sechs Dissertationen mit der 
OttoHahnMedaille der MaxPlanckGesell
schaft ausgezeichnet, drei zusätzlich mit dem 
OttoHahnAward (der in der MaxPlanck
Gesellschaft mit einer eigenen Forschungs
gruppe verbunden ist) und drei mit weiteren 
renommierten Dissertationspreisen (wie dem 
Fakultätspreis der rechtswissenschaftlichen  
Fa kultät der Universität Freiburg).



2828



Erster Forschungsschwerpunkt: 
Veränderungen durch die Globalisierung 

„Grenzüberschreitende Kriminalität,  
territoriale Grenzen des Strafrechts und

Entwicklung eines transnationalen  
Strafrechts“
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Die Zunahme grenzüberschreitender Kriminali
tät hat in den letzten Jahren zu einer steigenden 
Notwendigkeit der transnationalen Kooperation 
von Strafverfolgungsbehörden geführt. Aufgrund 
der zeitgleich immer stärkeren Nutzung moder
ner Telekommunikations und Informations
technologie durch Straftäter besteht in diesem 
Zusammenhang auch ein immer größer werden
der Bedarf an möglichst schnellem Austausch 
von Daten aus der Telekommunikationsüber
wachung. Zwar ist in mehreren Rechtshilfe
übereinkommen ein solcher Beweismitteltrans
fer mittlerweile explizit vorgesehen, diese Form 
der „kleinen Rechtshilfe“ ist jedoch nach wie 
vor mit einer Vielzahl von technischen und or
ganisatorischen, aber vor allem mit rechtlichen 
Schwierigkeiten verbunden.

Die in der Studie untersuchten Rechtsfragen 
betreffen insbesondere die Vorgänge der Daten
erhebung, der Datenweitergabe ins Ausland und 
der Verwertung der erlangten Informationen vor 
Gericht. Den Untersuchungsgegenstand bilden 
also das internationale und supranationale (insb. 
europäische) Recht sowie nationales Recht. Ziel 
der Untersuchung ist es, die rechtlichen Gren
zen bei der Ausleitung von Daten aus der TKÜ 
darzustellen. Ein besonderer Fokus soll dabei 
auf der Zulässigkeit einer unmittelbaren Wei
terleitung solcher Daten ins Ausland liegen, wie 
sie etwa im EURechtshilfeübereinkommen aus 
dem Jahr 2000 oder der Europäischen Ermitt
lungsanordnung von 2014 vorgesehen ist. Diese 
Frage ist nicht nur für die Praxis von großer Re
levanz. In ihr kulminieren zudem Grundlagen
fragen des Rechtshilferechts und des Rechts der 
Telekommunikationsüberwachung.

Eine isolierte Betrachtung nur einer einzigen 
Rechtsordnung auf der nationalen Ebene wäre 
nicht zielführend, da bei der Rechtshilfe so
wohl das Recht des ersuchenden als auch des 
ersuchten Staates eine Rolle spielt. Im Wege der 
funktionalen Strafrechtsvergleichung wurden 
daher zunächst von 2014 bis 2016 die Rechts
ordnungen von acht ausgewählten europäischen 
Staaten analysiert, seit 2017 werden zehn wei
tere europäische sowie zwei außereuropäische 

Rechtsordnungen untersucht. Als Grundlage 
für diesen Rechtsvergleich werden anhand ei
nes einheitlichen Projektdesigns zunächst von 
Rechtswissenschaftlern aus den jeweiligen Län
dern Berichte mit einer Analyse von einschlä
giger Gesetzgebung, Literatur und Rechtspre
chung erarbeitet. Die Thematik bringt es zudem 
mit sich, dass Spezialfragen eine Rolle spielen, 
die in abgelegenen Quellen (wie Telekommu
nikationsverordnungen oder Ausführungsvor
schriften) kodifiziert oder von der Rechtspre
chung entwickelt oder noch überhaupt nicht 
schriftlich geklärt wurden. Es werden daher 
zusätzlich in den einzelnen Staaten Interviews 
mit Praktikern durchgeführt, die in den Berei
chen des Strafprozessrechts, des Telekommu
nikationsrechts und/oder des Rechtshilferechts 
tätig sind. Diese Berichte werden dann in einem 
zweiten Schritt rechtsvergleichend ausgewertet. 

Der erste Teil der Studie zu acht ausgewählten 
Rechtsordnungen ist 2016 unter dem Titel „Ac
cess to Telecommunication Data in Criminal 
Justice“ erschienen. Die Studie wird durch das 
Bundesministerium des Innern finanziert.

Internationale	Strafrechtsintegration	/	Europäisches	Strafrecht	/	Projekt	Nr.	1

Strafprozessuale Überwachung der grenz- 
überschreitenden Internetkommunikation

Leitung: 
Prof.	Dr.	Ulrich	Sieber
Dr.	Nicolas	von	zur	Mühlen
Dr.	Tatiana	Tropina

Mitarbeiter/-innen:
Thomas Wahl

Externe Mitarbeiter/-innen:
20 externe 
Landesberichterstatter/-innen 
zu 20 Rechtsordnungen

Zeitrahmen: 
2014–2016 (Teil 1, abgeschlossen)
2017–2018 (Teil 2, laufend)

Kategorie: 
Gemeinschaftsprojekt 

Publikation:
Band S 156
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Internationale	Strafrechtsintegration	/	Europäisches	Strafrecht	/	Projekt	Nr.	2

Modelle der grenzüberschreitenden  
Beweiserlangung in Europa

Die Zusammenarbeit bei der grenzüberschrei
tenden Beweiserhebung im Strafrecht der Eu
ropäischen Union ist derzeit durch Regelungen 
definiert, die auf zwei Modellen der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen gründen. Die 
erste Gruppe von Regelungen basiert auf dem 
Konzept der traditionellen Rechtshilfe, die zwei
te Gruppe auf dem Grundsatz der gegenseitigen 
Anerkennung. Diese beiden Modelle sind der 
zentrale Forschungsgegenstand der Dissertation. 
Weitere mögliche und vorgeschlagene Lösungen 
zur grenzüberschreitenden Beweiserhebung 
werden jedoch ebenfalls dargestellt und analy
siert. 

Hauptziele der Untersuchung waren die Analy
se, der Vergleich und die Evaluierung der Model
le zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
bei der Beweiserhebung. Ihre Ausgangshypothe
se war folgende: Die justizielle Zusammenarbeit 
bei der grenzüberschreitenden Beweiserhebung 
im Strafrecht der Europäischen Union muss auf 
einem Modell gründen, das die Interessen aller 
Teilnehmer dieses Verfahrens berücksichtigt 
und in ein Gleichgewicht bringt. Diese Teilneh
mer sind die an der Zusammenarbeit beteiligten 
Mitgliedstaaten, die betroffenen Individuen so
wie die Europäische Union. 

Um das Ziel der Untersuchung zu erreichen und 
eine Antwort auf die gestellten Forschungsfra
gen geben zu können, verwendete die Untersu
chung folgende – für die Rechtswissenschaften 
charakteristischen – Forschungsmethoden: die 
theoretische Methode, die normative Metho
de, die komparative Methode und die der Fall
analyse. 

Die Forschungsergebnisse der Untersuchung 
lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1.  Das Konzept der traditionellen Rechtshilfe 
kann die Herausforderungen transnationaler 
Kriminalität nicht angemessen bewältigen. Ant
worten im Bereich der grenzüberschreitenden 
Beweiserhebung müssen also im Rahmen ande
rer Regelungen gesucht werden.

2.  Das Modell der gegenseitigen Anerkennung 
von Beweiserhebungen stellt demgegenüber 
sowohl theoretisch als auch normativ einen 
geeigneteren Rahmen für die grenzüberschrei
tende Beweiserhebung im Strafrecht der Euro
päischen Union dar, da es die Interessen einer 
effektiven transnationalen Strafverfolgung, des 
Erhalts der nationalen Strafrechtsordnungen 
und des Schutzes der Grundrechte des Indivi
duums besser in ein Gleichgewicht bringt.

3.  Die Harmonisierung nationaler Strafrechts
ordnungen würde die auf dem Grundsatz der 
gegenseitigen Anerkennung gründende Zusam
menarbeit nationaler Strafverfolgungsbehörden 
wesentlich erleichtern. Eine solche Lösung im 
Rahmen eines harmonisierten materiellen und 
prozessualen Strafrechts würde die Effektivität 
der Regelungen erhöhen und könnte als Anreiz 
zur Stärkung der Rechte des Individuums im 
Rahmen transnationaler Strafverfolgung dienen.

4.  Die Entwicklung von Elementen einer supra
nationalen Strafrechtsordnung ist in den Be
reichen notwendig, in denen das Interesse des 
Schutzes einzelner Rechtsgüter ein primäres 
Interesse der Europäischen Union ist und rein 
nationalen Regelungen auf der Basis einer Zu
sammenarbeit nationaler Strafrechtsordnungen 
keine adäquate Antwort erwarten lassen.

5.  Es bestehen keine Bedenken, unterschied
liche Modelle der grenzüberschreitenden Zu
sammenarbeit in klarer Abgrenzung ihrer An
wendungsbereiche für die grenzüberschreitende 
Beweiserhebung im Strafrecht der Europäischen 
Union gleichzeitig anzuwenden.

Das Projekt wurde im Rahmen eines Cotu
tellePromotionsverfahrens der Universitäten 
Freiburg und Zagreb unter Leitung von Prof. 
Dr. Ulrich Sieber und Prof. Dr. Zlata Durdevic 
durchgeführt und 2017 abgeschlossen.

Leitung: 
Zoran Burić, Universität Zagreb

Zeitrahmen: 
2013 – 2017 (abgeschlossen)

Kategorie: 
Promotionsprojekt (Cotutelle)
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Internationale	Strafrechtsintegration	/	Europäisches	Strafrecht	/	Projekt	Nr.	3

Interessensverschiebungen im europäischen  
Auslieferungsrecht 
Ein Vergleich zwischen den Auslieferungsmodellen des Europarats  
und der Europäischen Union unter Berücksichtigung des „law in action“

Die Ergreifung des Verdächtigen, der nach der 
Tat in einen anderen Staat flüchtet, stand seit 
jeher im Fokus kontroverser rechtlicher Betrach
tung. Das relevante Auslieferungsrecht zeigt so
wohl die territorialen Grenzen des Strafrechts als 
auch die Auflösung des Spannungsverhältnisses 
zwischen der Gewährleistung von Sicherheit 
durch effektive grenzüberschreitende Kriminali
tätsbekämpfung und der Aufrechterhaltung von 
Freiheitsrechten. Die Strafverfolgungsbehörden 
des Tatortstaates sind auf die Unterstützung 
ihrer ausländischen Pendants angewiesen, da 
das Völkerrecht die Ausübung eigener Hoheits
gewalt auf fremdem Staatsgebiet verbietet. Auf 
der anderen Seite unterliegt eine Auslieferung 
rechtlichen Voraussetzungen und Bedingungen, 
die widerstreitende Interessen spiegeln. Diese 
haben sich im Verlauf der europäischen Rechts
entwicklung gewandelt. 

Eine Betrachtung prima vista führt zu fol
gender Hypothese: Zu Beginn standen sich 
gleichwertig – und allein zweidimensional – 
das Interesse des ersuchenden Staates an ef
fektiver Durchführung der Auslieferung sowie 
das Interesse des ersuchten Staates an Souve
ränitätswahrung gegenüber; der Verfolgte war 
nur ein Objekt ohne Rechte. Im noch gelten
den sogenannten traditionellen Recht des Eu
roparates trat aufgrund der Entwicklung der 
Menschenrechte nach dem Zweiten Weltkrieg 
als dritte Dimension das Individualschutzin
teresse hinzu, das den vorgenannten beiden 
staatlichen Interessen zumindest gleichwertig 
ist. Im neuen Recht der EU (geregelt durch 
den Europäischen Haftbefehl) ist dagegen 
das Effektivitätsinteresse klar bestimmend, 
das Souveränitätsinteresse verschwindet ganz, 
das Individualschutzinteresse tritt zurück. 
Denn dieses Recht basiert auf dem Grund
satz der gegenseitigen Anerkennung. Durch 
den Abbau rechtlicher Beschränkungen soll 
die Verkehrsfähigkeit von Fahndungsersuchen 
sichergestellt werden. Individualschutzrechte, 
so die Kritik, unterliegen durch das Konzept 
einer Erosion. 

Ziel der Arbeit ist die Überprüfung der Richtig
keit dieser Hypothese. Dies geschieht sowohl 
durch eine Analyse der Historie des europäi
schen Auslieferungsrechts als auch der aktuellen 
Ausgestaltung der Auslieferung in den Modellen 
des Europarats und der EU. In methodischer 
Hinsicht führt die Arbeit nicht nur eine Norm
analyse des „law in books“ in Form der klassi
schen Auslegungsmethoden und der Auswer
tung der Literatur durch, sondern zieht auch die 
Handhabung der Kooperationsvoraussetzungen 
in der Praxis heran („law in action“). Hierfür wer
den deutsche und ausländische Rechtsprechung 
zu den einzelnen Kooperationsvoraussetzungen 
sowie empirischproblemorientierte Studien in 
Form einer Sekundäranalyse ausgewertet.

Vorläufige Forschungsergebnisse zeigen, dass 
schon bei historischer Betrachtung die vorge
nannte Hypothese teilweise unrichtig ist. Die 
„Objekttheorie“, die dem Beschuldigten eine 
eigene Rechtsposition im Auslieferungsver
fahren versagte, kann nur für bestimmte Staa
ten geteilt werden (z.B. Frankreich, ehemalige 
deutsche Einzelstaaten). Andere Länder (z.B. 
England, Belgien) schützen Individualinter
essen durch das Verfahren. Bei Betrachtung 
der geltenden Rechtslage herrscht in vielen 
Punkten – zumindest im praktischen Ergeb
nis – ein Gleichlauf. Aufzeigen lässt sich dies 
z.B. an der Voraussetzung der beiderseitigen 
Strafbarkeit und einer etwaigen Hinderung 
der Auslieferung durch Verletzung von Grund
rechten durch den ersuchenden Staat („ordre 
public“). Dagegen sind auch im Rahmen des 
Europäischen Haftbefehls souveränitätswah
rende Residuen feststellbar. Gefahren für 
den Individualschutz durch dieses Regime 
entstanden interessanterweise durch Verän
derungen formaler Art: Die Kürze von Sach
verhaltsdarstellungen berührt das Recht auf 
ausreichende Information. Die Verpflichtung, 
eine Auslieferung innerhalb einer bestimmten 
Frist zu erledigen, führt dazu, dass die Vertei
digung Auslieferungshindernisse nicht mehr 
substantiiert geltend machen kann.

Leitung: 
Thomas Wahl

Zeitrahmen: 
2013 – 2019 (laufend)

Kategorie: 
Promotionsprojekt (KORSE)
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Internationale	Strafrechtsintegration	/	Europäisches	Strafrecht	/	Projekt	Nr.	4

East Meets West: Rechtshilfe zwischen  
und innerhalb der ASEAN und der EU

Die grenzüberschreitende Kriminalität stellt 
nicht nur ein nationales Problem dar, sondern 
gefährdet auch die Sicherheit und Stabilität der 
ganzen südostasiatischen Region. Daher ergriff 
der Verband südostasiatischer Staaten (ASEAN) 
verschiedene Maßnahmen, welche die interre
gionale Zusammenarbeit und die Bekämpfung 
der grenzüberschreitenden Kriminalität fördern 
sollen. Ein bedeutender Schritt in dieser Ent
wicklung stellt das Rechtshilfeabkommen in 
Strafsachen von 2004 dar (“Treaty on Mutual Le
gal Assistance in Criminal Matters among Like
Minded ASEAN Countries” – ASEAN MLAT). 
Dieser Vertrag hat zum Ziel, „die Effektivität 
der Strafverfolgungsbehörden der Vertragspar
teien bei der Verhütung, strafrechtlichen Unter
suchung und Verfolgung von Straftaten durch 
Rechtshilfe in Strafsachen zu verbessern“. Er er
möglicht viele Rechtshilfeleistungen, die zuvor 
nicht eindeutig geregelt waren und damit nicht 
verfügbar erschienen, so z.B. die Überprüfung 
von Objekten und Tatorten, die Erhebung von 
Beweisen oder die Entgegennahme freiwilliger 
Aussagen; das Treffen von Vorkehrungen für 
Personen, die Hinweise geben oder strafrecht
liche Untersuchungen unterstützen wollen. 

Die Umsetzung steht naturgemäß vor verschie
denen Hindernissen. Manche Beobachter stel
len eine Diskrepanz zwischen dem erklärten po
litischen Willen und der tatsächlichen Reaktion 
der Mitgliedstaaten fest. Als Hauptprobleme 
identifiziert werden etwa unzureichende Res
sourcen der involvierten Staaten und die Dispa
rität der Rechtsordnungen. Trotz dieser Kritik
punkte hat das ASEANSekretariat anerkannt, 
dass neben formellen Kanälen bei der Rechts
hilfe in Strafsachen auch informelle Zusammen
arbeit genutzt wird. Folgende Fragen ergeben 
sich: Um welche formellen und informellen 
Kanäle handelt es sich, und wie entwickelten 
sie sich? Und schließlich: Auf welche Weise 
kann ASEAN eine interregionale Rechtshilfe in 

Strafsachen mit anderen regionalen Verbänden 
entwickeln? Dies gilt vor allem in Hinblick auf 
die Europäische Union, die in ihrem Kampf ge
gen grenzüberschreitende Kriminalität mithilfe 
von Rechtsinstrumenten eine Vorreiterrolle ein
nimmt.

Vor diesem Hintergrund zielt die Untersuchung 
darauf ab, ein interregionales Modell der Rechts
hilfe in Strafsachen zwischen den Staaten der 
ASEAN und denen der EU zu entwickeln. Zen
trale Forschungsmethoden zur Erreichung des 
Forschungszieles sind zum einen die funktionale 
Rechtsvergleichung durch Analyse der Rechts
hilferegelungen auf den regionalen und der mit
gliedstaatlichen Ebenen und zum anderen eine 
rechtsvergleichende Untersuchung der überge
ordneten ASEAN und EURechtshilfesysteme. 
Als Vergleichsländer auf mitgliedstaatlicher 
Ebene sind Malaysia und die Philippinen für die 
asiatische Region und das Vereinigte Königreich 
und Deutschland für die Rechtshilfe innerhalb 
Europäischen Union ausgewählt worden. Über 
die literaturbasierte Forschung hinaus wird in 
Form von Interviews mit Praktikern aus den 
genannten Rechtssystemen auch das “law in ac
tion“ erforscht.

Die bisherigen Ergebnisse der Analyse der re
gionalen und mitgliedstaatlichen Ebene des 
ASEAN zeigen, dass deren Mitgliedstaaten eine 
offene Kommunikation miteinander betreiben 
und über ein leistungsfähiges Rechtshilfesystem 
verfügen. Obwohl es unterschiedliche Bedin
gungen und Gründe gibt, aus denen ein Rechts
hilfeersuchen abgelehnt werden kann, suchen 
die ASEANMitgliedstaaten mögliche Probleme 
und Herausforderungen durch Konsensfindung 
und offene Mitteilungen zu bewältigen. Soweit 
es das nationale Recht zulässt, tun die Mitglied
staaten ihr Möglichstes, um die Zusammen
arbeit gegen grenzüberschreitende Kriminalität 
zu intensivieren.

Leitung: 
Angela Leonor Aguinaldo

Zeitrahmen: 
2016 – 2018 (laufend)

Kategorie: 
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)
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Internationale	Strafrechtsintegration	/	Europäisches	Strafrecht	/	Projekt	Nr.	5

Europäische Strafverteidigung
Der Strafverteidiger in transnationalen europäischen Strafverfahren

Leitung: 
Prof.	Dr.	Jörg	Arnold

Zeitrahmen: 
2007 – 2015 (abgeschlossen)

Mitarbeiter/-innen:
Nike Landsberg (bis 2009)
Sandra Reschke (2010 – 2014) 

Publikation:
Arnold, Grenzüberschreitende 
Strafverteidigung in Europa, 2015

Kategorie: 
Einzelprojekt

Zwischen europäischer Strafverfolgung und 
europäischer Strafverteidigung besteht ein er
hebliches Ungleichgewicht: Die grenzüber
schreitende Strafjustiz lässt sich als verteidi
gungsunfreundlich, wenn nicht gar vielfach als 
verteidigungs“leer“ bezeichnen. In dem Projekt 
werden praktische und theoretische Probleme 
grenzüberschreitender Strafverteidigung in Eu
ropa behandelt. Grundlage dafür bilden Inter
views, die mit 34 deutschen Strafverteidigerin
nen und Strafverteidigern geführt wurden. 

Die darin berichteten Erfahrungen beziehen 
sich sowohl auf organisatorische Probleme als 
auch auf prozessuale Schwierigkeiten. Die Pra
xis ist bislang weitgehend selbst um Problemlö
sungen bemüht. Dies geschieht vor allem durch 
die Einrichtung eigener Netzwerke der mit 
grenzüberschreitender Strafverteidigung kon
frontierten Kanzleien. Überlegungen, die auf die 
„staatliche“ EUInstitutionalisierung einer Euro
päischen Strafverteidigung gerichtet sind, wer
den eher skeptisch gesehen. Als kontraproduktiv 
kritisiert wird darüber hinaus insbesondere die 
restriktive Handhabung von Finanzierungs, 
Vergütungs und Gebührenfragen in der natio
nalen wie europäischen Gesetzgebung. 

Der Aufbau eines verteidigungsfreundlicheren 
europäischen Rechtsrahmens ist letztlich nur 
durch eine grundlegende Revision der diesbe
züglichen bisherigen Rechtspolitik der EU zu 
erreichen , indem die bislang eher kosmetischen 
Maßnahmen auf dem Gebiet transnationaler 
Strafverteidigung zu wirklichen Reformen aus
gebaut werden. Die anwaltlichen Bemühungen 
um die grundlegende Effektivierung europä
ischer Strafverteidigung sind dann nicht aus
sichtslos, wenn sich nationale wie internatio
nale Anwaltsorganisationen stärker als bisher 
mit einer kritischen Strafrechtswissenschaft 
verbinden und gemeinsame Vorschläge öffent

lichkeitswirksam auf EUEbene transportiert 
werden. Dazu gehört die Forderung, dass sich 
die Einhaltung von Mindeststandards an Be
schuldigtenrechten an deren Höchstmaß zu 
orientieren hat, sowie die stete Mahnung, einen 
direkt anrufbaren Strafsenat beim Europäischen 
Gerichtshof als Maßnahme zur deutlichen Ver
besserung des Rechtsschutzes zu etablieren.

Die Projektergebnisse wurden zunächst in 
mehreren Einzelveröffentlichungen vorge
stellt (zuletzt Arnold, StV 2015, 588–597). 
Der Abschluss des Projekts erfolgte durch 
die 2015 im Berliner Wissenschaftsverlag 
erschienene Buchpublikation von Arnold, 
„Grenzüberschreitende Strafverteidigung in 
Europa. Praktische Erfahrungen und theoreti
sche Überlegungen anhand von Interviews mit 
Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern“, 
254 S. Dazu liegen bisher sechs Rezensionen 
vor: Barton, StraFo 2015, 527–528; Trüg, ZIS 
2016, 214–216; Wasserburg, GA 2016, 658–
661; Soyer, Journal für Strafrecht 2017, 265–
267; Bockemühl, StV 2017, 763–764; Eick, 
Informationsbrief des RAV 113/2017, 83–84. 
An dieses Projekt anknüpfend und es ergän
zend wird seitdem das Projekt „Wandlungen 
der Strafverteidigung“ bearbeitet.
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Internationale	Strafrechtsintegration	/	Internationales	Strafrecht	/	Projekt	Nr.	6

Strafrecht zur Bekämpfung von Massengewalt  
in Afrika

Leitung: 
Dr.	Nandor	Knust
Prof.	Roland	Adjovi
Jan-Michael	Simon

Externe Mitarbeiter/-innen:
	Dr.	Afande,	Koffi	Kumelio	A.,	

International Tribunal for the 
Former Yugoslavia

	Dieng, Adama, International 
Criminal Tribunal for Rwanda/
United Nations

	Keita,	Xavier-Jean,	Internatio-
nal Criminal Court

	Kioko, Ben, African Union/ 
ACHPR

	Kuenyehia, Akua, International 
Criminal Court

	Mansaray, Binta, Special Court 
of Sierra Leone

sowie 12 weitere externe 
Wissenschaftler/-innen

Zeitrahmen: 
2012 – 2019 (laufend)

Kategorie: 
Gemeinschaftsprojekt

In der nahen Vergangenheit kam es auf dem 
afrikanischen Kontinent immer wieder zu Ma
krokriminalität. Die Konflikte waren jeweils 
charakterisiert durch die vollkommen unter
schiedlichen Interessen der daran beteiligten 
Parteien und lassen sich nicht ohne Weiteres 
den bestehenden Kategorien des humanitä
ren Völkerrechts zuordnen. Vielmehr sind sie 
hoch dynamisch, überschreiten die Grenzen 
der einzelnen Staaten, und auch internatio
nale Akteure, wie z.B. internationale Unter
nehmen, spielen darin eine nicht zu unter
schätzende Rolle. Hintergrund sind häufig der 
Kampf um Rohstoffe und Zonen des illegalen 
Markts bzw. Routen der organisierten Krimi
nalität.

Um die betroffenen Regionen wieder zu sta
bilisieren und eine soziale Ordnung zu re
etablieren, wurde auf diese Geschehnisse mit 
ganz unterschiedlichen (straf)rechtlichen und 
quasi rechtlichen Mechanismen reagiert. Mit 
der Errichtung des UNInternational Crimi
nal Tribunal for Rwanda, dem „afrikanischen“ 
Hauptfokus des Internationalen Strafgerichts
hofs, und der Einsetzung eines HybridGe
richts in Sierra Leone sollten Massengewalt 
und Makrokriminalität eingedämmt werden. 
In den letzten Jahren haben sich sowohl die 
Afrikanische Union als auch weitere regionale 
Organisationen mit der Etablierung von hybri
disierten Sanktionsmechanismen dieser Her
ausforderung gestellt.

Alle diese sanktionsrechtlichen Maßnahmen 
nationalen, hybridisierten, regionalen oder in
ternationalen Charakters gelangen bei der Um
setzung jedoch an ihre funktionalen Grenzen. 

Ziel des Forschungsprojekts ist es daher, die 
Anwendbarkeit von Strafrecht auf Massen
gewalt in Afrika zu untersuchen. Dafür soll 

generell die Rolle und Anwendung von Straf
recht in afrikanischen Staaten herausgearbei
tet werden, um dann die unterschiedlichen 
sanktionsrechtlichen Ansätze und deren Wir
kungsweisen zu analysieren und daraus effek
tivere Modelle zur Aufarbeitung von Massen
gewalt zu entwickeln.

Hierfür wird sowohl auf rechtsvergleichen
de als auch auf kriminologische und anthro
pologische Methoden zurückgegriffen, um 
neben der Rolle und dem Grundverständnis 
von (Straf)Recht auch das „law in the books“ 
und das „law in action“ effektiv zu erfassen. 
Des Weiteren werden die jeweiligen Ansätze 
verglichen und die Kombination unterschied
licher Mechanismen erforscht, um potentiel
le pluralistische Modelle für die Zukunft zu 
entwickeln und die funktionalen Grenzen der 
Systeme zu maximieren.

Das Forschungsprojekt gliedert sich in drei 
Teile: Der erste Teil beschäftigt sich mit der 
Anthropologie des afrikanischen Rechts und 
einer generellen Darstellung über die Nutz
barkeit von (Straf)Rechtsvergleichung und 
vergleichender Kriminologie für eine effekti
vere Anwendung sanktionsrechtlicher Mecha
nismen. Im zweiten Teil geht es um das „afri
kanische Strafrecht“ und seine Geschichte, 
Wurzeln und die rechtstatsächliche Anwen
dung. Ein besonderer Fokus liegt hier auf der 
Anwendung (neo)traditioneller Konfliktbei
legungsmechanismen. Der dritte und letzte 
Teil setzt sich mit der Rolle des internationa
len Strafrechts – im Besonderen des Völker
strafrechts – bezüglich afrikanischer Konflikte 
auseinander. Die Aufmerksamkeit richtet sich 
darin vor allem auf den Internationalen Straf
gerichtshof und die neuesten Entwicklungen 
auf der regionalen afrikanischen Ebene (Afri
can Union, ECOWAS etc.).
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Internationale	Strafrechtsintegration	/	Internationales	Strafrecht	/	Projekt	Nr.	7

Rechtliche Implikationen der  
Überweisungspraxis von internationalen 
zu nationalen Strafgerichtshöfen

In den letzten Jahrzehnten entstand eine Viel
zahl von internationalen und internationalisier
ten Strafgerichtshöfen, gerechtfertigt durch den 
Beschluss der internationalen Gemeinschaft, 
Straftäter schwerwiegendster Völkerstraftaten 
zu belangen, um Frieden und Gerechtigkeit in 
(Post)Konfliktregionen zu bringen. Diese Straf
gerichtshöfe bieten ein breites Spektrum ver
schiedener Sanktionsmodelle mit spezifischen 
rechtlichen Rahmenbedingungen und Zustän
digkeiten. So birgt das Zusammenspiel zwischen 
internationalen und nationalen Gerichtshöfen 
zahlreiche Unklarheiten. Verschärft wird dies 
durch das Komplementaritätsprinzip des neu
en ständigen Internationalen Strafgerichtshofs 
(IStGH), welches auf dem Verständnis beruht, 
dass solche Straftaten, wenn möglich, durch na
tionale Gerichte verfolgt werden sollen.

Angesichts des Ausmaßes der Straftaten und 
der begrenzten Ressourcen der internationalen 
Gerichtshöfe ist es entscheidend, dass diese 
parallel zu den nationalen Gerichten in ei
nem pluralistischintegrativen, internationalen 
Strafrechtssystem fungieren. Gleichzeitig füh
ren pa ra llele Tätigkeiten von unterschiedlichen 
Gerichten aber zu einer Fülle komplexer juris
tischer Problemstellungen. 

Die Überweisungspraxis gemäß Rule 11bis 
der Internationalen Strafgerichtshöfe für Ex
Jugoslawien und Ruanda (ICTY und ICTR) an 
nationale Gerichte war ein neuartiger Baustein 
der „Completion Strategy“ des UNSicherheits
rats. Diese Strategie gab ein Datum vor, bis zu 
dem die Haupt und Berufungsverfahren abge
schlossen sein mussten. Die Umsetzung hing 
davon ab, ob ICTY und ICTR Fälle und Ermitt
lungsmaterialien zur Strafrechtsverfolgung an 
nationale Gerichte abgeben konnten. Ziel der 
vorliegenden Arbeit war es, anhand dieser Pra
xis verschiedene Probleme der pluralistischen 
strafrechtlichen Aufarbeitung internationaler 
Verbrechen zu illustrieren, da sie das komplexe 
Zusammenspiel zwischen Akteuren, Rechtsord
nungen, Rechtsquellen und anderen normativen 
Faktoren aufzeigt. Hierfür wurde methodisch 

funktionale Rechtsvergleichung eingesetzt, mit 
der Analyse einschlägiger Normen, justizieller 
Entscheidungen und Prozessmitschriften des 
ICTY/ICTR, IStGH und staatlicher Gerichte, 
einer Literaturauswertung und Experteninter
views.

Im ersten Schritt der Arbeit wurden die wichtigs
ten juristischen Probleme herausgearbeitet, die 
beim Transfer von Fällen und Ermittlungsmate
rialien entstehen und die mechanische Anwen
dung von Rule 11bis des ICTY und ICTR infrage 
stellen, wie z.B. unterschiedliche Definitionen 
von Straftaten zwischen den nationalen und in
ternationalen Gerichtshöfen oder Unterschiede 
in der Abhandlung der Fälle. Als zweites wurden 
mögliche Ursachen dieser Probleme aufgedeckt 
und wichtige Einblicke in die unterschiedlichen 
Erfahrungen im Kontext von Ruanda und Ex
Jugoslawien gewonnen. So sind kontextuelle 
und normative Faktoren ein wichtiger Bestand
teil des Erfolgs der Umsetzung dieser Praxis. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden dann im 
dritten Schritt Lösungsansätze konzipiert, wie 
z.B. vor der geplanten Verweisung an ein na tio
nales Strafgericht eine inhaltliche Analyse der 
nationalen Rechtsordnung vorzunehmen. Wei
ter wurde dargelegt, wie solche Lösungsansätze 
auch auf den IStGH anwendbar sind. Dass die 
Erfahrungen des ICTY und ICTR für diesen von 
enormem Mehrwert sind, hat sich dadurch be
stätigt, dass bereits erste Fälle unter relevanten 
Artikeln des Romstatuts abgehandelt wurden, so 
etwa im Fall Abdullah AlSenussi. Der letzte Teil 
der Arbeit umfasst generelle Schlussfolgerungen 
bzgl. pluralistischer Interaktionen der verschie
denen Rechtssysteme und normen.

Das Ergebnis der Arbeit zeigt, dass die Über
weisungspraxis trotz unterschiedlicher Gerichts
struktur auch für den IStGH von wesentlicher 
Bedeutung ist. Generell hat diese Untersuchung 
die zunehmend wichtige Rolle internationaler 
Gerichte bei der Schaffung einer neuen globalen 
Weltordnung veranschaulicht und liefert somit 
einen Beitrag zur Rechtspluralismusdebatte in
nerhalb des Völkerstrafrechts. 
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Internationale	Strafrechtsintegration	/	Internationales	Strafrecht	/	Projekt	Nr.	8

Straftaten und Strafmaßnahmen zum Schutz der 
Rechtspflege gemäß Art. 70 und 71 IStGH-Statut

Jedes Strafrechtssystem steht vor dem Problem, 
dass Strafverfahren gestört werden können: 
Zeugen lügen oder verweigern die Aussage, Ur
kunden werden vernichtet oder Zeugen, Rich
ter, Ankläger oder Verteidiger werden bedroht, 
bestochen oder getötet. Den modernen Rechts
ordnungen ist gemein, dass sie auch und primär 
durch Strafnormen versuchen, solche Behinde
rungen zu unterbinden. Forschungsgegenstand 
der Arbeit ist das einschlägige Strafrecht zum 
Schutz der Rechtspflege des Internationalen 
Strafgerichtshofs (ICC) im Vergleich zum In
ternationalen Strafgerichtshof für das ehema
lige Jugoslawien (ICTY) sowie zum Recht in 
Deutschland und dem USBundesrecht.

Erstes Forschungsziel ist es, die Rechtstechnik 
der Bestrafung von Behinderungen der Strafver
fahren dieser vier Rechtssysteme gegenüberzu
stellen. Zweites Forschungsziel ist es zu prüfen, 
inwieweit die Strafbarkeit einzelner Formen von 
Behinderungen des ICC hinter den anderen Sys
temen zurückbleibt. Um diese Forschungsziele 
zu erreichen, ist zentrale Forschungs methode 
ein Rechtsvergleich. Dieser ist funktional aus
gestaltet, da vom Sachproblem „Behinderungen 
von Strafverfahren“ ausgegangen wird, und kon
textuell, um die Ursachen und Wirkungen der 
jeweiligen Strafnormen zu verstehen.

Die Arbeit umfasst fünf Teile. Die ersten vier 
Teile untersuchen die vier Rechtssysteme. Im 
fünften Teil erfolgt der Vergleich. Die Gliede
rung der Teile ist einheitlich: Nach dem jewei
ligen Kontext wird zunächst die Rechtstechnik 
der Bestrafung von Behinderungen von Strafver
fahren analysiert und anschließend die Strafbar
keit einzelner Behinderungen.

Bezüglich des ersten Forschungsziels werden 
fünf Aspekte beleuchtet, die im Folgenden ge
meinsam mit den Ergebnissen der Untersu
chung kurz dargestellt werden. Erster Aspekt 
ist die Rechtsgrundlage, auf der Behinderungen 
von Strafverfahren bestraft werden. Entweder 

werden unabhängige Gerichte (z.B. durch ein 
Gesetz) ermächtigt, Behinderungen zu bestra
fen. Oder sie haben eine inhärente Befugnis, 
Behinderungen ihrer Verfahren zu bestrafen. 
Beim ICC wird im Gegensatz zum ICTY der ers
te Ansatz verfolgt. Zweiter Aspekt ist die Schutz
richtung der Straftatbestände. In Deutschland 
und in den USA kann nicht nur auf Strafrecht 
zum Schutze der Rechtspflege zurückgegriffen 
werden, sondern auch auf Strafrecht, das andere 
Rechtsgüter schützt, z.B. das Leben von Zeugen 
und Richtern. Beim ICTY und ICC gibt es die
se Möglichkeit nicht. Dritter Aspekt ist die For
mulierung der Straftatbestände zum Schutz der 
Rechtspflege. Beim ICC sind sie eng gefasst und 
beziehen sich auf einzelne Behinderungshand
lungen. Beim ICTY, in Deutschland und in den 
USA gibt es auch weit formulierte Tatbestände. 
Vierter Aspekt ist der Kreis der tauglichen Tä
ter. Können auch Vertreter von Staaten bestraft 
werden? Beim ICC ist das – im Gegensatz zum 
ICTY – grundsätzlich der Fall. Fünfter Aspekt ist 
die internationale Zuständigkeit für die Bestra
fung von Behinderungen. Beim IStGH können 
– im Gegensatz zum ICTY, Deutschland und 
dem USBundesrecht – auch andere Rechts
systeme Behinderungen bestrafen, nämlich die 
Vertragsstaaten. 

Der ICC kann also nur die im Statut definier
ten Behinderungen von Strafverfahren bestrafen 
und (im Gegensatz zu den drei anderen Rechts
systemen) nicht auf weit gefasste Straftatbestän
de, Strafrecht zum Schutze anderer Rechtsgüter 
oder eine inhärente Befugnis zurückgreifen. Es 
überrascht daher nicht, dass der Vergleich ergab, 
dass die Strafbarkeit einzelner Behinderungen 
des ICC hinter den anderen drei Rechtssyste
men zurückbleibt. So gibt es Defizite bei der 
Strafbarkeit der Behinderung von Verteidigern, 
der Unterstützung des Angeklagten, sich der 
Strafverfolgung zu entziehen, und der Offen
legung vertraulicher Informationen über das 
Verfahren. Die Arbeit wird deswegen auch ent
sprechende Reformforderungen entwickeln.

Leitung: 
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Promotionsprojekt (IMPRS-CC)
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Zweiter Forschungsschwerpunkt:
Veränderungen der Informations- und Risikogesellschaft

„Komplexe Kriminalität, funktionale 
Grenzen des Strafrechts und  

neue Formen der Sozialkontrolle“
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Terroristische Gewalt und Bürgerkriege wer
den heute in beträchtlichem Ausmaß durch 
den Handel mit Bodenschätzen und anderen 
Rohstoffen finanziert. Schätzungen zufolge hat 
beispielsweise der sog. Islamische Staat im Jahr 
2014 pro Tag mehr als eine Million Dollar al
lein aus dem Verkauf von illegal gefördertem Öl 
eingenommen. Solche Profitinteressen bilden 
zudem häufig ein wesentliches Motiv bewaff
neter Konflikte. Diese nicht zuletzt infolge der 
Erfahrungen mit dem sog. Islamischen Staat 
zutage getretenen Tatsachen beeinflussen in 
jüngster Zeit die internationale Sicherheitspoli
tik und schlagen sich zunehmend im Recht der 
Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten 
nieder.  

Angesichts der Überschneidung von bisher 
weitgehend getrennt behandelten Phänome
nen stellt sich nunmehr die Frage, ob die recht
lichen Instrumente, die zur Verhinderung der 
Terrorismusfinanzierung entwickelt wurden, 
nicht auch gegen den Handel mit Bürgerkriegs
parteien eingesetzt werden können (auch wenn 
er nicht mit Terrorismus in Verbindung steht) 
und ob andererseits die zusätzlichen Präventi
onsmodelle, die im Bereich des Rohstoffhan
dels ansetzen, darüber hinaus zur Terrorismus
prävention geeignet sind.    

Am Institut wird bereits seit Jahren zur Ter
rorismusfinanzierung geforscht und die tat
sächliche Vergleichbarkeit von Terrorismus 
und Konfliktfinanzierung unter Einbeziehung 
von Erkenntnissen aus der Terrorismus und 
Konfliktforschung untersucht. Auf dieser For
schung aufbauend analysiert die rechtsverglei
chend konzipierte Studie die Definitionen von 
Terrorismus im Recht der Europäischen Union 
und Deutschlands, entsprechende Regelungen 
gegen Terrorismusfinanzierung, bestehende 
Ins trumente zur Prävention des Handels mit 
Konfliktmineralien sowie anderweitige Vorga
ben von UN und EU im Bereich der Präven

tion eines Zusammenwirkens von bewaffneten 
Gruppen und Rohstoffhandel. Im Mittelpunkt 
der Untersuchung stehen strafrechtliche Ver
bote der Finanzierung, supranationale Sankti
onsregime zur Beschlagnahme von Vermögens
werten, präventive DueDiligencePflichten der 
Finanzwirtschaft sowie vergleichbare Pflichten 
des Rohstoffhandels zur Rückverfolgbarkeit 
von Lieferketten. 

Die Untersuchung zeigt, dass das Recht der 
Terrorismusprävention zunehmend auch auf 
innerstaatliche bewaffnete Konflikte anwend
bar ist und präventive Maßnahmen auf den Be
reich des Rohstoffhandels ausgedehnt werden. 
Regelungen, die ursprünglich vor allem gegen 
Terrorismus in der EU gerichtet waren, finden 
nunmehr vermehrt auch auf Bürgerkriege in 
Drittstaaten und die dortige Ausbeutung von 
Bodenschätzen Anwendung. Im Ergebnis sind 
auch europäische Unternehmen zunehmend 
verpflichtet, eine Unterstützung von bewaffne
ten Gruppen zu vermeiden, die terroristische 
Gewalt oder andere schwere Menschenrechts
verletzungen begehen. Insbesondere für Fi
nanzdienstleister und Rohstoffhändler ergeben 
sich daraus besondere Pflichten, im Außenhan
del ständig das Bestehen von (möglicherweise 
nur mittelbaren) Geschäftsbeziehungen zu 
bewaffneten Gruppen zu prüfen. Gegebenen
falls müssen  derartige Geschäftsbeziehungen 
abgebrochen und zuständige Behörden infor
miert werden. Für Unternehmen bedeutet dies 
eine tiefgreifende Veränderung der Rechtslage. 
Bestanden noch bis vor Kurzem beim Handel 
in Bürgerkriegsregionen eher geringe oder gar 
keine Pflichten zur Prävention der Finanzie
rung von Konfliktparteien, so sehen sich Unter
nehmen heute bei entsprechenden wirtschaft
lichen Kontakten mit dem Risiko konfrontiert, 
dass ihre Geschäftstätigkeit als Unterstützung 
terroristischer Gruppen bewertet wird und sie 
daher teils schwerwiegenden staatlichen Sank
tionen ausgesetzt sind.  

Funktionale	Grenzen	des	Strafrechts	/	Terrorismus	und	O.K.	/	Projekt	Nr.	9

Terrorismus- und Konfliktfinanzierung
Prävention im Spannungsfeld von internationalen Vorgaben und nationalem Strafrecht
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Prof.	Dr.	Ulrich	Sieber
Dr.	Benjamin	Vogel,	LL.M.
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2016 – 2018 (laufend)
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Gemeinschaftsprojekt
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musfinanzierung“,	die	2015	mit	
der Publikation abgeschlossen 
wurde.
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Forschungsgegenstand dieses Projekts sind 
die Ermittlungsmaßnahmen und ihr materiell
rechtlicher Gegenstand im deutschen und ko
lumbianischen Recht, die sich gegen Organi
sierte Kriminalität (O.K.) richten. Einbezogen 
sind das materielle Strafrecht, das Strafpro
zessrecht und das Polizei und Nachrichten
dienstrecht. Ermittlungen gegen O.K. bilden 
einen Musterfall für die Grenzverschiebungen 
zwischen dem Straf, Polizei und Nachrich
tendienstrecht im aktuellen Kontext der „Welt
risikogesellschaft“. Allgemein zielt O.K. als 
kriminalpolitisches Konzept darauf ab, staat
lichen Ermittlungen gegen Kriminalität dieje
nigen Bereiche von Gruppenkriminalität und 
anderen Kriminalitätsformen mit einer Vielzahl 
Beteiligter und Interaktionen zu erschließen, 
die der Staat als besondere Herausforderung 
bei seiner Aufgabe einstuft, für Sicherheit in 
der Gesellschaft zu sorgen. Diese kriminalpo
litische Zielsetzung hat heute weltweit Einfluss 
auf zahlreiche Rechtsordnungen.

Forschungsziel der Untersuchung ist es, fest
zustellen, ob und wie das rechtliche Ermitt
lungskonzept gegen O.K. die Funktion des 
Strafrechts verschiebt. Darüber hinaus werden 
Übereinstimmungen und Unterschiede zwi
schen Deutschland und Kolumbien bei der 
rechtlichen Konzeption von Ermittlungen ge
gen O.K. herausgestellt. Dazu wird auf deren 
rechtliche Systematik abgestellt, nicht aber 
auf deren operative Handhabung. Einbezogen 
ist auch der theoretische Ausgangspunkt, dass 
der Einsatz von Strafrecht eine Reaktion auf 
Taten ist – und nicht auf Gefahren. Anschlie
ßend sollen Reformvorschläge entwickelt und 
Empfehlungen zur internationalen Rechtshilfe 
in Strafsachen gegen O.K. erarbeitet werden. 

Der Ertrag der Untersuchung hat damit sowohl 
systematischtheoretische wie rechtspolitische 
und rechtspraktische Qualität. In theoretischer 
Hinsicht besteht er in einer systematischen Er
kenntnis zu den Rechtsgrundlagen der Ermitt

lungen gegen O.K. in beiden Ländern und zu 
deren Konvergenz, einschließlich der Qualität 
der jeweiligen strafrechtlichen Grundlagen. 
Rechtspolitisch und praktisch wird ein bes
seres Verständnis für die Reformbedürftigkeit 
dieser Rechtsgrundlagen und deren Anwend
barkeit für die internationale Rechtshilfe in 
Strafsachen gegen O.K. zwischen Deutschland 
und Kolumbien erlangt.

Der Forschungsgegenstand wird auf zwei 
Ebenen analysiert. Zunächst wird die Sys
tematik der Begriffe untersucht, die den 
materiellrechtlichen Gegenstand von Er
mittlungen gegen O.K. begründen (Systema
tik 1). Anschließend wird die Systematik der 
(strafprozessualen, polizeirechtlichen und 
nachrichtendienstlichen) Maßnahmen unter
sucht, die der Ermittlung des so definierten 
Gegenstands dienen (Systematik 2). Beide 
zusammen ergeben ein rechtliches Ermitt
lungskonzept gegen O.K. Dieses wird anhand 
der verfassungsrechtlich garantierten Grund
rechte und der systematischteleologischen 
Überlegung bewertet, dass Strafrecht eine 
Reaktion auf Taten – und nicht auf Gefahren 
– sein soll. Anschließend werden die Konzepte 
beider Rechtsordnungen rechtsvergleichend 
gegenübergestellt. Die materiellrechtlichen 
Begriffe in Systematik 1 werden anhand ihrer 
Merkmale und der Qualität ihrer Elemente 
verglichen. Vergleichsgrundlage für Systema
tik 2 sind die Funktion des Verfahrens, in das 
die entsprechenden Ermittlungsmaßnahmen 
eingebettet sind, dessen grundrechtliche Be
deutung, Einsatzbereiche und anlässe sowie 
die Regelungsstruktur zum Einsatz der Maß
nahmen. Schließlich wird die grundrechtliche 
und strafrechtlichfunktionale Qualität beider 
Konzepte miteinander verglichen. Die Ergeb
nisse des Rechtsvergleichs bilden zugleich die 
Grundlage zur Entwicklung von Reformvor
schlägen und Hinweisen für die internatio
nale Rechtshilfe in Strafsachen gegen O.K. 
zwischen Deutschland und Kolumbien.

Funktionale	Grenzen	des	Strafrechts	/	Terrorismus	und	O.K.	/	Projekt	Nr.	10

Ermittlungen gegen Organisierte Kriminalität  
in Deutschland und Kolumbien
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Funktionale	Grenzen	des	Strafrechts	/	Cybercrime	/	Projekt	Nr.	11

Transnational Criminal Investigations  
in Cyberspace

Schon der Begriff des „globalen Cyberspace“ 
lässt vermuten, dass klassische Konzepte des 
nationalen Territoriums und der nationalen Sou
veränität hier einen schweren Stand haben. Der 
Blick auf die Charakteristik dieses Raumes be
stätigt dies: Hier können unkörperliche Daten 
ohne effektive Kontrollen der Nationalstaaten 
in Sekundenbruchteilen weltweit übertragen 
werden. Oft spielt es keine Rolle, in welchem 
Staat die Daten gespeichert sind. Bei Daten in 
der Cloud oder auf Proxyservern wechselt de
ren technischer Speicherort aufgrund von wirt
schaftlichtechnischen Vorgaben häufig, ohne 
dass die Verantwortlichen wissen, wo die Daten 
gespeichert sind. Ähnliches gilt für spezielle Ser
ver im Darknet, die zum Anbieten illegaler In
halte und Dienstleistungen genutzt werden, bei 
denen die Verschleierung des  Serverstandortes 
gerade beabsichtigt ist.

Diese Charakteristika des Cyberspace stehen in 
elementarem Kontrast zu grundlegenden Merk
malen des Strafrechts: Im Strafrecht spielt das 
staatliche Territorium, auf dem sich Menschen 
und Gegenstände befinden, eine zentrale Rolle; 
ihr Ort entscheidet darüber, ob der Staat hier 
überhaupt ermitteln darf oder ob aufwändige 
Verfahren der Rechtshilfe erforderlich sind.

Durch diesen Gegensatz zwischen dem globa
len Cyberspace und dem territorial begrenzten 
Strafrecht sind grundlegende Probleme der 
strafrechtlichen Ermittlung im Internet vorpro
grammiert: Wenn nicht bekannt ist, in welchem 
Land die relevanten Daten gespeichert sind, so 
scheitert die Rechtshilfe schon am fehlenden 
Adressaten eines entsprechenden Gesuchs. In 
diesen Fällen ist es daher verlockend, auf die 
unbekannten Sever im Internet mit den Mit
teln des „Hacking“ einfach zuzugreifen. Man
che Ermittler tun dies in Kenntnis eines dabei 
erfolgenden völkerrechtlichen Verstoßes, ande
re resignieren und wiederum andere arbeiten 
mit Schutzkonstruktionen, die aber ebenfalls 
dem geltenden Völkerrecht widersprechen. In 
der Literatur findet sich keine mit dem gelten
den Völkerrecht übereinstimmende Lösung, 
vor allem weil die entsprechenden Grundla

genfragen der Souveränität im Cyberspace un
geklärt sind.

Die vorliegende Untersuchung hatte das Ziel, 
diese Grundlagen zu klären und im Einklang mit 
dem Völkerrecht zumindest für schwere Straf
taten eine praktikable Lösung zu entwickeln. 
Dazu wurden in einem ersten Schritt die Grund
lagenprobleme der Souveränität im Cyberspace 
analysiert, konkret: ob, wann und warum der 
Zugriff der Ermittlungsbehörden auf Daten im 
Internet die Souveränität des Staates tangiert, in 
dem der die Daten speichernde Server steht. 

Der zweite Schwerpunkt der Untersuchung 
lag auf der Analyse der Rechtfertigungsgründe 
für einen entsprechenden Zugriff  der Ermitt
lungsbehörden, vor allem  in Fällen des „loss of 
location“, in denen z.B. der Standort eines an
greifenden Hackers oder eines Servers mit Kin
derpornografie im Darknet unbekannt ist. Das 
Ergebnis war, dass die bestehenden internatio
nalen Abkommen nur in einem kleinen Teil der 
einschlägigen Fälle (insbesondere von öffentlich 
gespeicherten Daten) einen direkten Zugriff auf 
die entsprechenden Daten recht fertigen kön
nen. Eine Chance zur Erweiterung dieser Ab
kommen besteht aufgrund der politischen Gege
benheiten derzeit nicht. Auch völkerrechtliches 
Gewohnheitsrecht führt nicht viel weiter. Die 
einzige Möglichkeit zur Entwicklung von glo
balen Zugriffsmöglichkeiten der Ermittlungsbe
hörden auf ausländische Server liegt in der An
wendung und vorsichtigen Erweiterungen von 
völkerrechtlichen Erlaubnissätzen. Die Studie 
entwickelte eine Lösung für gravierende Straf
taten auf der Grundlage des völkerrechtlichen 
Notstandes. Sie plädierte in diesem Rahmen 
zudem für entsprechende klarstellende Emp
fehlungen internationaler Organisationen, aus 
deren Übung sich mit der Zeit völkerrechtliches 
Gewohnheitsrecht verfestigen kann. Das Kon
zept wurde bei einem Bericht vor dem für diese 
Fragen zuständigen Ausschuss des Europa rats 
sehr positiv aufgenommen. Damit gelang erst
mals die Entwicklung einer praxistauglichen 
und gut begründbaren Lösung für eine Proble
matik, die bisher als unlösbar galt. 
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Leitung: 
Dr.	Nicolas	von	zur	Mühlen

Zeitrahmen: 
2012 – 2018 (laufend)

Kategorie: 
Promotionsprojekt

Funktionale	Grenzen	des	Strafrechts	/	Cybercrime	/	Projekt	Nr.	12

Strafprozessuale Überwachung  
der Internet kommunikation

Die digitale Vernetzung aller Lebensbereiche 
durch Informations und Kommunikations
technologie hat in den vergangenen Jahrzehn
ten zu einem elementaren Wandel der Gesell
schaft geführt. Nachdem sich die EMail schon 
vor geraumer Zeit als eines der wichtigsten Te
lekommunikationsmedien etablieren konnte, 
gewann in den letzten Jahren auch der alltäg
liche Austausch von Informationen über eine 
Vielzahl unterschiedlicher Plattformen – z.B. 
soziale Netzwerke oder Messenger – massiv 
an Bedeutung. Mündliche Kommunikation 
wird zunehmend mithilfe internetbasierter und 
meist verschlüsselter Techniken wie Voice
overIP geführt. Gleichzeitig ermöglichen End
geräte wie Smartphones oder Tablets ständige 
Erreichbarkeit über variable Kommunikations
kanäle. Informationsaustausch, der zuvor über
wiegend im direkten und persönlichen Kontakt 
betrieben wurde, findet nun über das Internet 
statt. Auch die Kommunikation zwischen Com
putersystemen wird das Alltagsleben – etwa im 
Rahmen des „Internet der Dinge“ oder durch 
die Verlagerung von Anwendungen, Rechen
leistung und Speicherplatz in die Cloud – im
mer stärker durchdringen.

Dieser technologische und soziale Wandel hat 
für Strafverfolgungsbehörden zwar grundsätz
lich eine Vielzahl neuer Ermittlungsinstrumen
te geschaffen, gleichzeitig haben diese – viel
fach nur abstrakt vorhandenen – Möglichkeiten 
die Ermittler jedoch auch vor beträchtliche He
rausforderungen gestellt, da hergebrachte Er
mittlungsmethoden in Anbetracht des rapiden 
technischen Wandels an ihre technischen und 
rechtlichen Grenzen geraten. Neben den terri
torialen Grenzen des Strafrechts stehen in die
sem Zusammenhang vor allem die funktionalen 
Grenzen des Strafprozessrechts und – damit 
einhergehend – des Verfassungsrechts infrage. 
So ist auf Ebene des Letzteren oftmals unge
klärt, welches grundrechtliche Schutzniveau 
den jeweiligen Arten der Internetkommunika
tion in zeitlicher, sachlicher und örtlicher Hin

sicht zukommt. Auf einfachrechtlicher Ebene 
korrespondiert diese Problematik mit der Fra
ge, ob die in diesem Kontext angewandten neu
artigen Ermittlungsmethoden überhaupt durch 
vorhandene Eingriffsgrundlagen gedeckt sind, 
etwa beim viel diskutierten Einsatz von Über
wachungssoftware oder der Überwachung des 
IPDatenstroms eines Anschlusses. Zudem ist 
(etwa beim Zugriff auf (zwischen)gespeicherte 
Daten) bislang unklar, wie Eingriffsermächti
gungen in Anbetracht der Erosion klassischer 
Telekommunikationsformen noch voneinander 
abgegrenzt werden können.

Die Arbeit zielt auf einen Vorschlag ab, mit des
sen Hilfe den Herausforderungen dieses Wan
dels im Wege einer Reform der einschlägigen 
Rechtsgrundlagen (insb. des 8. Abschnitts der 
StPO) begegnet werden kann. Dazu werden 
zunächst sowohl die technischen Vorausset
zungen der Telekommunikation als auch die 
in diesem Kontext relevanten Ermittlungsme
thoden ausführlich analysiert, um daraus ei
nen funktionalen Telekommunikationsbegriff 
zu bilden, der Grundlage der anschließenden 
rechtlichen Betrachtung ist. Anhand der ge
wonnenen Erkenntnisse wird sodann syste
matisch dargestellt, inwieweit die jeweiligen 
Ermittlungsmethoden durch den derzeitigen 
rechtlichen Rahmen gedeckt sind, wobei ne
ben dem nationalen Recht auch das einschlä
gige europäische und internationale Recht in 
die Analyse einbezogen wird. Zudem werden 
Modelle herausgearbeitet, anhand derer sich 
die normative Erfassung der Telekommunika
tion in den jeweiligen Regelungen beschreiben 
lässt. Durch einen Vergleich dieser normativen 
Modelle mit den rechtstatsächlichen Grundla
gen wird schließlich ein System entwickelt, das 
als Grundlage für einen kohärenten Reformvor
schlag dient.

Die Untersuchung ist weitgehend abgeschlos
sen und soll im 3. Quartal 2018 publiziert wer
den. 
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Funktionale	Grenzen	des	Strafrechts	/	Cybercrime	/	Projekt	Nr.	13

Die Verantwortlichkeit der Internet-Service- 
Provider
Ein deutsch-chinesischer Rechtsvergleich

Leitung: 
Dr.	Huawei	Wang

Zeitrahmen: 
2015 – 2018 (laufend)

Kategorie: 
Promotionsprojekt 

Mit der voranschreitenden Entwicklung der 
Internetgesellschaft sind InternetServicePro
vider (ISP)  zu einem wichtigen Rechtssubjekt 
geworden. Umstritten ist allerdings, inwieweit 
diese für rechtswidrige Inhalte oder illegale 
Handlungen von Dritten (die meist schwer zu 
identifizieren sind)  verantwortlich sein sollen. 
In Deutschland wurden die entsprechenden 
Regelungen im Anschluss an den bekannten 
CompuServeFall und eine EURichtlinie ge
setzlich geklärt. Ein ähnlicher Fall führte in 
China zu einer gleichgelagerten Diskussion. 

Das Forschungsprojekt untersucht und syste
matisiert die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
der ISP in einem Rechtsvergleich zwischen 
Deutschland und China. In der Einleitung wird 
die Problematik im Allgemeinen kurz beschrie
ben. Der zweite Teil behandelt die technischen 
Hintergründe als Basis der Untersuchung. Im 
dritten und vierten Teil wird die Regelung der 
Verantwortlichkeit der ISP in der deutschen 
und der chinesischen Rechtsordnung erläutert. 
Im Einzelnen werden die Definition und die Ty
pen der ISP, deren rechtliche Privilegierungen, 
die allgemeinen Probleme der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit der ISP und der gesetzlich 
nicht geregelten ISP detailliert untersucht. Im 
fünften Teil werden die Ergebnisse der beiden 
Rechtssysteme vergleichend gegenübergestellt. 

Bezüglich der Verantwortlichkeit der ISP beste
hen sowohl in Deutschland als auch in China 
eine Reihe von Rechtsnormen. Diese Regelun
gen mit ihren unterschiedlichen rechtlichen 
Konsequenzen werden zunächst im Wege einer 
dogmatischen Analyse ausführlich analysiert. 
Rechtsvergleichend werden im Anschluss die 
unterschiedlichen Rechtsquellen der Länder 
und die Verbindlichkeit dieser Rechtsquellen be
trachtet. Die verschiedenen Systeme der Rechts
quellen und ihre rechtliche Geltung haben zu 
unterschiedlichen Regulierungsmodellen ge
führt. Die Rechtsvergleichung legt die Vor und 
Nachteile beider Modelle offen. Anschließend 
werden die Rechtsnormen und die Legitimität 
der Verantwortung von ISP bewertet. 

Das Forschungsprojekt hat gezeigt, dass der 
gesetzliche Rahmen für die Verantwortlichkeit 
der ISP in Deutschland eine vergleichsweise 
moderate Tendenz aufweist. Obwohl es viele 
gegensätzliche Auffassungen in der theore
tischen Diskussion über dieses Thema gibt, 
wird von der herrschenden Meinung eine die 
Haftung der ISP beschränkende Ansicht ver
treten. Dies führt allerdings dazu, dass krimi
nelle Verhaltensweisen in bestimmten Kons
tellationen rechtlich nicht wirksam verhindert 
und verfolgt werden können. Ein Beispiel 
dafür ist die zunehmende Verbreitung von 
Hasskriminalität im Netz. Um diese effekti
ver zu kontrollieren, wurde vom Gesetzgeber 
im Jahr 2017 zusätzlich noch das Netzwerk
durchsetzungsgesetz verabschiedet. Allerdings 
wird dieses sowohl von Juristen als auch von 
Internetnutzern stark kritisiert, weil es für die 
Anbieter der sozialen Netzwerke eine Reihe 
neuer Verpflichtungen mit sich gebracht hat 
und die Gefahr einer Beeinträchtigung der 
Meinungsfreiheit in sich trägt. 

Im Gegensatz zu Deutschland gibt es in China 
kein einschlägiges Gesetz wie das Telemedien
gesetz, das sich speziell mit der Verantwortlich
keit der ISP befasst und einen umfassenden 
Geltungsbereich hat. Die Privilegierungsrege
lungen der ISP finden sich hauptsächlich in 
den zivilrechtlichen Normen. Bislang wird in 
der Literatur nicht ausreichend diskutiert, ob 
und wie diese Regelungen im strafrechtlichen 
Bereich angewendet werden können. Es ist 
zudem auffällig, dass anders als im deutschen 
StGB im chinesischen Recht spezielle strafbe
gründende Regelungen für die Verantwortlich
keit der ISP geschaffen wurden. Wie effektiv 
diese Paragrafen sind und welche Auswirkun
gen sie in Zukunft haben werden, bleibt abzu
warten. Es darf nicht vergessen werden, dass 
ein erweiterter strafrechtlicher Rechtsrahmen 
im einzelnen Fall nicht unbedingt zu strengerer 
Verantwortlichkeit führt, da die Rechtspraxis 
eine wichtige Rolle spielt.
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The ecosystem of fighting cybercrime and 
maintaining cybersecurity nowadays consists 
of interdependent international and national 
actors linked to national information infra
structure networks and services, including 
financial and banking systems, energy supply 
and communication networks. The overall 
development of the ICT networks has been 
dominated and controlled by private indust
ry with little or no regulation involved. As a 
result, private rather than public actors fund, 
manage and run Internet and communication 
networks, including critical information infra
structure. This situation calls for new coope
rative models of regulation and enforcement 
between governments and private industry.

The common notion, which dominated in the 
past decade, is that cybersecurity and critical 
information infrastructure protection require 
publicprivate collaboration, handsoff regula
tion and recognition of the significant role that 
industry plays in securing the information net
works. The increasing dependency on critical 
information infrastructures, however, have led 
to a shift in policy making in the past few ye
ars and to calls for hierarchical topdown com
mandandcontrol solutions. Recent discus
sions and legislative developments, especially 
at the level of the EU and its member states, 
raise many concerns about shifting the balance 
in cybersecurity from collaboration to heavier 
regulation. With all the substantial efforts that 
have already been taken to build solutions for 
co and selfregulation in fighting cybercrime 
and addressing cybersecurity threats, the shift 
from supporting voluntary approaches to state 
coercion might neglect the trust and capacity 
that have already been built. The differences 
between national approaches to collaboration 
and different levels of trust between industry 
and governments at the national level create 
further tensions and fragmentation of the regu
latory approaches to publicprivate collaborati
on in fighting cybercrime and in cybersecurity. 

The aim of the project was to provide input 
towards solving the problem of finding ap
proaches to publicprivate cooperation in this 
field by, first, academic research and, second, 
capacitybuilding efforts. The project inclu
ded the study of approaches to self and core
gulation in fighting cybercrime and providing 
cybersecurity – from ad hoc and accidental 
collaboration to more structured approaches. 
Furthermore, it compared co and selfregula
tory models existing in different jurisdictions, 
especially in the European Union. Lastly, the 
project examined the issue of achieving the 
balance between handsoff regulation and 
statutory intervention, and it analyzed the 
problems and drawbacks of different forms of 
regulation. Another goal of the project was to 
contribute to capacity building and dialogue 
among industry, governments and civil socie
ty in building confidence and trust, improving 
the channels for collaboration and developing 
clear frameworks for self and coregulation in 
matters of cybercrime and cybersecurity. 

The project resulted in the publication of a 
book in coauthorship with an industry repre
sentative (Tropina, Tatiana & Callanan, Cor
mac, (2015) Self and Coregulation in Cyber
crime, Cybersecurity and National Security). 
Furthermore, some of the results of the pro
ject were reflected on in other publications on 
specific issues related to cybercrime and secu
rity, e.g. a background paper on digital techno
logies and illicit financial flows for the World 
Bank’s Word Development Report 2016, etc. 
The results and findings of the project were 
applied to different capacitybuilding efforts, 
such as training representatives from law 
enforcement, industry and civil society at dif
ferent capacity building events, organized and 
supported by the European Judicial Training 
Network, Academy of European Law, the 
Dutch government, and other stakeholders. 

Funktionale	Grenzen	des	Strafrechts	/	Cybercrime	/	Projekt	Nr.	14

Selbstregulierung und Co-Regulierung  
im Cyberspace

Leitung: 
Dr.	Tatiana	Tropina

Zeitrahmen: 
2013 – 2018 (laufend)

Kategorie: 
Einzelprojekt
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Funktionale	Grenzen	des	Strafrechts	/	Wirtschaftskriminalität	/	Projekt	Nr.	15

Alternative Sanktionssysteme zur Kontrolle  
der Wirtschaftskriminalität

Leitung: 
Prof.	Dr.	Ulrich	Sieber

Zeitrahmen: 
2018 – 2019 (laufend)

Mitarbeiter/-innen: 
19 Landesberichterstatter und 
ca.	10	Verfasser	von	speziellen	
Berichten 

Wirtschaftskriminalität ist ein besonders inter
essanter Bereich für die Analyse von alternati
ven Systemen der Kriminalitätskontrolle, da hier 
eine Reihe von unterschiedlichen Rechtsregi
men eingesetzt wird, vor allem das Verwaltungs
strafrecht, aber auch Complianceregime und 
neue Formen der Einziehung von Gewinnen aus 
Straftaten.

Schon seit Langem wird mithilfe des Verwal
tungsstrafrechts (in Deutschland: Ordnungs
widrigkeitenrecht) versucht, das wegen seiner 
rechtsstaatlichen Garantien „schwerfällige“ 
Strafrecht durch eine effektivere rechtliche Lö
sung zu ersetzen. Diese besteht im Kern darin, 
dass jeweils die erste Sachentscheidung im In
stanzenzug nicht durch den Richter, sondern 
durch die Verwaltung getroffen wird und die 
gerichtliche Überprüfung dieser Verwaltungs
entscheidungen in einem Verfahren erfolgt, 
in dem einzelne strafrechtliche Garantien nur 
in reduzierter Form gelten. Zur Kompensation  
dieser Abschwächung von Verfahrensgarantien  
sind als Sanktionen – unter Ausschluss von 
freiheitsentziehenden Maßnahmen – vor allem 
„nichtstrafrechtliche“ Geldbußen vorgesehen. 
Ursprünglich im Bereich der Bagatellkrimina
lität (insb. Verkehrsdelikte) eingesetzt und dort 
weitgehend unproblematisch, dient das Verfah
ren in zahlreichen nationalen Rechtsordnungen 
und besonders im EURecht, schon seit einiger 
Zeit auch zur Kontrolle von schwereren wirt
schaftlichen Verstößen (z.B. im Kartellrecht), 
die mit immer höher werdenden Geldbußen bis 
in den Milliardenbereich geahndet werden. In 
diesem Bereich der „Megaordnungswidrigkei
ten“ ist die Verminderung der Verfahrensgaran
tien jedoch fragwürdig  (vgl. zuletzt U. Sieber, 
Administrative Sanction Law in Germany, in: 
M. Dyson/B. Vogel, The Limits of Criminal Law, 
Intersentia 2018, S. 301–331). 

Als weitere Alternative zur Kontrolle von Wirt
schaftskriminalität dienen die genannten pri
vaten ComplianceSysteme. Hier gelten die 
strafrechtlichen Garantien zumindest nicht 
unmittelbar, selbst wenn ComplianceErmitt
lungen mit dem Ziel einer Weitergabe der Er

mittlungsergebnisse an die Strafverfolgungs 
behörden durchgeführt werden. In vielen Staa
ten werden zudem neue Modelle der Gewinn
abschöpfung genutzt, die als „nonconviction 
based confiscation“ nicht die strafrechtlichen 
Beweisstandards („beyond reasonable doubt“) 
zugrunde legen, sondern zivilrechtliche Grund
sätze („preponderance of evidence“). 

Ziel des Projekts „Alternative Systeme zur Kon
trolle der Wirtschaftskriminalität“ ist es, diese 
und weitere alternative Lösungsansätze zur Kri
minalitätskontrolle sowohl im Hinblick auf die 
verschiedenen Rechtsregime als auch länder
übergreifend zu vergleichen. Zu diesem Zweck 
wurde als Erhebungsinstrument ein Fragebogen 
mit einer Metastruktur entwickelt, mit der so
wohl die unterschiedlichen nationalen Rechts
ordnungen als auch die verschiedenen Rechts
regime miteinander verglichen werden können. 
Die Fragen zielen dabei vor allem auf die Gel
tung von Freiheitsrechten und rechtsstaatlichen 
Garantien der alternativen Regime. Das Projekt 
verdeutlicht damit, wie zeitnah das Forschungs
programm der strafrechtlichen Abteilung auf 
neue Erkenntnisse im Bereich der Sicherheits
architektur reagiert und die Ergebnisse mit 
neuen Untersuchungsfragen in weiteren For
schungsfeldern weiterentwickelt.

Die Datenerhebung und die Diskussion der 
Ergebnisse erfolgten in Zusammenarbeit mit 
der Association Internationale de Droit Pénal 
(AIDP), die sich auf ihrem nächsten Weltkon
gress 2019 in Rom speziell mit der Wirtschafts 
und Unternehmenskriminalität beschäftigen 
wird. Mithilfe des Netzwerkes der AIDP wur
den  20 Landesberichte und weitere Spezialbe
richte zu den rechtsstaatlichen Garantien der 
verschiedenen Kontrollmechanismen erstellt, 
die im Juni 2018 in einer Konferenz mit ca. 200 
Teilnehmern in Freiburg diskutiert wurden. Die 
Berichte werden bis Anfang 2019 ausgewertet 
und anschließend zusammen mit Resolutions
vorschlägen auf dem 20. Internationalen Straf
rechtskongress der AIDP in Rom vorgetragen 
und veröffentlicht.
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Funktionale	Grenzen	des	Strafrechts	/	Wirtschaftskriminalität	/	Projekt	Nr.	16

Sanktionierung von Unternehmen  
und Compliance
Eine rechtsvergleichende Analyse des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts  
in Deutschland und den USA (Fortführung)

Fälle wie der DieselSkandal bei VW werfen 
die Frage nach einer effektiven Regulierung 
von Unternehmen auf. Die staatliche Kont
rolle von Unternehmen durch das Privat und 
Wirtschaftsverwaltungsrecht wird hierbei in
zwischen intensiv um unternehmensinterne 
ComplianceMaßnahmen ergänzt. Die ver
schiedenen Formen der Compliance setzen auf 
eigene Maßnahmen der Unternehmen, Rechts
verstöße zu vermeiden oder geschehene aufzu
decken. Die vorliegende Untersuchung hat die 
vor allem gesellschaftsrechtlich orientierte For
schung um eine dezidiert sanktionsrechtliche 
Perspektive ergänzt und so die ursprüngliche 
Forschungslücke im Bereich der Rechtsverglei
chung von deutschem und amerikanischem Un
ternehmenssanktionsrecht geschlossen. Um die 
rechtspolitische Entwicklung anzustoßen, hat 
der Autor ein ausgearbeitetes Unternehmens
sanktionsgesetz zur Debatte gestellt. Seit der 
Vorstellung des Entwurfs eines Verbandsstrafge
setzbuchs durch das Land NRW im Jahr 2013 
ist die Diskussion hierüber in vollem Gange.

Die rechtsvergleichende Untersuchung vermit
telt zunächst in zwei Landesberichten einen in 
sich geschlossenen Überblick über die Rechts
lage in Deutschland und den USA. Zudem 
werden thematisch strukturiert beide Länder 
gegenüberstellt und damit Ansatzpunkte für die 
abschließenden rechtspolitischen Überlegun
gen gewonnen. Die USA erweisen sich wegen 
ihrer langjährigen Erfahrung mit der Bestrafung 
von Unternehmen wie auch der Umsetzung von 
ComplianceMaßnahmen als prototypisch. Die 
Analyse bezieht Gesetzgebung, Literatur und 
Rechtsprechung sowie empirische Daten zu ma
teriellen, sanktionsrechtlichen und prozessualen 
Regelungen ein.

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass 
die Unternehmensstrafe in den USA zu einem 
zentralen Element der staatlichen Steuerung der 
Wirtschaft geworden ist. Ähnliches gilt für die 
ordnungswidrigkeitenrechtliche Belangung in 
Deutschland. In den USA hat der Compliance
Ansatz durch die Einführung der Strafzumes

sungsrichtlinien im Jahr 1991 großen Einfluss 
auf Rechtssetzung und Rechtspraxis erlangt. 
Compliance ist inzwischen weit über den ur
sprünglichen Bereich der Strafzumessung hinaus 
von Bedeutung. In Deutschland dagegen fehlt es 
an einer den Strafzumessungsrichtlinien entspre
chenden Verankerung, sodass kein einheitlicher 
und übergreifender ComplianceAnsatz besteht.

Beiden Ländern gemein ist, dass Compliance
Programme die Verantwortlichkeit von Unter
nehmen nur bedingt ausschließen, nämlich 
insofern, als sie Verantwortungsbereiche klären 
und festlegen. Größere Bedeutung erlangen sie 
im Rahmen der Sanktionen: Sie werden mil
dernd berücksichtigt, wenn sie effektive Maß
nahmenpakete darstellen, während ineffektive 
Programme auch zu einer Verschärfung der 
Sanktion führen können. Anders als in Deutsch
land sind sie in den USA im Prozessrecht von 
überragender Bedeutung, vor allem als informel
le Sanktionsmöglichkeit der Staatsanwaltschaft.

Die Arbeit zeigt, dass eine konsistente Belan
gung von Unternehmen nur möglich ist, wenn 
Verantwortlichkeit, Sanktionen und Verfahrens
recht als Ganzes gesehen werden. Deren Ein
beziehung in ein System der regulierten Selbst
regulierung erweist sich als vielversprechendes 
Mittel zur Schaffung von Strukturen, die der 
Begehung von Rechtsbrüchen entgegenwirken 
und eine Aufdeckung erleichtern. Compliance 
und Sanktionsrecht lassen sich so zu einem 
schlüssigen Gesetzeskonzept zur Prävention von 
Wirtschaftskriminalität verbinden.

Die Arbeit wurde zunächst als Dissertation im 
Jahr 2010 unter dem Titel „Sanktionierung von 
Unternehmen und Compliance“ veröffentlicht 
und mit der OttoHahnMedaille der Max
PlanckGesellschaft und dem Preis der „Wirt
schaftsstrafrechtlichen Vereinigung (WisteV)“ 
ausgezeichnet. Aufgrund der dynamischen Ent
wicklung des Rechtsgebiets erschien 2012 eine 
erweiterte 2. Auflage, die inzwischen vergriffen 
ist. Für Ende 2018 ist die 3. Auflage in Vorbe
reitung.

Leitung: 
Dr.	Marc	Engelhart

Zeitrahmen: 
2005 – 2010	(1.	Aufl.)
2012	(2.	Aufl.)
2018 (laufend)

Publikation:
Band S 121
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The typical trialoriented systems of criminal ju
stice that are primarily based on the strict appli
cation of substantive criminal law have reached 
their functional and logistical limits in most 
parts of the modern legal world. As a result, new 
sanction models, less formal, administrative, 
and discretionary case disposals, plea bargaining 
arrangements, and other alternative procedural 
and transitional justice mechanisms have emer
ged at unprecedented levels in national and in
ternational legal orders affiliated both with the 
civil law and the common law tradition. These 
normative constructs and practices aim at ab
breviating, simplifying, or circumventing the cri
minal investigation and prosecution. They seek 
to enhance the effectiveness of conflict resolu
tion proceedings and to shift the focus of crime 
control from repression to prevention.

The analysis of these topics, which illustrate the 
general paradigm shift currently taking place in 
criminal law, exceeds the scope of a single re
search contribution. For this reason, the Max 
Planck Institute for Foreign and International 
Criminal Law (Freiburg, Germany), the School 
of Law of the Queen Mary University Lon
don (UK), and the European & International 
Criminal Law Institute (Athens, Greece) are 
collaborating on a more indepth exploration 
of these issues. As the first publication of this 

joint research agenda, the present thematically 
edited volume adopts a general approach on al
ternative, informal, preventive, and transitional 
types of criminal justice and the legitimacy of 
new sanction models in the global risk socie
ty. It does so mainly by focusing on distinctive 
aspects of national, transnational, and interna
tional crime control systems as well as on the 
special regimes of counterterrorism measures 
and security law. The common purpose of the 
studies conducted for this research project is 
the comparative, modelbased, and evaluative 
(legitimacyoriented) examination and analysis 
of the topics at issue. 

The researchers involved in this project are ex
perts and internationally acclaimed scholars in 
this field. Their research results were presented 
and discussed at an international conference 
held on 2627 January 2018 at Middle Temp
le in London, UK. With all three institutions 
deeply engaged in the exploration of the formal 
limits of criminal justice and punishment, this 
research collaboration is expected to continue 
with new studies and coorganized international 
conferences in Freiburg (June 2018), with focus 
on the prevention, investigation, and sanctioning 
of economic crime and in Athens (2019), with 
focus on cybercrime.

Funktionale	Grenzen	des	Strafrechts	/	Architektur	des	Sicherheitsrechts	/	Projekt	Nr.	17

Alternative Systems of Crime Control
National, Transnational, and International Dimensions

Leitung: 
Dr.	Emmanouil	Billis
Dr.	Nandor	Knust
Prof.	Dr.	Valsamis	Mitsilegas,	
Queen Mary University  
of London
Prof.	Dr.	Christos	Mylonopoulos,	
European & International  
Criminal Law Institute Athens
Prof.	Dr.	Ulrich	Sieber

Zeitrahmen: 
2017 – 2019 (laufend)
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Rethinking Money Laundering  
and Financial Investigations

Geldwäsche bildet ein zentrales Element von or
ganisierter Kriminalität, Korruption und Steuer
hinterziehung. Dies wurde in den letzten Jahren 
durch umfangreiche Enthüllungen des investi
gativen Journalismus offenkundig. Das wahre 
Ausmaß globaler illegaler Finanzströme zeigte 
sich zum Beispiel im Skandal um die sog. Pa
nama Papers. Inzwischen wird die Geldwäsche 
auf politischer Ebene als überragende kriminal
politische Herausforderung anerkannt, und der 
Geldwäscheprävention kommt heute in der Eu
ropäischen Union große politische Bedeutung 
zu. Infolgedessen zeichnen sich fundamentale 
Veränderungen des Rechts der Geldwäscheprä
vention ab, die in den kommenden Jahren nicht 
nur in Deutschland tiefgreifende Reformen er
forderlich machen. Zugleich hat sich gezeigt, 
dass die seit den 1990er Jahren geschaffenen 
repressiven und präventiven Instrumente der 
Mitgliedstaaten mitunter große Defizite auf
weisen. Für die zukünftige Ausgestaltung dieses 
zentralen Bereichs der europäischen Kriminal
politik müssen daher viele bisherige Paradigmen 
und Konzepte grundsätzlich auf den Prüfstand 
gestellt werden.  

Ausgehend von diesen Beobachtungen analy
siert die Studie die Ursachen der gegenwärtigen 
Defizite in der behördlichen und unternehme
rischen Prävention. Aus diesen Erkenntnissen 
lässt sich ableiten, welche gesetzgeberischen 
Optionen auf europäischer und nationaler Ebe
ne existieren, um das Vorgehen gegen Geldwä
sche effektiv und zugleich rechtsstaatlich über
zeugend auszugestalten.    

Auf der Grundlage einer rechtsvergleichenden 
Metastruktur werden dafür die straf und re
gulierungsrechtlichen Vorgaben ebenso wie der 
grundrechtliche Rahmen auf internationaler und 
europäischer Ebene untersucht sowie im Recht 
Deutschlands, Großbritanniens, Italiens, der 
Schweiz und Spaniens besonders beleuchtet. 
Die aus der normativen Analyse gewonnenen 
Erkenntnisse werden anhand von Interviews 
mit Praktikern und politischen Entscheidungs
trägern in den unterschiedlichen Rechtsord
nungen überprüft und zu rechtspolitischen 

Empfehlungen weiterentwickelt. Schwerpunkte 
der Untersuchung bilden das Strafrecht, Due
DiligencePflichten in der Privatwirtschaft, die 
Ermittlungsbefugnisse zuständiger Behörden 
sowie der innerstaatliche und grenzüberschrei
tende Datenaustausch. 

Im Ergebnis identifiziert die Studie zwei Grund
probleme der bisherigen Regelungen: Erstens 
sind die von der Geldwäscheprävention verfolg
ten politischen Ziele vielfach nicht klar genug 
dargelegt, was in der Praxis zu einer Inkohärenz 
der eingesetzten Instrumente führt. Zweitens 
sind auch die Befugnisse der Behörden und 
der Privatwirtschaft zu unbestimmt, was Kon
flikte mit den Grundrechten provoziert. Für 
eine effek tivere Geldwäscheprävention bedarf 
es daher zukünftig einer besseren Integration 
der eingesetzten Instrumente in die staatliche 
Sicher heitsarchitektur. Im Mittelpunkt stehen: 
  eine effektivere und stärker normierte Zusam
menarbeit zwischen öffentlichen und privaten 
Stellen zur Identifizierung von Geldwäsche
risiken; 
  eine klarere Definition der Befugnisse jener 
Financial Intelligence Units, die für die Aus
wertung von verdächtigen Transaktionen, nicht 
zuletzt im Hinblick auf den Einsatz künstlicher 
Intelligenz zur Datenanalyse, zuständig sind;  
sowie schließlich 
  die Schaffung eines rechtlichen und institu
tionellen Rahmens, der geeignet ist, die grenz
überschreitende Kooperation zwischen solchen 
Behörden und zwischen Privaten zu verein
fachen. 

Das Recht der Geldwäscheprävention verdeut
licht damit in geradezu exemplarischer Weise 
Kernpunkte der rechtsstaatlichen Herausfor
derungen, die sich in Zukunft auch außerhalb 
dieses Themenbereichs stellen werden – insbe
sondere im Hinblick auf das Zusammenwirken 
von Staat und privaten Unternehmen bei der 
Repression und Prävention von Straftaten und 
der dafür eingesetzten Verwendung privater 
Datenbanken mittels extrem leistungsfähiger 
Analysetechnologien.

Leitung: 
Prof.	Dr.	Ulrich	Sieber
Dr.	Benjamin	Vogel

Mitarbeiter/-innen:
  Jean-Baptiste	Maillart
  Dr.	Giovanna	Amato	
  Dr.	Ana	Carolina	Carlos	 

de Oliveira

Zeitrahmen: 
2016 – 2018 (laufend)

Kategorie: 
Gemeinschaftsprojekt
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Die OttoHahnGruppe untersucht die Archi
tektur des modernen Sicherheitsrechts, insbe
sondere die Grenzen zwischen dem Strafrecht 
auf der einen und dem Polizei und Nach
richtendienstrecht auf der anderen Seite. Die 
traditionelle Diskussion um die zutreffende 
Grenzziehung verläuft entlang der dichotomi
schen Unterscheidung zwischen der repressiven 
Funktion des Strafrechts und der präventiven 
Gefahrenabwehr durch das Polizei und Nach
richtendienstrecht. Damit wird von einer klaren 
Aufgaben und Funktionsverteilung zwischen 
diesen Rechtsgebieten ausgegangen.

Eine scharfe Trennung zwischen beiden Berei
chen hat jedoch noch nie bestanden, zudem wird 
sie in den letzten Jahren durch Überschneidun
gen mehr und mehr verwischt. Das Strafrecht 
ist seit jeher stark präventiv geprägt. Klassische 
Beispiele sind die Strafzwecke der General und 
Spezialprävention oder die im StGB geregelte 
Sicherungsverwahrung zum Schutz der Gesell
schaft vor zukünftigen Taten eines Täters. In 
neuerer Zeit hat der präventive Aspekt an Be
deutung zugenommen. Dies zeigt sich vor allem 
in den Straftatbeständen des sog. Präventions
strafrechts, die durch eine Vorfeldkriminalisie
rung Rechtsgüter vorbeugend schützen sollen. 
Wie die Rekrutierung von Personen in Europa 
durch den IS zeigt, kommt das Strafrecht hier 
allerdings schnell an seine Grenzen und es stellt 
sich die Frage nach alternativen polizei und 
nachrichtendienstlichen Mitteln.

Hinzu kommt, dass das Strafverfahrensrecht in 
den letzten zwei Jahrzehnten zunehmend Er
mittlungsmaßnahmen vorsieht, die ursprünglich 
ausschließlich der Polizei oder den Nachrichten

diensten vorbehalten waren. Zudem wurden im 
Polizei und Nachrichtendienstrecht, insbeson
dere im Bereich der Polizeien des Bundes (BKA, 
Bundespolizei, Zollkriminalamt) sowie des 
Bundes amts für Verfassungsschutz immer mehr 
umfassende Zuständigkeiten und Eingriffs
befugnisse geschaffen, die der Verhinderung, 
aber auch der Aufklärung von Straftaten dienen.

Die Aufgaben und Befugnisse von Strafrecht 
und präventivem Gefahrenabwehrrecht ver
schwimmen  daher immer mehr. Die Folge ist 
eine Mehrfachzuständigkeit von Straf und Si
cherheitsbehörden. Rechtsstaatliche Grenzen 
und die Rechte der Betroffenen sind oftmals 
unklar. Die umfangreichen Ermittlungspannen 
im NSUFall etwa zeigen, welche Probleme 
Mehrfachzuständigkeiten und die Einbindung 
der Nachrichtendienste in strafrechtliche Er
mittlungen schaffen.

Die Arbeit dient der Identifizierung der Mo
delle, die den unterschiedlichen Ansätzen zur 
Regelung des Sicherheitsrechts zugrunde lie
gen, deren Bewertung und der Entwicklung 
von Reformansätzen. Die Modellbildung erfolgt 
durch einen funktionalen Rechtsvergleich mit 
der Entwicklung im Common Law (Vereinigtes 
Königreich und USA) und der Rechtssetzung 
auf internationaler (insbesondere europäischer) 
Ebene. So sollen Ansätze gefunden werden, die 
das Strafrecht auf seine rechtsstaatliche Be
lastbarkeit überprüfen, weiterentwickeln und 
in der rechtlichen Gesamtkonzeption einer Si
cherheitsarchitektur einbinden, die sowohl der 
Gewährleistung von Rechtssicherheit durch 
Strafrecht als auch der Begrenzung hoheitlicher 
Machtausübung gerecht werden.

Funktionale	Grenzen	des	Strafrechts	/	Architektur	des	Sicherheitsrechts	/	Projekt	Nr.	19

Prävention und Repression zwischen Strafrecht, 
Polizeirecht und Nachrichtendienstrecht

Leitung: 
Dr.	Marc	Engelhart

Mitarbeiter/-innen:
Dr.	Mehmet	Arslan 
Maja	Serafin 
Alexandra Schenk

Zeitrahmen: 
2014 – 2020 (laufend)

Das Projekt wird im Rahmen einer 
Otto-Hahn-Gruppe	gefördert.

Kategorie: 
Einzelprojekt
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Non-Conviction-Based Confiscation

Der Satz „crime should not pay“ entspricht  
nicht nur einer allgemeinen Überzeugung. 
Dass Verbrechen sich nicht lohnen dürfen, ist 
auch ein grundlegendes Prinzip der Gerech
tigkeit und zentrales Element einer erfolgrei
chen Kriminalpolitik. Letzteres gilt besonders 
im Bereich von wirtschaftlich kalkulierenden 
Staf tätern, insbesondere im Bereich der Wirt
schaftskriminalität.

In der Praxis werden dieser Grundsatz und die
ses Erfordernis einer effektiven Kriminalpolitik 
derzeit nicht erfolgreich umgesetzt. Die Eu
ropäische Kommission stellte dazu 2012 fest, 
dass die Konfiszierung von strafbar erlangtem 
Vermögen in Europa viel zu selten verwirklicht 
wird. Diese Situation ist darin begründet, dass 
in den meisten europäischen Staaten die Ein
ziehung von Verbrechensgewinnen eine straf
rechtliche Verurteilung des Täters und einen 
klaren Herkunftsnachweis der einzuziehenden 
Vermögenswerte voraussetzt, dies jedoch an 
den hohen strafrechtlichen Beweisanforderun
gen (insb. dem Grundsatz „in dubio pro reo“) 
scheitert.

In vielen Staaten wird deswegen darüber nach
gedacht, die Einziehung von Straftatgewin
nen von einer strafrechtlichen Verurteilung zu 
„entkoppeln“. Einzelne Staaten haben insoweit 
bereits erfolgreiche Einziehungsmodelle entwi
ckelt, die anschaulich mit dem Begriff der „non 
conviction based asset forfeiture“ umschrieben 
werden. Diese Modelle verzichten auf eine 
strafrechtliche Verurteilung und z.T. auch auf 
einen strafrechtlichen Vorwurf gegen den Tä
ter, fordern dann aber für die Einziehung auch 
keinen vollen Tat und  Herkunftsnachweis 
im Hinblick auf die vermuteten illegalen Ge
winne. Die entsprechenden Vorgehensweisen 
werden dabei teilweise als zivilprozessuale Ver
fahren konstruiert, in denen andere Beweis
standards gelten als im Strafrecht. Eine weitere 
Kon struktion verläuft entlang einer präventiv
polizeilichen Begründung, nach der Geld in der 

Verfügungsmacht von gefährlichen Personen 
eine Gefahr darstellt und deswegen entzogen 
werden kann. Auf dieser Grundlage werden ei
nem mutmaßlichen Straftäter Vermögenswerte 
z.B. entzogen, wenn er schon einmal wegen 
bestimmter Straftaten verurteilt wurde und die 
legale Herkunft seines Vermögens nicht nach
weisen kann.

In den USA werden entsprechende Verfahren 
teilweise nicht nur gegen Personen geführt, 
sondern auch gegen bestimmte Sachen oder 
Gelder, deren Eigentümer dabei nicht bekannt 
sein muss. Falls der Eigentümer sich nicht mel
det und nicht persönlich zur Verteidigung sei
nes Vermögens in den USA erscheint, wird das 
Vermögen eingezogen. Dieses Vorgehen zeigt 
erneut die aktuelle kriminalpolitische Tendenz, 
das Strafrecht aufgrund seiner rechtsstaatli
chen Sicherungen zu meiden und auf andere 
Rechtsdisziplinen des entstehenden neuen Si
cherheitsrechts auszuweichen. 

Das Projekt analysiert deswegen die entspre
chenden Konstruktionen im amerikanischen, 
englischen, italienischen und deutschen 
Recht. Es untersucht weiter, ob und inwieweit 
diese Vorgehensweisen strafrechtliche Garanti
en umgehen und verletzen oder aus allgemei
nen Gesichtspunkten des europäischen Men
schenrechtsschutzes rechtswidrig sind. Ziel ist 
die Bestimmung des legitimen Anwendungs
bereichs der neuen effektiven Strategien der 
„nonconviction based asset forfeiture“ unter 
Beachtung des europäischen Menschenrechts
schutzes sowie weiterer nationaler Garantien. 
Die für das Projekt erstellten Berichte wurden 
dazu 2012 auf einem Seminar in Tromsø, Nor
wegen, diskutiert. Sie wurden 2015 in einer 
Monographie veröffentlicht. 

Der deutsche Gesetzgeber hat sich bei seiner 
Reform des Einziehungsrechts im Jahr 2016 
auf vorsichtige Weise ein Stück in die von die
ser Studie favorisierte Richtung bewegt.

Leitung: 
Prof.	Dr.	Jon	Petter	Rui,	Universität	
Bergen
Prof.	Dr.	Ulrich	Sieber

Mitarbeiter/-innen:
Dr.	Els	De	Busser

Externe Mitarbeiter/-innen:
  Alan Bacarese, London/UK
  Associate	Prof.	Dr.	Johan	

Boucht, Oslo/Norwegen
  Stefan	D.	Cassella,	Baltimore/

USA
  Prof.	Dr.	Robert	Esser,	Passau/

Deutschland
  Adjunct	Prof.	Dr.	Roberto	Flor,	

Verona/Italien
  Associate	Prof.	Dr.	Michele	 

Panzavolta, Leuven/Belgien,  
Maastricht/Niederlande

  Gavin Sellar, Edinburgh/UK
  Ian Smith, London/UK
  Prof.	Dr.	Joachim	Vogel	†,	 

München/Deutschland

Zeitrahmen: 
2012 – 2015 (abgeschlossen)

Kategorie: 
Gemeinschaftsprojekt

Publikation:
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Leitung: 
Maja	Serafin,	LL.M.

Zeitrahmen: 

2015 – 2018 (laufend)

Kategorie: 
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)
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Vermögensabschöpfung zwischen Effektivität 
und Rechtsstaatlichkeit

In Kriminalitätsbereichen wie organisierter Kri
minalität, Terrorismus oder Korruption spielt 
das Vermögen eine wichtige Rolle, einerseits als 
Anreiz, schwere Straftaten zu begehen, anderer
seits, weil es zu deren Finanzierung eingesetzt 
wird. In diesen Bereichen muss die staatliche 
Reaktion neben der Strafe auch vermögensrecht
liche Folgen der Tat umfassen. Da es sich dabei 
oft um eine Reaktion auf grenzüberschreitende 
Kriminalität handelt, ist es notwendig, auf in
ternationaler Ebene zu agieren. Dort wurden 
in den letzten Jahren zahlreiche Vermögensab
schöpfungsmaßnahmen zur Bekämpfung der 
genannten Kriminalitätsbereiche geschaffen. 
Dabei kann von einer zweispurigen Entwicklung 
gesprochen werden: Zum einen wurden Maß
nahmen gegen organisierte Kriminalität und Kor
ruption eingeführt, bei denen die Anforderungen 
an den Nachweis der kriminellen Herkunft des 
Vermögens reduziert sind. Zum anderen – und 
dies hat sich aus der Bekämpfung der Terroris
musfinanzierung entwickelt – werden präventive 
Maßnahmen ausgebaut.

Die Entwicklung der Vermögensabschöpfung 
auf internationaler Ebene beeinflusst auch 
die nationalen Rechtsordnungen. Trotz dieser 
gemeinsamen Prägung unterscheiden sich die 
nationalen Regelungen voneinander. Im Rah
men des Projekts werden Vermögensabschöp
fungsmaßnahmen in der deutschen und der 
polnischen Rechtsordnung verglichen. Die ein
zelnen Maßnahmen sind an unterschiedlichen 
Stellen in die jeweiligen Sanktionensysteme 
der beiden Länder eingebettet. In vielen Fäl
len wird ihnen überhaupt kein Strafcharakter 
zugeschrieben, wie z.B. der erweiterten oder 
der selbständigen Einziehung im deutschen 
Recht. Die Untersuchung erfasst Vermögens
abschöpfungsmaßnahmen, die einen staatlichen 
Eingriff in die Grundrechte des Betroffenen 
darstellen, der entweder den Eigentumsüber
gang auf den Staat zur Folge hat oder eine 
Zahlungspflicht des Betroffenen begründet.  

Der Schwerpunkt liegt auf den Voraussetzungen 
für die Bestimmung der Verbindung zwischen 
dem Vermögensgegenstand und einer rechts
widrigen Tat. Die Beweiserleichterungen wer
den den verfassungsrechtlichen Einschränkun
gen gegenübergestellt. Ziel des Vergleichs ist die 
Beantwortung der Frage, an welcher Stelle der 
Wunsch der Strafverfolgungsbehörden nach  
einer effektiven Vermögensabschöpfung auf 
eine verfassungsrechtliche Grenze trifft. 

Auf der Suche nach einer Antwort können 
zwei unterschiedliche Herangehensweisen 
verfolgt werden. Der erste Ansatz versucht, die 
Grenzziehung durch die Rechtsnatur der Ver
mögensabschöpfung zu begründen. Für den 
zweiten hingegen ist die Vermögensabschöp
fung ein Grundrechtseingriff, der unabhän
gig von seiner Rechtsnatur am Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit zu messen ist. Obwohl 
die Rechtsnatur der Vermögensabschöpfung in 
der Wissenschaft bereits umfassend diskutiert 
wurde, besteht diesbezüglich keine Einigkeit. 
Dies mag unter anderem daran liegen, dass die 
verschiedenen Ansätze zur Rechtfertigung der 
Vermögensabschöpfung vermischt und nicht 
ausreichend differenziert wurden. Im Hinblick 
darauf kann eine Sichtweise, die von der Be
stimmung der Rechtsnatur der Maßnahme ab
sieht, die Diskussion um die verfassungsrecht
lichen Grenzen der Vermögensabschöpfung 
weiterbringen. Die durch die Frage nach dem 
Strafcharakter der Maßnahmen dominierte 
Wissenschaft könnte den Eindruck hervor
rufen, dass erst dann an einem Grundrechts
eingriff etwas zu beanstanden ist, wenn es sich 
um eine Strafe handelt. Im Rahmen der Arbeit 
wird dies hinterfragt und es wird überprüft, 
welche verfassungsrechtlichen Einschränkun
gen für die Gesetzgebung in diesem Bereich 
gelten können. Im Hinblick auf die neueste 
Gesetz gebung zur strafrechtlichen Vermögens
abschöpfung in Deutschland und Polen ge
winnt dieses Thema wieder an Aktualität.
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Migrationskontrolle durch Strafrecht  
und Ausländerrecht

Spätestens seit dem sprunghaften Anstieg der 
Flüchtlingszahlen werden Migranten nicht mehr 
(nur) als besonders gefährdete Gruppe poten
tieller Opfer von Straftaten (Menschenhan
del, Schleuserkriminalität, Arbeitsausbeutung) 
wahr genommen, sondern auch als potentielle 
Gefahr für die innere Sicherheit. Infolge dieses 
Perspektivenwechsels wird in der Rechtspolitik 
zunehmend der Einsatz strafrechtlicher Mittel 
zur Steuerung von Migration eingefordert. Doch 
beschränken sich dahin gehende Forderungen 
nicht auf die Prävention der mit massiver Migra
tion verbundenen potentiellen Risiken. Vielmehr 
werden der illegale Migrant sowie dessen Un
terstützer in verschiedener Weise kriminalisiert. 
Vonseiten der Rechtswissenschaft wurde diese 
Entwicklung in vielen Staaten aber bisher kaum 
reflektiert, wohingegen andernorts, insbesondere 
in Spanien, dazu bereits ein umfangreicher Dis
kurs stattfindet.

Im vorliegenden Projekt sollen Fragen der Le
gitimation derartiger Kriminalisierung und die 
diesbezüglichen funktionalen Grenzen des 
Strafrechts untersucht werden. Dabei geht es 
insbesondere darum, ob der illegale Aufenthalt 
oder gar dessen bloße Unterstützung straf
würdiges Unrecht darstellen kann, inwieweit 
ein strafrechtlicher Ansatz überhaupt zu einer 
funktionierenden Migrationssteuerung beitra
gen kann oder eher zu Konflikten mit anderen 
Rechtsregimen führt und in welchem Ausmaß 
durch nicht strafrechtliche Instrumente straf
rechtliche Garantien unterlaufen werden.

Die rechtsvergleichende Untersuchung ana
lysiert zunächst die Rolle des Strafrechts hin
sichtlich der illegalen Einreise oder des illegalen 
Aufenthalts sowie unterstützende bzw. vorbe
reitende Handlungen mit Blick auf Deutsch
land, Spanien, Italien und Griechenland; also 
Länder, die jüngst in besonderem Maße mit 
Migration konfrontiert sind. Betrachtet werden 
die Tatbestands, Sanktions und die prozessu
ale Ebene. Im Mittelpunkt steht dabei die Ab
grenzung zwischen (strafbarer) Beihilfe zu ille
galer Einreise und humanitären Handlungen. 

In einem zweiten Teil wird untersucht, welche 
speziellen Sanktionsformen und Maßnahmen 
gegen Migration außerhalb des Strafrechts 
(insb. im Ausländerrecht) entwickelt wurden. 
Ein dritter Teil widmet sich der Analyse mög
licher Konflikte zwischen strafrechtlichen und 
nichtstrafrechtlichen Regelungen und zieht 
dabei neben einer entsprechenden normativen 
Analyse der vorangehend dargestellten Befun
de auch empirische Erkenntnisse heran.

Die EU fordert von ihren Mitgliedsstaaten eine 
Sanktionierung der Beihilfe zur unerlaubten 
Einreise (und sogar deren Teilnahmeformen) 
„mit wirksamen, angemessenen und abschre
ckenden Strafen“. In einigen Ländern wie etwa 
Deutschland ist bereits die illegale Einreise 
bzw. der Aufenthalt und somit auch diesbe
zügliche Beihilfe strafbar. In anderen Ländern 
schuf der Gesetzgeber im StGB teils schwer
wiegende Delikte, welche die Beihilfe zur ille
galen Ein oder Durchreise unter Strafe stellen, 
so etwa in Spanien. Dieser Rechtsrahmen führt 
insbesondere im Hinblick auf solche unterstüt
zenden Handlungen durch Dritte vielfach zu 
einer weitgefassten und daher oft unverhält
nismäßigen Anwendung des Strafrechts. Prob
lematisch hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit 
der Sanktionen ist ebenfalls die Ausweisung als 
Alternative zur Freiheitsstrafe, die in Spanien 
schon seit 1995 auch im StGB geregelt und im
mer mehr ausgeweitet worden ist.

Allerdings wird in den untersuchten Mitglieds
staaten auch deutlich, dass ein Ausweichen der 
Migrationskontrolle auf nichtstrafrechtliche 
Instrumente (z.B. Abschiebungen im Auslands
recht) mit teilweise großen Risiken für die Wirk
samkeit rechtsstaatlicher Garantien verbunden 
ist und damit Schutzrechte von Flüchtlingen 
unterlaufen werden. Eine Ausdehnung der 
nichtstrafrechtlichen Sanktionierung entsteht 
auch in Deutschland mit der jüngsten Recht
sprechung des Bundesverwaltungs gerichts, die 
im Bereich der Abschiebungsanordnung nun
mehr den an die Gefahrenprognose zu stellen
den Maßstab deutlich herabsetzt.

Leitung: 
Dr.	Teresa	Manso	Porto,	 
mag.	iur.	comp.

Zeitrahmen: 
2017 – 2018 (in Planung)

Kategorie: 
Einzelprojekt
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Untersuchungsgegenstand der Arbeit ist der 
Einsatz tödlicher Waffengewalt durch Ange
hörige der Bundeswehr und Bundespolizei im 
Ausland, der insbesondere vor dem Hinter
grund tödlicher Kampfhandlungen deutscher 
Soldaten in Afghanistan konkretisiert wird. Im 
Mittelpunkt steht die Frage, unter welchen 
Voraussetzungen der Einsatz tödlicher Waf
fengewalt durch Angehörige der deutschen 
auswärtigen Gewalt rechtmäßig ist. Dabei wird 
zunächst die Rechtmäßigkeit grenzüberschrei
tender militärischer und polizeilicher Opera
tionen der deutschen auswärtigen Gewalt 
einer seits und des konkreten Waffeneinsatzes 
andererseits getrennt betrachtet, um die unter
schiedlichen Bezugspunkte des anwendbaren 
Rechts sachgerecht abzubilden. Anschließend 
werden die beiden Sachfragen nach Maßga
be des Völkerrechts sowie nach Maßgabe des 
deutschen Verfassungsrechts untersucht.

Die Rechtmäßigkeit militärischer und polizei
licher Operationen der deutschen auswärtigen 
Gewalt wird am Maßstab des einschlägigen 
ius contra bellum sowie des deutschen Wehr
verfassungsrechts erörtert. Nach einem knap
pen Überblick über die Konturen des Gewalt
verbots gemäß Art. 2 (4) UNCharta und einer 
zusammenfassenden Darstellung der aktuellen 
völkerrechtlichen Entwicklungslinien erfolgt 
im ersten Teil der Arbeit eine Beschreibung 
der Anforderungen des Verfassungsrechts an 
Auslandseinsätze der Bundeswehr im Verteidi
gungsfall und unterhalb der Schwelle des Ver
teidigungsfalls sowie an Auslandseinsätze der 
Bundespolizei.

Im zweiten Teil der Arbeit wird die Recht
mäßigkeit des konkreten Einsatzes tödlicher 
Waffengewalt durch die deutsche auswärtige 
Gewalt untersucht. Hier liegt der Schwerpunkt 
der Arbeit. Die Thematik wird zunächst am 

Maßstab der völkerrechtlichen Menschenrech
te sowie des Rechts der bewaffneten Konflikte 
erörtert, und aktuelle Streitfragen werden ein
gehend diskutiert, so z.B. zur extraterritorialen 
Anwendbarkeit der Menschenrechtskonven
tionen sowie zur unmittelbaren Teilnahme von 
Zivilisten an Kampfhandlungen in bewaffneten 
Konflikten. Im Weiteren legt die Abhandlung 
als Maßstab die Grundrechte an. Nach Darle
gung der generellen Grundrechtsbindung der 
auswärtigen Gewalt wird geprüft, inwieweit 
das Grundgesetz die auswärtige Gewalt im glei
chen Umfang bindet wie die deutsche Hoheits
gewalt im Inland. Die zur Beschränkung der 
Grund rechtsbindung der auswärtigen Gewalt 
an geführten Topoi werden betrachtet und es 
wird gezeigt, dass die auswärtige Gewalt in 
aller Regel der gleichen Grundrechtsbindung 
unterliegt, die für Inlandssachverhalte gilt. Die 
wichtigste Ausnahme stellen Situationen dar, 
in denen wesentliche Rechtsgüter einer großen 
Anzahl von Rechtsgutsträgern massiven Be
drohungen ausgesetzt sind. Die gewonnenen 
Erkenntnisse werden sodann konkret auf die 
einschlägigen Grundrechte aus Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 GG (Recht auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit) und Art. 1 Abs. 1 GG (Men
schenwürde) angewandt. Daran anschließend 
wird geprüft, ob der verfassungsrechtliche Vorbe
halt des Gesetzes auf das Handeln der auswärti
gen Gewalt anwendbar ist und welchen Voraus
setzungen er die Ermächtigung der auswärtigen 
Gewalt zum Einsatz tödlicher Waffengewalt 
unterwirft. Zum Schluss werden existierende 
Normen des Völker und Verfassungsrechts so
wie des einfachen Rechts auf ihre Eignung als 
Rechtsgrundlagen für den Einsatz tödlicher Waf
fengewalt hin untersucht. Die Arbeit kommt zu 
dem Ergebnis, dass eine verfassungsgemäße Er
mächtigung zum Einsatz tödlicher Waffengewalt 
durch die deutsche auswärtige Gewalt nur in 
engen Grenzen existiert.
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Die Aussagefreiheit des Beschuldigten  
in der polizeilichen Befragung
Ein Vergleich zwischen EMRK, deutschem und türkischem Recht

Der Beschuldigte steht im Mittelpunkt des Straf
verfahrens. Kennzeichnend für seine Rechts
stellung ist in den drei untersuchten Rechts
ordnungen (Türkei, Deutschland, EMRK) 
der Grundsatz, dass der Beschuldigte nicht 
verpflichtet ist, an seiner Überführung mitzu
wirken: nemo tenetur se ipsum accusare. Aller
dings sind nicht nur die Begründung und der 
Schutzumfang dieses Grundsatzes kontrovers, 
sondern es fehlt in vielen Fällen eine klare Kon
zeptualisierung seiner Geltungsbereiche. Die 
vorliegende Untersuchung zielte darauf ab, den 
nemo teneturGrundsatz in den untersuchten 
Rechtsordnungen allgemein unter den genann
ten Aspekten und im Besonderen hinsichtlich 
der polizeilichen Befragung näher zu beleuchten. 
Über einen horizontalen und vertikalen Rechts
vergleich sollte insbesondere eine Metastruktur 
der Aussagefreiheit entwickelt werden. 

Die Aussagefreiheit des Beschuldigten ist durch 
die EMRK geschützt: Wenngleich krasse Ver
stöße gegen die Aussagefreiheit unter das Fol
ter und Misshandlungsverbot nach Art. 3 fallen 
können, wendet der EGMR bei geringfügigerer 
Ausübung von Druck Art. 6 Abs. 1 EMRK als 
Maßstab für den Schutz vor Aussagezwang an. 
In diesem Rahmen prüft er den „voluntary cha
racter“ eines polizeilichen Geständnisses. Un
missverständlich zum Ausdruck gebracht hat 
der EGMR ferner in seinem AllanUrteil, dass 
das Schweigerecht eines Beschuldigten bei ver
deckten Ermittlungsmethoden etwa dann effek
tiv umgangen wird, wenn die Ermittlungsorgane 
ihm durch Anwendung einer Täuschung belas
tende Aussagen entlocken. Darüber hinaus sind 
als Schutzrechte der Aussagefreiheit der Recht
sprechung des EGMR die Informations und 
Gewährleistungsrechte anerkannt, welche der 
Aufzählung in Art. 6 Abs. 3 EMRK entnommen 
werden können. Dies sind namentlich die Be
lehrung des Beschuldigten über die gegen ihn 
erhobenen Beschuldigungen, das Schweige
recht sowie das Recht auf Verteidigerkonsulta
tion und die Gewährung des Zugangs zu einem 

Verteidiger. Schließlich gewinnt die Geltung 
der Aussagefreiheit in der Rechtsprechung des 
EGMR dadurch an Schärfe, dass der Gerichts
hof für Aussagen, die unter Verstoß gegen die 
genannten Konventionsrechte erlangt worden 
sind, u.U. ein Verwertungsverbot fordert. 

Mit Blick auf diese menschenrechtlichen Vor
gaben wurde die einschlägige Rechtsanwen
dung in Deutschland vom EGMR im Fall Gäf
gen einer strikten Prüfung unterzogen. Eine 
Verurteilung wegen der Verletzung des Rechts 
auf ein faires Verfahren war von deutschen Ge
richten erfolgreich abgewendet worden, indem 
die unter Folterandrohung erlangte Aussage 
des Beschuldigten im konkreten Fall für unver
wertbar erklärt worden war. Bei der Frage der 
Fernwirkung scheint die deutsche Rechtspre
chung allerdings in gewissen Fällen hinter den 
Anforderungen des Art. 6 Abs. 1 EMRK zurück
zubleiben. Dagegen hat der BGH im Hinblick 
auf die Grenzen einer verdeckten Befragung 
des Beschuldigten eine bemerkenswerte Annä
herung an Straßburg erzielt. 

Eine ähnliche Rechtsannäherung fand und 
findet in der Türkei bedauerlicherweise nicht 
statt, obwohl sie mehrmals wegen Verstößen 
gegen die Aussagefreiheit seitens des EGMR 
verurteilt wurde. Markante Unzulänglichkeiten 
stellte der Gerichtshof bezüglich nach Art. 3 
EMRK verbotenen Vernehmungsmethoden 
fest. Die türkische Regierung reagierte darauf 
in zweierlei Hinsicht: durch die Ankündigung 
einer „NullToleranz“Politik gegen Folter und 
Misshandlungen in Polizeigewahrsam und die 
Inkraftsetzung einer neuen Strafprozessord
nung im Jahr 2005, die die Rechte des Beschul
digten in der polizeilichen Befragung beacht
lich ausbaute. Die Untersuchungsergebnisse 
belegen allerdings, dass insbesondere der türki
sche Kassationsgerichtshof trotz des geltenden 
türkischen Rechts und der Rechtsprechungs
vorgaben aus Straßburg die Aussage freiheit des 
Beschuldigten nur unzureichend beachtet.
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Haft ohne Urteil
Strafprozessuale Freiheitsentziehungen im deutsch-französischen Vergleich

Die Verhaftung stellt den massivsten Eingriff in 
die Freiheitssphäre des Bürgers dar. Unschulds
vermutung und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
gebieten es, ihren Einsatz auf das Allernötigste 
zu begrenzen. Obwohl darüber heute in den 
meisten Staaten Europas Einigkeit herrscht, 
ist im Einzelnen noch immer umstritten, wie 
Freiheit und Sicherheit konkret in Einklang zu 
bringen sind. Bemerkenswerterweise sind die 
deutschen Vorschriften zur „vorläufigen Fest
nahme“ und zur „Untersuchungshaft“ seit Er
lass der Strafprozessordnung im Wesentlichen 
unverändert geblieben. Frankreichs Gesetzge
bung über die „garde à vue“ und die „détention 
provisoire“ kennzeichnet dagegen das unab
lässige Streben nach einer Optimierung des 
Freiheitsschutzes. Unweigerlich stellt man sich 
die Frage, wo die persönliche Freiheit effek
tiveren Schutz genießt. Wegen der zunehmen
den Europäisierung des Strafverfahrens hat das 
Thema besondere Aktualität.

Die Doktorarbeit vergleicht in systematischer 
Weise, wie das französische und das deutsche 
Recht den Ausnahmecharakter einer „Haft ohne 
Urteil“ verwirklichen. Zugrunde liegt der Unter
suchung die Prämisse, dass die Umsetzung 
dieses Ausnahmecharakters in vier Bereichen 
ansetzen kann: Dies sind (1.) die Anordnung,  
(2.) die Aufrechterhaltung, (3.) die garantiemä
ßige Ausgestaltung sowie (4.) die gerichtliche 
Kontrolle der Haft. Diese Bereiche konkreti
sieren die Forschungsfrage und zeichnen den 
Aufbau der Untersuchung vor. Zentrale For
schungsmethode der Arbeit ist die funktiona
le Rechtsvergleichung. Den Ausgangspunkt 
des Vergleichs bilden daher nicht spezifische 
natio nale Institutionen. Stattdessen baut die 
Unters uchung auf der Erkenntnis auf, dass 
beide Länder mit der „Polizeihaft“ einerseits 
und der „Justizhaft“ andererseits zwei Grund
formen strafprozessualer Freiheitsentziehun
gen kennen. Diese bedürfen der gesonderten 
Analyse.

Die – im deutschen Schrifttum bislang vernach
lässigte – Polizeihaft ist durch die polizeiliche 

Anordnung, den Vollzug auf dem Polizeirevier, 
die eher kurze Dauer sowie die herkömmlich 
vergleichsweise schwache verfahrensrechtliche 
Absicherung gekennzeichnet. Die Justizhaft 
wird durch die gerichtliche Anordnung, den 
Vollzug im Gefängnis, die tendenziell lange 
Dauer sowie das relativ hohe Garantieniveau 
geprägt. Hintergrund dieser fundamentalen 
Zweiteilung ist der für alle Freiheitsentziehun
gen anerkannte Richtervorbehalt: Zwar müssen 
Tatverdächtige manchmal auch schon vor der 
Befassung eines Richters mit dem Fall vorüber
gehend festgehalten werden. Die längerfristige 
Inhaftierung setzt jedoch stets einen Haft
befehl voraus.

Die Untersuchung hat gezeigt, dass sich die 
beiden HaftMetakategorien (Polizeihaft/Jus
tizhaft) sowie das vierstufige Analysemodell 
(oben 1.–4.) als gemeinsame Strukturelemente 
für eine umfassende Haftrechtsvergleichung 
eignen. Dies gilt selbst für den Vergleich sol
cher Rechtsordnungen, bei denen, wie hier, 
die Bedeutung der Polizeihaft ganz erheblich 
variiert. Die Gegenüberstellung der Ausgestal
tung der Eingriffsbefugnisse macht deutlich, 
dass beide Länder bei der Verwirklichung des 
Freiheitsschutzes teilweise recht unterschiedli
che Akzente setzen. So achtet das französische 
Recht z.B. inzwischen stärker als die StPO 
darauf, dass festgenommene Personen bei Ver
nehmungen effektiv Zugang zu einem Vertei
diger haben. In Deutschland dagegen kommt 
der Verhältnismäßigkeitskontrolle im Einzelfall 
größere Bedeutung zu. Über den Haftrechts
vergleich i.e.S. hinaus leistet die Untersuchung 
eine vergleichende Analyse der historischen, 
verfassungs und sicherheitsrechtlichen sowie 
der strafprozessualen Zusammenhänge. So 
können weitergehende Erklärungsansätze für 
die festgestellten Konvergenzen und Diver
genzen aufgezeigt werden. Am Ende steht die 
Erkenntnis, dass beide Länder vieles (Dos und 
Don’ts) voneinander lernen können – nicht nur 
im Hinblick auf die nationale Reform, sondern 
auch für die gemeinsame Fortentwicklung  
eines europäischen habeas corpus.
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Beweisverwertungsverbote im Strafverfahren
Rechtsvergleichende Untersuchung zum deutschen, US-amerikanischen  
und chinesischen Recht

Reformvorschläge zu Beweisverwertungsverbo
ten im chinesischen Strafverfahren sind bislang 
vor allem vergleichend zur USamerikanischen 
Rechtsordnung entwickelt worden, nicht je
doch im Vergleich zu Deutschlands Regelung 
des Problems. Diese Lücke wird mit der vor
liegenden Untersuchung geschlossen.

Methodisch werden die zu vergleichenden 
Rechts fragen mittels einer funktionalen 
Rechts    vergleichung anhand übereinstimmen
der Sachprobleme in Deutschland, den USA 
und China identifiziert. Eine Auswahl kon
kreter Fälle verhilft dazu, die aus abstrakten 
normativen Regelungen folgenden Unterschie
de zwischen den drei Staaten klarer heraus zu
arbeiten.

Die Rechtslage in Deutschland, den USA und 
China wird in drei Landesberichten dargestellt. 
Zunächst werden die Beweisverwertungsver
bote in ihrer historischen Entwicklung und 
im Hinblick auf das jeweilige Prozessmodell 
betrachtet. Daran schließt sich eine Untersu
chung der Sachverhalte, Theorien, Zwecke und 
Kriterien der Beweisverwertungsverbote sowie 
eine vergleichende Diskussion wesentlicher 
Fragestellungen mittels konkreter Fallkonstel
lationen an. Im Anschluss an die Landesberich
te erfolgt eine rechtsvergleichende Erörterung 
der darin identifizierten wesentlichen Aspekte, 
insbesondere der Zwecke und Kriterien der 
Beweisverwertungsverbote. Im Rahmen einer 
abschließenden Bewertung werden Reform
ansätze für China entwickelt.

Die Untersuchung zeigt, dass die deutschen 
Beweisverwertungsverbote dem Individual
rechtsschutz dienen, während sie in den USA 
eine Abschreckung gegen rechtswidrige Er
mittlungsmaßnahmen bezwecken. Der deut
sche Individual rechtsschutz hängt dabei mit 

einer staatlichen Fürsorgepflicht und Selbst
beschränkung zusammen. Der Abschreckungs
zweck in den USA entspringt einem historisch 
bedingten Misstrauen gegenüber Regierung 
und Polizei und ist zudem eine Reaktion auf 
weitverbreitete Fälle von Korruption und Miss
brauch im Polizeiwesen. Das chinesische 
Recht hingegen stellt beim Umgang mit Be
weisverwertungsverboten die Gewährleistung 
der materiellen Wahrheitsfindung in den Mit
telpunkt. Daran zeigt sich, dass in China der 
eigentliche Sinn des Rechtsinstituts noch nicht 
erfasst wird, da die Anerkennung eines Beweis
verwertungsverbots gerade eine Beschränkung 
der Wahrheitsfindung bedeutet. Angesichts der 
historischgesellschaftlichen Entwicklung und 
des Prozessmodells sollte der Zweck der chine
sischen Beweisverwertungsverbote jedoch stär
ker beim Schutz von Individualrechten liegen. 

In Bezug auf die Kriterien macht die deutsche 
Rechtsprechung Beweisverwertungsverbote im 
Wesentlichen von einer Interessenabwägung 
unter Betrachtung der Umstände des Einzel
falls abhängig. Auch in den USA finden sich 
wegen der dortigen Einzelfallrecht sprechung 
keine allgemein gültigen Kriterien. Die Recht
sprechung nimmt häufig ein sog. costbenefit 
balancing vor, was einer inhaltlich reduzier
ten Interessenabwägung entspricht. In China 
richtet sich die Verwertbarkeit vor allem nach 
geregelten absoluten Verwertungsverboten so
wie nach Regelungen zur nachträglichen Hei
lung von Verfahrensverstößen, sodass die Ver
wertbarkeit eines Beweismittels abhängig von 
seiner Art rein mechanisch bestimmt wird. 
Diese Vorgehensweise kann die Gerechtigkeit 
im Einzelfall nicht gewährleisten. Die Unter
suchung hat gezeigt, dass die differenzierende 
Interessenabwägung, wie sie im deutschen und 
ansatzweise im amerikanischem Recht erfolgt, 
zu besseren Ergebnissen führt.
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Secret Evidence in Criminal Proceedings
Eine strafrechtsvergleichende Untersuchung

Gegenwärtige sicherheitspolitische Heraus
forderungen, vor allem durch Terrorismus und 
organisierte Kriminalität haben die Bedeutung 
nachrichtendienstlicher Ermittlungsmethoden 
für die Prävention von Straftaten in und außer
halb Europas wachsen lassen. Einerseits wird 
– nicht zuletzt in Verbindung mit der in die
sen Kriminalitätsbereichen häufigen Krimina
lisierung von Vorbereitungshandlungen – in 
einschlägigen Strafverfahren auf Beweismittel 
zurückgegriffen, deren Urheber von den Behör
den aus Gründen des Quellenschutzes nicht of
fengelegt werden kann. Andererseits entstehen 
nicht zuletzt zur effektiveren Gewährleistung 
des Quellenschutzes jenseits des Strafverfah
rens vermehrt besondere gerichtliche Verfah
ren, die eine noch deutlich weitgehendere Ver
wertung nachrichtendienstlicher Erkenntnisse 
erlauben, um gegen Verdächtigte freiheitsbe
schränkende Maßnahmen zu verhängen.

Angesichts dieser Entwicklungen geht das For
schungsvorhaben den Fragen nach, wie und in 
welchem Maße durch den Bedeutungsgewinn 
nachrichtendienstlicher Ermittlungstechniken 
in gerichtlichen Verfahren Rechte von Ver
dächtigten beschränkt werden, inwieweit und 
warum sich die verschiedenen Prozessmodelle  
insofern unterscheiden und wo dabei die Gren
zen eines rechtstaatlichen Verfahrens zu veror
ten sind.     

Die rechtsvergleichende Untersuchung analy
siert die vollständige oder teilweise Nichtoffen
legung von belastenden Beweismitteln und de
ren Verwertung im Strafprozess und funktional 
vergleichbaren supranationalen und nationalen 
Verfahren. Neben acht nationalen Rechtsord
nungen werden Verfahren vor dem Gerichtshof 
der Europäischen Union und dem Terrorismus
Sanktionsausschuss des UNSicherheitsrats be

trachtet. Im Fokus stehen die Gründe, derent
wegen Behörden eine Offenlegung der Identität 
von Zeugen verweigern können, die Art und 
Weise der gerichtlichen Verwertung solcher 
Zeugenaussagen als Beweismittel zulasten des 
Verdächtigten und die prozessualen Sicherun
gen, welche im Rahmen der Beweiswürdigung 
die Zuverlässigkeit des Zeugen prüfen sollen. 
Darüber hinaus geht es um die Identifizierung 
der prozessstrukturellen Ursachen, die eine 
Nichtoffenlegung belastender Beweismittel 
hindern oder begünstigen, und – eng damit ver
bunden – um Gründe für die Schaffung nicht
strafrechtlicher Alternativverfahren.  

Für den Ausgleich zwischen der Notwendigkeit 
des Schutzes sicherheitsrelevanter Geheimnis
se, der Notwendigkeit präventiver Maßnahmen 
und der Gewährleistung von Verteidigungsrech
ten lassen sich zwei Grundmodelle ausmachen. 
Im Strafverfahren dominiert die Verwertung 
sog. mittelbarer Beweismittel (insb.der Aussa
gen von Zeugen vom Hörensagen). Grundsätz
lich erlaubt dieses Modell dem Beschuldigten, 
belastendes Beweismaterial ebenso wie das Ge
richt einzusehen, entzieht dafür jedoch beweis
würdigungsrelevante Tatsachen der Kenntnis 
des Gerichts. Demgegenüber entwickelt sich 
insbesondere im Rahmen der EU ein nicht
strafrechtliches Verfahrensmodell, bei dem 
das Gericht Beweise zulasten des Betroffenen 
verwerten kann, ohne ihm diese offenzulegen. 
Dies ermöglicht zwar grundsätzlich eine ge
richtliche Kontrolle verdeckter Beweisquellen, 
entzieht jedoch belastende Beweise in teils sehr 
weitreichendem Umfang der Kenntnis des Be
troffenen. Im Ergebnis erweisen sich damit zur 
Herstellung eines Ausgleichs der vorgenannten 
Interessen die alternativen Verfahrensmodelle 
gegenüber dem Strafverfahren rechtsstaatlich 
nicht als vorzugswürdig.
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Die Verwendung von Staatsgeheimnissen  
im türkischen Prozessrecht

Der Schutz staatlicher Geheimnisse ist ein zen
trales Anliegen der öffentlichen Gewalt. Dabei 
geht es nicht nur um die Absicherung durch 
das materielle Strafrecht, also entsprechende 
Vorschriften zum Geheimnisverrat, sondern 
vor allem auch um den Umgang mit diesen 
Geheimnissen in gerichtlichen Verfahren. Hier 
kollidiert das Interesse an einer öffentlichen 
Aufklärung des Sachverhalts oftmals mit dem 
Geheimnisschutz. Dies gilt insbesondere für 
Strafverfahren, in denen durch die Exekutive 
(v.a. durch geheime Ermittlungsmethoden) 
erlangte, als geheim eingestufte Tatsachen als 
Beweise verwendet werden sollen. 

Das türkische Recht kennt zur Lösung des 
Konflikts „Schutz der Staatsgeheimnisse versus 
Strafgerechtigkeit“ bislang zwei Ansätze: Wäh
rend die alte Strafprozessordnung im Fall eines 
Staatsgeheimnisses als Beweismittel im Straf
verfahren der Verwaltung die Möglichkeit einer 
vollständigen Zurückhaltung gab, verfolgt die 
neue Strafprozessordnung von 2004 zumindest 
im Ansatz die umgekehrte Strategie, nämlich 
Staatsgeheimnisse einem Strafgericht stets of
fenzulegen. Die Besonderheit der vollständigen 
Offenlegung liegt allerdings darin, dass sie ein
seitig dem Gericht gegenüber erfolgt (Incame
raVerfahren).

Dieser durchaus grundlegende Ansatzwechsel 
ist nicht nur eng verknüpft mit historischen Er
fahrungen, die die Türkei mit der Bekämpfung 
einiger Arten von Kriminalität gemacht hat, 
sondern ist auch auf die Art und Weise zurück
zuführen, wie das Strafverfahren als Vehikel 
der materiellen Wahrheitsfindung in der Türkei 
insgesamt gesehen und angewendet wird. Inso
fern verdienen die historischen Kontexte, aus 
denen sich die beiden Ansätze ergeben, sowie 
ihre normativen Grundlagen und ihre Anwen
dung in der Praxis eine nähere Betrachtung. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass der 
prozessuale Umgang mit Staatsgeheimnissen 
in der Türkei mit dem Phänomen der krimi
nellen Verstrickung von Staatsbediensteten 

sehr eng verbunden ist. Mit der Einführung 
des IncameraVerfahrens durch die neue tür
kische Strafprozessordnung wollte der Gesetz
geber dieses Phänomen wirksam bekämpfen. 
Die vorbereitenden Arbeiten zur Gesetzgebung 
belegen, dass der Gesetzgeber als Ausweg aus 
dem Dilemma zwischen dem legitimen Inter
esse der Behörden am Schutz von Staats
geheimnissen und den Interessen der Straf
gerichte, insbesondere an der Wahrheitssuche, 
das IncameraVerfahren der Möglichkeit einer 
Vollsperrung, die die alte Strafprozessordnung 
großzügig zuließ, vorgezogen hat.

Der Ausschluss der Öffentlichkeit und der an
deren Verfahrensbeteiligten einschließlich des 
Urkundsbeamten soll nach diesem Konzept der 
Beruhigung und der Ermutigung von Behörden 
dienen. Den Strafgerichten soll als unabhängi
gen und unparteiischen Organen der Judikati
ve dahingehend Vertrauen geschenkt werden, 
dass sie mit Staatsgeheimnissen angemessen 
und vertraulich umgehen werden.

Mit der Einführung des IncameraVerfahrens 
hat der Gesetzgeber jedoch ein anderes zent
rales Anliegen des Strafverfahrens vernach
lässigt: die Gewährleistung der Verteidigungs
rechte. Zudem wurde der Lösungsansatz des 
Gesetzgebers zuletzt durch ein Anfrageverbot 
bezüglich amtlicher Erkenntnisse des Nationa
len Nachrichtendienstes in seinem Grundsatz 
durchbrochen. Weiterhin bestehen Probleme 
hinsichtlich einer Definition von Staatsgeheim
nissen, die mit dem Leitbild eines freiheitlichen 
Rechtsstaats vereinbar wäre. Diesbezüglich hat 
der türkische Kassationsgerichtshof bis jetzt 
keine Klärung herbeigeführt. In seiner Recht
sprechung fehlt vor allem auch eine strenge 
Prüfung der ausreichenden Verteidigerrechte 
in erstinstanzlichen Verfahren, in der Staatsge
heimnisse als Beweismittel durch Incamera
Verfahren erörtert werden. Dem Beschuldigten 
bleibt lediglich die Möglichkeit, sich durch 
eine individuelle Verfassungsbeschwerde beim 
türkischen Verfassungsgericht Abhilfe zu ver
schaffen.

Leitung: 
Dr.	Mehmet	Arslan,	LL.M.

Zeitrahmen: 
2016 – 2017 (abgeschlossen)

Kategorie: 
Einzelprojekt
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Leitung: 
Dr.	Marc	Engelhart
Dr.	Mehmet	Arslan

Zeitrahmen: 
2015 – 2018 (laufend)

Kategorie: 
Gemeinschaftsprojekt

Funktionale	Grenzen	des	Strafrechts	/	Grenzen	und	Garantien	des	Strafrechts	/	Projekt	Nr.	29

Die strafprozessuale Verwertung von Staats-
geheimnissen nach der Rechtsprechung  
des EGMR

Der Schutz von Staatsgeheimnissen ist ein zen
trales Anliegen öffentlicher Behörden. Dies be
trifft vor allem die Geheimhaltung von Erkennt
nissen der Nachrichtendienste. Gleichzeitig 
werden deren Informationen jedoch beispiels
weise im Bereich der Terrorismusbekämpfung 
vielfach für straf und polizeirechtliche Maß
nahmen verwendet. Auch der Einsatz verdeck
ter Ermittler und Vertrauenspersonen seitens 
der Polizei (etwa bei Ermittlungen gegen orga
nisierte Kriminalität) schafft Geheimsnischutz
bedürfnisse. Hier ist oftmals ein umfassender 
Quellenschutz von Zeugen und Dokumenten 
gewünscht. Dieser Geheimnisschutz hat neben 
der materiellrechtlichen Seite, die sich etwa im 
Straftatbestand des Landesverrats manifestiert, 
eine ausgeprägte prozessuale Komponente: Es 
stellt sich die Frage, ob und wieweit staatliche 
Geheimnisse im Verfahren erörtert werden dür
fen. Besondere Relevanz gewinnt dies im Straf
verfahren, wenn Verurteilungen auf geheime 
Informationen gestützt werden sollen oder auf
grund der Geheimhaltung be wie entlastende 
Aspekte nicht in das Verfahren eingeführt wer
den können. Ergebnis ist zumeist eine unvoll
ständige Sachaufklärung und vor allem eine Be
schränkung der Verteidigungsmöglichkeiten des 
Angeklagten und seiner Rechtsbeistände. 

Der Schutz von Staatsgeheimnissen im Verfah
ren wird in den Staaten, die die Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK) ratifiziert 
haben, sehr unterschiedlich gehandhabt. So 
stellt etwa die Berufung auf Staatsgeheimnisse 
im türkischen Strafverfahren ein oftmals kontro
verses, aber viel genutztes und gerichtlich kaum 

überprüfbares Instrument seitens staatlicher Er
mittlungsbehörden dar. In Deutschland ist der 
Geheimnisschutz sehr formalisiert, die Einbe
ziehung gesperrter Informanten oder Informa
tionen ist aber nur selten Verfahrensfrage. 

Angesichts dieser divergenten Rechtslage ist 
die Europäische Menschenrechtskonvention 
als übergreifendes Rechtsregime von großer 
Bedeutung. Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) hat sich in den letz
ten beiden Jahrzehnten in einer Vielzahl von 
Entscheidungen mit der Thematik der Staatsge
heimnisse befasst. Im Mittelpunkt steht zumeist 
die Frage, inwieweit der Schutz von Staatsge
heimnissen das Recht auf ein faires Verfahren 
nach Art. 6 Abs. 1 EMRK beschränken darf. 
Die Rechtsprechung behandelt die Aspekte al
lerdings aufgrund der Einzelfallbezogenheit nur 
sehr punktuell und zum Teil divergent. Wegen 
der umfangreichen und sehr eingriffsintensiven 
staatlichen Maßnahmen zur Terrorismusbe
kämpfung steht auch zur Diskussion, inwieweit 
hier der Schutz der Menschenrechte weiterent
wickelt werden muss. 

Das vorliegende Projekt analysiert und systema
tisiert die Entscheidungspraxis des EGMR vor
rangig zur Beweisaufnahme im Strafverfahren. 
Ziel ist es, das Spannungsverhältnis zwischen 
staatlichen Schutzinteressen und Verteidigungs
rechten zu beleuchten, offene Fragen aufzu
decken und die Thematik im Rahmen einer 
übergreifenden Gesamtsystematik anhand der 
Einzelfallrechtsprechung weiterzuentwickeln.



6161

Funktionale	Grenzen	des	Strafrechts	/	Grenzen	und	Garantien	des	Strafrechts	/	Projekt	Nr.	30

Wandlungen der Strafverteidigung  
in der Bundesrepublik Deutschland
Unter	besonderer	Berücksichtigung	des	beruflichen	Selbstverständnisses	 
von Strafverteidigerinnen und Strafverteidigern 

Das Thema Strafverteidigung rückt in Deutsch
land wieder verstärkt in den Blickpunkt der 
Grundlagenforschung. Dabei ergeben sich wich
tige Fragen nach generellen Veränderungen in 
der Strafverteidigung. Im Ergebnis lassen sich 
drei grundlegende Wandlungen als historische 
Entwicklungslinien erkennen, die insbesondere 
seit den 1970er Jahren zu beobachten sind:

Erstens der Wandel des Wesens der Strafvertei
digung, der in der Sicherung und Garantie der 
Freiheit der Advokatur als einer grundlegen
den Errungenschaft des freiheitlichdemokra
tischen Rechtsstaates besteht. Obwohl dieser 
sich auch faktisch durchgesetzt hat, existieren 
weiterhin ernsthafte Gefährdungen dieser Er
rungenschaft. Deshalb ist zu betonen, dass 
dem Strafverteidiger alles erlaubt sein muss, 
was nicht durch Gesetz verboten ist. Zweitens 
die stetig wachsende Professionalisierung, 
etwa durch Spezialisierung des anwaltlichen 
Fachwissens. Eine zunehmende Internationa
lisierung und Europäisierung von Straf und 
Strafverfahrensrecht ist oft nur noch mit hoher 
Professionalisierung zu meistern und bedeutet 
daher gewichtige Herausforderungen für die 
Strafverteidigung. Drittens ein sich seit den 
1970er Jahren vollziehender Funktionswan
del. Die bis dahin vorherrschende „klassische“ 
Strafverteidigung wurde zunehmend von einer 
„modernen“, „flexibilisierten“ und „globalisierten“ 
Strafverteidigung abgelöst. Diese unterliegt einer 
Reihe von Einflussfaktoren, u.a. (kriminal)poli
tischen, sozioökonomischen, medialen und digi
talen. Sie finden ihren Ausdruck in veränderten 
materiell und verfahrensrechtlichen Rahmen
bedingungen. Metaphorische Zustandsbeschrei
bungen sind dafür u.a.: „Harmonisierung und 
kaufmännisches Verhalten statt Konfliktvertei
digung“. „Moderne“ Strafverteidiger agieren auf 
ganz unterschiedlichen alten wie neuen, teilwei
se miteinander verwobenen Tätigkeitsfeldern 
und nehmen divergierende Rollen ein. Der im 
Zusammenhang mit der RAFVerteidigung in 
den 1970er Jahren entstandene konfliktfreudige 
und konfliktsuchende „neue Typ“ des Strafvertei
digers erscheint zunehmend fragil. 

Rechtshistorisch ausgreifend und mit einem 
Ansatz sozialwissenschaftlicher Professionali
sierungsforschung verbunden ist die Erkennt
nis, dass Wandlungen der Strafverteidigung 
den Veränderungen in den Verhältnissen von 
Kultur, Herrschaft und Wirtschaft, gesell
schaftlicher Arbeitsteilung und Schichtung 
folgen. Die konkrethistorischen Bedingungen 
determinieren auch den jeweils ihnen gemäßen 
Strafverteidiger. Von dem Standpunkt aus, dass 
die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisch zu 
hinterfragen sind, ergibt sich die Aufgabe, den 
Typ eines kritischen Strafverteidigers für die 
Bewältigung der gegenwärtigen und zukünfti
gen Herausforderungen näher zu bestimmen. 
Dazu ist es erforderlich, das Verhältnis von 
Strafverteidigung und Rechtskritik im Rahmen 
einer kritischen Systemtheorie zu untersuchen. 

Die folgenden grundlegenden Wesensmerk
male eines kritischen Systems der Strafver
teidigung sind Erkenntnisse des Projekts:  
1. Strafverteidigung ist Staatskritik. Das folgt 
aus dem emanzipatorischen Ideal von kritischer 
Systemtheorie als „Stabilisierung normativer 
Widerständigkeit in praxi“ (FischerLescano). 
2. Strafverteidigung ist Vertretung der Interes
sen des Mandanten. Gerade hierin kommt ihre 
emanzipatorische, widerständige Seite durch 
ein effektivkämpferisches Eintreten für die 
Belange des Mandanten, nicht zuletzt auch in 
Kollision mit den Justiz organen, zum Ausdruck.

Diese beiden Merkmale eines kritischen Sys
tems der Strafverteidigung sind bisher am kon
sequentesten in einem Verständnis des Anwalts 
als „Rechtshelfer sozialer Gegenmacht“ (Holt
fort) beschrieben.

Die bisherigen Ergebnisse wurden im Berichts
zeitraum in sechs Einzelveröffentlichungen 
präsentiert (zuletzt Arnold, ZIS 2017, 621–
628). Der Abschluss des Projekts erfolgt durch 
eine Gesamtpublikation. 2015 wurde das Pro
jekt „Grenzüberschreitende Strafverteidigung 
in Europa“ abgeschlossen (vgl. Projektdarstel
lung). Beide Projekte ergänzen einander.

Leitung: 
Prof.	Dr.	Jörg	Arnold

Mitarbeiter/-innen:

Jasmin	Marjam	Rezai	Dubiel
Marco Rehmet (seit 2016)

Zeitrahmen: 
2013 – 2018 (laufend)

Kategorie: 
Einzelprojekt
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Dritter Forschungsschwerpunkt:
Methodenfragen

„Strafrechts vergleichung und  
internationale  Strafrechtsdogmatik“
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Strafrechtsvergleichung	und	internationale	Strafrechtsdogmatik	/	Projekt	Nr.	31

Internationales Max-Planck-Informationssystem 
für Strafrechtsvergleichung
Allgemeiner Teil des Strafrechts

Die Veränderungen der Globalisierung führen 
zu einem erheblichen Bedeutungszuwachs 
der Strafrechtsvergleichung und ihrer metho
dischen Grundlagen: Die Erfassung der inter
nationalen Veränderungen des Strafrechts, die 
Entwicklung von allgemeinen Rechtsgrundsät
zen und die Gestaltung der zukünftigen Krimi
nalpolitik verlangen eine umfassende, syste
matische Rechtsvergleichung unter Einschluss 
einer Vielzahl von Rechtsordnungen. Wie eine 
solche universale Strafrechtsvergleichung 
methodisch angegangen und praktisch um
gesetzt werden kann, erforscht das Institut im 
Rahmen des breit angelegten Projekts „Inter
nationales MaxPlanckInformationssystem zur 
Strafrechts vergleichung“.

Ziel dieses Projekts ist vor allem die Entwick
lung einer internationalen Metastruktur des 
Strafrechts und einer internationalen Straf
rechtsdogmatik. Hierfür war zunächst zu unter
suchen, ob die zahlreichen unterschiedlichen 
Strafrechtsordnungen der Welt überhaupt noch 
eine Gesamtstruktur des Strafrechts ermögli
chen, die als Grundlage für eine systematische 
und funktionale Rechtsvergleichung taugt. Eine 
solche Metastruktur des Strafrechts ist Voraus
setzung für die Analyse der weltweit bestehen
den Lösungsmodelle, für die Bestimmung von 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen sowie für die 
Entwicklung einer internationalen Strafrechts
dogmatik und von Modellgesetzen. Eine Ar
beitsgruppe des Instituts hat deswegen auf der 
Grundlage von zwölf repräsentativ ausgewählten 
Rechtsordnungen eine solche universale Me
tastruktur für den Allgemeinen Teil des Straf
rechts entwickelt und gleichzeitig diese Struktur 
durch Landesberichte erprobt. Dieses Pilotpro
jekt ist inzwischen abgeschlossen. Seine Ergeb
nisse sprechen für eine erfolgreiche Lösung der 
Aufgabenstellung. In einem weiteren Schritt 
wurden Landesberichte in englischer Sprache 
zu weiteren zusätzlichen Rechtsordnungen  
erstellt. Die Aufnahme zahlreicher weiterer  
Länder ist geplant. Parallel hierzu werden die 
Landesberichte der Pilotgruppe aktualisiert 

und ins Englische übersetzt, damit das Gesamt
projekt zukünftig auch in englischer Sprache ab
gefragt werden kann.

Über  dieses grundlagenorientierte Forschungs
ziel einer internationalen Strafrechts dogmatik 
hinaus hat das Projekt ein sekundäres, anwen
dungsorientiertes Ziel: die Entwicklung eines 
Informationssystems zur Strafrechtsverglei
chung für die einbezogenen Rechtsordnungen. 
Dabei geht es nicht nur um eine umfassende 
Enzyklopädie des Strafrechts und um die von 
Roxin geforderte klassische Gesamtdarstellung 
des Strafrechts als „Zukunftsaufgabe der Welt
strafrechtswissenschaft“. Mit diesem hochstruk
turierten Datenbestand ist ein elektronisches, 
internetbasiertes System entstanden, das die 
Möglichkeiten einer computerbasierten Rechts
vergleichung weiterentwickeln kann. Die Analy
se der einbezogenen Rechtsordnungen soll nicht 
nur im Volltext der Landesberichte und mit ei
nem hierarchisch strukturierten Ordnungssys
tem möglich sein, sondern auch mit der Abfrage 
rechtsvergleichend ermittelter MetaParameter.

Die Ergebnisse des Pilotprojekts wurden 2008–
2010 in fünf deutschsprachigen Bänden publi
ziert. Mittlerweile sind zehn Bände in englischer 
Sprache erschienen. Unter der Web adresse 
infocrim.org ist der vollständige Datenbestand 
online zugänglich und recherchierbar. Die 
Meta struktur ermöglicht einen Vergleich der 
Rechtsordnungen zu sämtlichen Themen und 
bildet zugleich den Orientierungsrahmen für 
die Ergebnisse der Volltextsuche. Das Informa
tionssystem liefert damit die technische und 
inhaltliche Grundlage für die geplante Erstel
lung rechtsvergleichender Parameter. Die an
schließende rechtsvergleichende Auswertung 
soll die ersten Bausteine zur Entwicklung einer 
internationalen Strafrechtsdogmatik schaffen. 
Das Projekt ist deswegen nicht nur die zentra
le Grundlage für den Forschungsschwerpunkt 
des Instituts zur Strafrechtsvergleichung, son
dern auch für seine Beiträge zur internationa
len Strafrechtsintegration.

Leitung: 
Prof.	Dr.	Ulrich	Sieber
Dr.	Konstanze	Jarvers
Emily	Silverman,	J.D.	(Berkeley	
Law),	LL.M.

Mitarbeiter/-innen:
52 Wissenschaftler/-innen  
zu 30 Rechtsordnungen weltweit

Zeitrahmen: 
2004 – 2019 (laufend)

Kategorie: 
Gemeinschaftsprojekt

Publikationen:
Bände im Berichtszeitraum
S	128.1.5
S	128.2.2
S	128.3.2	
S	128.4.1
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Das „unechte“ Unterlassungsdelikt gilt als das 
„dunkelste und umstrittenste Kapitel“ in der 
Dogmatik des Allgemeinen Teils des Strafrechts 
und ist in seiner gegenwärtigen Handhabung in 
Theorie und Praxis mit den Anforderungen des 
verfassungsrechtlichen Bestimmtheitsgrund
satzes (nullum crimen sine lege certa) kaum 
vereinbar. Doch die Materie widersetzt sich 
hartnäckig einer rechtlichen Durchdringung 
und Normierung. Im deutschen Strafgesetz
buch wird das „unechte“ Unterlassen pauschal 
mittels gesetzlicher Generalklausel dem Tun 
gleichgestellt; in England taucht die Figur nur 
im Richterrecht auf; und in Frankreich lehnt 
man sie allgemein ab, weil sie gegen den Ge
setzlichkeitsgrundsatz verstoße.

Ziel der Arbeit ist es, die Handlungspflichten 
neu zu begreifen und das begehungsgleiche 
Unterlassungsdelikt tatbestandlich schärfer 
zu umreißen. Die gestellte Aufgabe lässt sich 
nicht durch dogmatische Konstruktion lösen, 
weil sie ihrem Charakter nach eine axiologische 
und begrifflichtechnische ist: Sie verlangt eine 
genaue Tatbeschreibung, eine Typisierung der 
Unterlassungen.

Zunächst widmet sich die Arbeit der histori
schen Entwicklung der begehungsgleichen 
Unterlassung im deutschen, englischen und 
französischen Recht. Hier werden die Zusam
menhänge der Figur mit rechtstheoretischen 
Ausgangsbedingungen, geistesgeschichtlichen 
Strömungen, methodologischen Grundan
nahmen und Fortschritten der allgemeinen 
Straftatlehre hergestellt. Vergleichend können 
einige der historischen Rechtsideen als ge
meinsame europäische herausgelesen werden.

Sodann werden die nationalen Lehren und 
Rechtstechniken untersucht, wie sie gegenwärtig 
in Gesetzen, Rechtsprechung und Wissenschaft 
der drei Länder zu finden sind. Die Rechtsord
nungen von Deutschland, England und Frank
reich repräsentieren dabei die gegensätzlichen 
Modelle „Generalklausel und Theorie“, „Com

mon Law and Case Law“ und „Codification“. 
Die unterschiedlichen dogmatischen Kanäle 
werden ausgeleuchtet, Theorien aufbereitet und 
widerlegt, funktionale Äquivalente aufgedeckt, 
die bislang ungelösten Schwierigkeiten aufge
zeigt und die verwendeten Rechtsprinzipien, 
Kriterien und methodischen Dogmen kritisiert.

Im weiteren Verlauf analysiert der Autor, be
freit von nationalen dogmatischen Kategorien, 
anhand strafrechtsspezifischer Kriterien das 
rechtliche Rohmaterial der drei untersuchten 
Länder und nimmt eine abstrahierendsyste
matisierende Deutung des Rechtsstoffs vor. 
Auf diese Weise gelangt er zu einer allgemeinen 
und strafrechtssystemübergreifenden Struktur 
der begehungsgleichen Unterlassungen. Die 
pflichterzeugende Struktur macht die Hand
lungspflichten international vergleichbar und 
ist zugleich die Voraussetzung ihrer tatbestand
lichen Umschreibung.

Der Autor legt sodann die Grundlagen und die 
Methodik einer Garantietypenlehre dar: Der 
spezifische Unterlassungsunwert muss aus den 
Zwängen des Begehungsunwerts befreit werden; 
der Garantenstellung liegt ein Garantieverhält
nis zugrunde, das den „Wer“ mit dem „Anderen“ 
im Unterlassungstatbestand verbindet und sich 
nach Pflichtfunktion, empirischem Sachverhalt 
und materiellem Bedeutungsgehalt näher be
stimmen lässt.

Im Anschluss werden die Garantieverhältnisse 
einer systematischen Typenbildung unterzogen. 
Hierbei kann auf die internationale Struktur 
der begehungsgleichen Unterlassung zurück
gegriffen werden. Die Lehre von den Garantie
typen bildet die Basis einer tatbestandlichen 
Umschreibung des begehungsgleichen Unter
lassungsdelikts; sie kann der Auslegung des gel
tenden Strafgesetzes dienen oder sie kann zur 
Grundlage einer Normierung gemacht werden, 
sei es auf nationaler, sei es auf transnationaler 
Ebene. Die Arbeit schließt mit einem entspre
chend ausformulierten Gesetzentwurf.

Strafrechtsvergleichung	und	internationale	Strafrechtsdogmatik	/	Projekt	Nr.	32

Das begehungsgleiche Unterlassungsdelikt
Eine rechtsgeschichtliche, rechtsdogmatische und rechtsvergleichende Untersuchung  
und die Entwicklung eines Systems der Garantietypen

Leitung: 
Dr.	Hannes	Schrägle

Zeitrahmen: 
2012 – 2015 (abgeschlossen)

Kategorie: 
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

Publikation:
Band S 158
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Leitung: 
Marilena Samaritaki

Zeitrahmen: 

2016 – 2018 (laufend)

Kategorie: 
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

Strafrechtsvergleichung	und	internationale	Strafrechtsdogmatik	/	Projekt	Nr.	33

Legitimation und Grenzen der Versuchs-  
und Vorbereitungsstrafbarkeit im deutschen  
und englischen Strafrecht

In der modernen Risikogesellschaft wird die 
strafrechtliche Verantwortlichkeit weltweit 
zeitlich vorverlagert. Immer frühere Phasen 
der Verwirklichung eines deliktischen Willens 
werden aus dem gesamten Handlungsgesche
hen herausgelöst und zu strafbarem Verhalten 
erklärt. Dadurch wird vor allem der möglichst 
frühzeitige Einsatz der Strafverfolgungsbe
hörden bezweckt, sodass Gefahren effektiv 
beseitigt werden können. Dieses Problem der 
funktionalen Grenzen des Strafrechts zeigt sich 
insbesondere in Gestalt von strafbaren Vorbe
reitungshandlungen. Dabei handelt es sich 
meistens um die Planung eines Delikts, welche 
sich in bislang als sozialadäquat betrachteten 
Handlungen manifestiert hat. So wurden auf
grund internationaler Vorgaben in vielen nati
onalen Rechtsordnungen verschiedene Hand
lungsweisen im Vorfeld eines Terroranschlags 
unter Strafe gestellt, wenn sie in der Absicht 
erfolgten, Terrorakte zu begehen. Fraglich 
bleibt allerdings, ob und inwieweit durch der
artige Handlungen strafbares Unrecht begrün
det wird. 

Gegenstand des Dissertationsprojekts ist die 
Bestimmung der unrechtsbegründenden Mo
mente von Vorbereitungshandlungen – insbe
sondere vor der Durchführung terroristischer 
Angriffe – im deutschen und englischen Straf
recht. Als Bezugspunkt dient dabei der straf
bare Versuch, eine präventiv orientierte Figur 
des Allgemeinen Teils des Strafrechts. Ziel ist 

es, die Kriterien zur Begründung strafbaren 
Unrechts bei Versuchs und Vorbereitungs
handlungen in beiden Rechtsordnungen zu 
identifizieren und bewertend gegenüberzustel
len. Dadurch werden sowohl Besonderheiten 
der nationalen Rechtssysteme als auch ein 
in rechtsstaatlicher Hinsicht unverzichtbarer 
„Mindestunrechtsgehalt“ für das Verhalten des 
Einzeltäters aufgezeigt.

Die Untersuchung erfolgt im Wege der funk
tionalen Rechtsvergleichung. Mit Blick auf die 
Staats und Rechtstheorie werden zunächst 
die Kernelemente der Aufgabenbestimmung 
des Strafrechts sowie die Kriterien zur Begrün
dung strafbaren Unrechts für jede der beiden 
Rechtsordnungen gesondert herausgearbeitet. 
Daraus ergeben sich die Maßstäbe für den ei
gentlichen Rechtsvergleich. Auf dieser Basis 
wird dann die Begründung strafbaren Unrechts 
bei Versuchs und Vorbereitungshandlungen in 
der deutschen und englischen Gesetzgebung, 
Rechtsprechung und Literatur analysiert. Ins
besondere die Erörterung der allgemeinen dog
matischen Frage der Abgrenzung zwischen Ver
such und Vorbereitung sowie die Bezugnahme 
auf civil law und common lawRechtssysteme 
dürften zu aufschlussreichen Ergebnissen be
züglich der rechtsstaatlichen und insbesondere 
freiheitlichen Mindestanforderungen an die 
Erfüllung der staatlichen Aufgabe der Gewähr
leistung von Sicherheit führen.
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Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe  
im deutschen und englischen Recht am Beispiel 
von Notwehr und Notstand 

Notwehr und Notstand stehen im Mittelpunkt 
der Vorschriften, welche die Strafbarkeit ei
ner Tat im Interesse der Einzelfallgerechtigkeit 
ausnahmsweise ausschließen. Für die Rechts
sicherheit ergeben sich daraus jedoch erhebli
che Herausforderungen, denen in Deutschland 
durch eine klare Kategorisierung in Rechtferti
gungs und Entschuldigungsgründe begegnet 
werden soll. Dadurch werden die Auswirkungen 
sowohl auf die Strafbarkeit des Täters als auch 
im Rahmen der Beteiligungslehre von vornher
ein klargestellt. Im englischen Recht sind dage
gen Notwehr und Notstand als prozessuale Ver
teidigungseinreden (defences) nur sehr wenig 
systematisiert und führen zu einem nicht weiter 
qualifizierten Freispruch des Angeklagten. Ihre 
Voraussetzungen sind verstreut im Richterrecht 
und zahlreichen Gesetzen geregelt, was nicht 
zur Übersichtlichkeit der Rechtslage beiträgt. 
Das englische Recht verschiebt die Problemlö
sung eher auf die Verfahrensebene (Opportuni
tätsprinzip, absolute discharge).

Vor diesem Hintergrund untersucht die Disser
tation – nach einer Einführung in die Strafaus
schließungsgründe – Grundlagen, Systematik, 
Ausgestaltung und Wirkung der Notwehr und 
des Notstands im deutschen und englischen 
Recht. Als Methode bedient sich die Arbeit der 
funktionalen Rechtsvergleichung. Auf dieser 
Grundlage wird die Rechtslage in Deutschland 
und England erfasst, verglichen und bewertet, 
um abschließend Reformvorschläge für das je
weils andere Rechtssystem zu entwickeln.

Die höhere Komplexität der englischen Rege
lungen rührt zunächst daraus, dass die Notwehr 
in case law und Gesetzesrecht geregelt ist, wobei 
der Kreis der notwehrfähigen Rechtsgüter nicht 
abschließend definiert ist. Die einheitliche deut
sche Notwehrregelung umfasst dagegen die Ver
teidigung sämtlicher Individualrechtsgüter. Ein 
weiterer wesentlicher Unterschied betrifft die 
Begründung der Notwehr. Im englischen Recht 

wird sie allein auf das Individualschutzprinzip 
zurückgeführt, während sie in Deutschland 
dualistisch auf das Individualschutz und das 
Rechtsbewährungsprinzip gegründet wird. Dar
aus folgt der Verzicht des deutschen Rechts auf 
eine Abwägung der Rechtsgüter; in England hin
gegen hat diese Abwägung zentrale Bedeutung. 
Das Maß der im Einzelfall erlaubten Gewalt ist 
deshalb im englischen Recht deutlich geringer 
als beim „schneidigen“ deutschen Notwehr
recht.

Im deutschen Recht dienen die klare Regelung 
und die trennscharfe Differenzierung zwischen 
rechtfertigendem und entschuldigendem Not
stand ebenfalls der Rechtssicherheit. In Eng
land sind dagegen der allgemeine Notstand 
(necessity), der Nötigungsnotstand (duress) 
und der umstandsbedingte Notstand (duress of 
circumstances) im Richterrecht unvollkommen 
entwickelt. Der allgemeine Notstand wird sogar 
selten anerkannt.

Die fehlende Unterscheidung zwischen Recht
fertigungs und Entschuldigungsgründen 
scheint sich also in England sowohl auf die 
Rechtssicherheit als auch auf die Einzelfallge
rechtigkeit negativ auszuwirken. Das englische 
Recht würde von einer Annäherung an das deut
sche System im Sinne einer klaren Systema
tisierung und einer einheitlichen gesetzlichen 
Regelung der Notwehr und des Notstands pro
fitieren. Dadurch könnten strittige Punkte wie 
der Kreis der notwehrfähigen und notstandsfä
higen Rechtsgüter geklärt werden. Bei dem Nö
tigungsnotstand und dem Notstand durch die 
Umstände wäre es des Weiteren ratsam, dass 
auf die persönlichen Verhältnisse des Täters 
im Einzelfall mehr Rücksicht genommen wird. 
Für das deutsche Recht könnten insbesondere 
eine stärkere Konkretisierung der Merkmale der 
„Gebotenheit“ bei der Notwehr sowie der „Ange
messenheit“ beim Notstand fruchtbar sein. 
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Der Vorsatz
Eine rechtsvergleichende Analyse des nordischen, deutschen und englischen Rechts

Im Jahr 2012 behandelte der Oberste Gerichts
hof in Finnland den Fall des „Kaufs sexueller 
Dienstleistungen“. Eine Verurteilung scheiterte. 
Denn es konnte nicht bewiesen werden, dass 
der Käufer von sexuellen Dienstleistungen mit 
der für den Vorsatz erforderlichen über 50%igen 
Wahrscheinlichkeit wusste, dass der „Anbieter“ 
ein Opfer von Zuhälterei war. Diese „Wissen“
Anforderung einer Wahrscheinlichkeit von über 
50 % war seit 2004 die niedrigste Schwelle für 
den kriminellen Vorsatz im finnischen Straf
recht. Aufgrund des Falls von 2012 erfolgte zü
gig eine Gesetzesänderung, nach der nun bereits 
eine niedrigere Wahrscheinlichkeit ausreicht, 
um die Schwelle von der reinen Fahrlässigkeit 
zum Vorsatz zu überschreiten. 

Damit stellt sich insbesondere die Frage, ob die
se niedrigere Schwelle im Einklang mit dem Er
fordernis der Rechtssicherheit steht. Konnte die 
erforderliche Wahrscheinlichkeit im betreffen
den Fall wirklich nicht nachgewiesen werden? 
Wie hoch ist der Grad des Wissens, den der Ak
teur haben muss, und wie kann der Staatsanwalt 
diesen beweisen? Benötigt man eine bestimmte 
Menge an Beweisen, um Vorsatz sicher zu be
weisen? Und, noch wichtiger: Hält das finnische 
Modell dem Vergleich mit anderen Ländern 
stand? Wie würden die jeweiligen Fälle mit 
den Vorsatzmodellen anderer Länder und deren 
Rechtsordnungen gelöst werden?

Die Dissertation untersucht Inhalte und 
Schwellen des Vorsatzes in Finnland, Schwe
den, Deutschland und England. Dabei soll 
über die Darstellung von Erscheinungsformen 
des Vorsatzes in Literatur und Rechtsprechung 
hinausgegangen und ein integrativer und diffe
renzierender Vergleich angestellt werden, um 
sodann ein systematisches und funktionales 
Modell aufzubauen.

Weiter soll untersucht werden, wie das Gesetz 
in der Praxis umgesetzt wird. Dafür werden 
Vergleiche und Bewertungen konkreter Taten 
herangezogen und daraufhin untersucht, ab 
wann die Schwelle von der Fahrlässigkeit zum 
Vorsatz als überschritten angesehen wird und 
aus welchen Gründen dies geschieht. Darüber 
hinaus wird auf den Nachweis des Vorsatzes im 
Strafverfahren eingegangen. Wie kann man den 
erforderlichen Vorsatz beweisen? Wie kann die 
Staatsanwaltschaft in der Beweisführung An
forderungen des Gesetzes wie „ziemlich wahr
scheinlich“ gerecht werden?

Durch die Analyse und Bewertung soll die 
Funktionalität der nordischen, deutschen und 
englischen Vorsatzmodelle überprüft und der 
Frage nachgegangen werden, ob das erforder
liche Maß an Vorsatz mit dem Erfordernis der 
Rechtssicherheit vereinbar ist. Abschließend 
werden die Ergebnisse vor dem Hintergrund 
des europäischen und internationalen Straf
rechts diskutiert, um zu klären, ob das nordische 
Vorsatzmodell, insbesondere das finnische, als 
potentielle Grundlage für das europäische und 
internationale Strafrecht und deren Allgemeinen 
Teil dienen könnte. 

Methodisch setzt die Dissertation auf einen 
funktionalen Vergleich der Rechtssysteme. Die 
Arbeit soll konkrete Probleme in Bezug auf die 
unterschiedlichen Vorsatzmodelle aufzeigen 
und deren Ansätze vergleichen, die in verschie
denen Ländern dieselbe Funktion erfüllen. Der 
Hauptfokus liegt auf der Rechtsprechung der 
höchsten Gerichte und der Berufungsgerichte. 
Es soll dabei kritisch bewertet werden, welche 
Lösung in Bezug auf die Rechtssicherheit, den 
Schuldgrundsatz und Situationen mit hohem 
Risikoverhalten am besten geeignet und am  
gerechtesten ist.
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Normbefolgungsunfähigkeit im Strafrecht
Eine vergleichende Analyse des deutschen und des US-amerikanischen Rechts  
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In allen Rechtsordnungen können Fälle auf
treten, in denen ein Einzelner nicht in der 
Lage ist, sein eigenes Verhalten nach rechtli
chen Maßstäben zu steuern, weil er die ein
schlägigen rechtlichen Maßstäbe nicht kennt 
und deswegen die Rechtswidrigkeit seiner 
Handlung nicht verstehen kann. Diese Art 
von Normbefolgungsunfähigkeit wird sowohl 
vom deutschen als auch vom USamerikani
schen Recht im Grundsatz als Verbotsirrtum 
(§ 17 StGB) bzw. als mistake of law anerkannt. 
Normbefolgungsunfähigkeit kann sich jedoch 
auch daraus ergeben, dass eine seelische Stö
rung vorliegt (§ 20 StGB). Ein dritter, speziel
ler Fall der Normbefolgungsunfähigkeit beruht 
auf der kulturellen Prägung des Täters: Wer 
eine abweichende Konzeption der in der Ge
sellschaft geltenden verrechtlichten Werte hat 
oder wer diese Werte nicht kennt, kann unfähig 
sein, sein Verhalten nach diesen Maßstäben zu 
steuern. Für diese dritte Fallkonstellation, die 
nach deutschem Verständnis dem klassischen 
Verbotsirrtum ähnelt, aber auch Züge der 
Schuldunfähigkeit wegen seelischer Störungen 
aufweist, ist die rechtliche Behandlung in bei
den Ländern divergent. Im USamerikanischen 
Recht kann hier die sog. cultural defense grei
fen, die aber als Verteidigung nur dann wirkt, 
wenn ein Zusammenhang mit einer insanity 
plea hergestellt wird.

Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei 
der Behandlung dieser drei Fallkonstellationen 
bilden den Forschungsgegenstand dieses Pro
jekts. Ziel ist es, Probleme und Perspektiven 
dieser Konstellationen aufzuzeigen, um daraus 
ein besseres Modell zur Behandlung der drei 
Probleme zu entwickeln. Methodisch bedient 
sich die Arbeit der funktionalen Rechtsverglei
chung. 

Die Einordnung der cultural defense unter den 
Verbotsirrtum sowie unter die Steuerungsun
fähigkeit de lege lata ist abzulehnen. Sowohl 
im deutschen als auch im USamerikanischen 
Recht ist zwar im Ansatz eine Behandlung als 
Unterfall des Verbotsirrtums denkbar, dies wür
de allerdings eine Neufassung der kompletten 
Vermeidbarkeitsprüfung erfordern. Auch stellt 
die kulturell bedingte Wertvorstellung des Be
troffenen kein biologisches Merkmal dar und 
ist nicht per se eine seelische Abartigkeit. Dem
zufolge wäre hier eine cultural defense eher un
möglich. Darüber hinaus sind die Folgen einer 
Steuerungsunfähigkeit/insanity bzw. die Maß
regeln der Besserung und Sicherung medizini
scher Art keine angemessenen Maßnahmen für 
Täter mit kultureller Abweichung, sie wären ein 
direkter Verstoß gegen Art. 3 Nr. 1 und Art. 8 
Nr. 1 des Übereinkommens über eingeborene 
und in Stämmen lebende Völker in unabhängi
gen Ländern und unter menschenrechtlichen 
Gesichtspunkten inakzeptabel (z.B. Art. 2, 14, 
24, 26 und 27 Internationaler Pakt über bür
gerliche und politische Rechte; Art. 2, 5 und 
6 Internationales Übereinkommen zur Beseiti
gung jeder Form von Rassendiskriminierung). 
In diesem Zusammenhang ist die Aussage von 
Alison Dundes Renteln völlig zutreffend, dass 
„(D)ie Pathologisierung kultureller Minderhei
ten ein kultureller Genozid (ist)“.

Die Arbeit zeigt auch, dass die kulturelle Vertei
digung de lege ferenda eine unabhängige Rechts
figur sein sollte bzw. ein Entschuldigungsgrund, 
der die vollständige Strafe ausschließen oder 
zumindest mildern kann. Die Überprüfungs  
methode ist detaillierter als die Vermeidbarkeits
prüfung beim Normbewertungs irrtum und 
unter scheidet sich vollständig von der Prüfung 
der Steuerungsunfähigkeit.
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The Limits of Criminal Law

Sicherheitspolitische Herausforderungen und 
gesellschaftliche Veränderungen beeinflussen 
die Funktion und Gestalt des Strafrechts in 
vielfältiger Weise. Zudem übernehmen immer 
häufiger andere Rechtsgebiete Funktionen, die 
bisher das Strafrecht ausfüllte. Es stellt sich 
deshalb die Frage, ob es sich bei bestimmten 
rechtlichen Institutionen um Ausprägungen von 
Strafrecht handelt und welche Anforderungen 
an eine Qualifizierung als strafrechtlich zu stel
len sind.  

Vor diesem Hintergrund geht es in der Studie 
mit Blick auf das Recht Englands und Deutsch
lands um die Grenzen des Strafrechts. Im Mit
telpunkt steht dabei die Frage, welche normati
ven Prinzipien dafür prägend sind und wer diese 
definiert, wie beständig solche Prinzipien auf 
Dauer sind und welche Faktoren Einfluss auf 
das Strafrecht ausüben.  

Aufbauend auf einer Einführung in die prä
genden Prinzipien der beiden Rechtsordnun
gen untersucht die Studie in sieben Teilen 
Grenzbereiche, in denen das Strafrecht auf 
andere Rechtsgebiete trifft oder wo faktische 
Schranken seiner Leistungsfähigkeit sichtbar 
werden. Dabei geht es um das Verhältnis des 
Strafrechts zum Zivil, Verwaltungs und Wirt
schafts und zum Medizinrecht, um seine Rolle 
im Bereich des Terrorismus, seine Interaktion 
mit dem Recht der Nachrichtendienste sowie 
um alternative Sanktionsregime. Aus der Analy
se dieser Grenzbereiche werden anschließend 
Schlussfolgerungen zu den normativen und 
funktionalen Charakteristika von Strafrecht in 
der englischen und in der deutschen Rechts
ordnung gebildet. Zentral für die Aussagekraft 
der Untersuchung ist ihr rechtsvergleichender 
Ansatz: Mit England und Deutschland werden 
zwei in vielerlei Hinsicht überaus unterschied
liche Rechtsordnungen untersucht.  

Dabei zeigt sich, dass diese Charakteristika viel
fach dynamisch sind. Bestimmte dogmatische 
und verfassungsrechtliche Prinzipien erweisen 
sich insbesondere im Strafrecht Deutschlands 
auf lange Sicht vielfach als sehr wandlungsfä
hig und politisch disponibel. Soweit funktionale 
Erwartungen an das Strafrecht mit seiner Leis
tungsfähigkeit kollidieren, führt dies zwar mit
unter zu einer Ausweitung staatlicher Kontrolle 
auf andere Rechtsregime, regelmäßig aber auch 
zu einer zumindest faktischen Infragestellung 
von für das Strafrecht bisher charakteristischen 
Prinzipien. Diese Beobachtungen führen zu zwei 
übergeordneten Erkenntnissen. Einerseits zeigt 
gerade der Vergleich zwischen dem englischen 
und dem deutschen Recht, dass eine stark durch 
Prinzipien definierte Strafrechtskultur Gefahr 
läuft, den politischen Charakter von Strafjus
tiz unzureichend zu reflektieren und daher der 
institutionellen Realität der Strafverfolgungs
praxis nicht ausreichend Aufmerksamkeit zu 
widmen. Andererseits wird aber auch deutlich, 
dass strafrechtliche Prinzipien – unabhängig 
von ihrem verfassungsrechtlichen Status – ein 
unverzichtbares Bindeglied zwischen der mora
lischen Praxis einer Gesellschaft und staatlicher 
Strafjustiz bilden und daher für die Legitima tion 
des Strafrechts im demokratischen Rechtsstaat 
unverzichtbar sind, auch wenn sie infolge gesell
schaftlicher Veränderungen nicht von Dauer sein 
können. Diese Erkenntnisse unterstreichen gera
de im europäischen Kontext die andauernde gro
ße Notwendigkeit einer strafrechtswissenschaft
lichen Auseinandersetzung mit strafrechtlichen 
Zurechnungsmaßstäben, um die Gesetzgebung 
mit Blick auf außerhalb des Rechts vorgefundene 
Gerechtigkeitsmaß stäbe zu konkretisieren und 
zu begrenzen. Das englische Recht sensibilisiert 
insbesondere für die hohe Aktualität der Konkre
tisierung strafrechtlicher Grundkategorien wie 
etwa der der Legitimität von Schutzgütern, des 
Schuldprinzips und der Verfahrensfairness.        



7171

Leitung: 
Anna Pingen

Zeitrahmen: 

2017  –  2019

Kategorie: 
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

Strafrechtsvergleichung	und	internationale	Strafrechtsdogmatik	/	Projekt	Nr.	38

Motivationsdelikte
Ein deutsch-französischer Strafrechtsvergleich

Die Verführung oder das manipulative Überre
den sind Themen, die die Menschen seit jeher 
in ihren Bann ziehen. Zeugen dieser Faszinati
on sind die zahlreichen literarischen Werke, in 
denen ein zwielichtiger Verführer andere durch 
den geschickten Gebrauch von Worten dazu 
bringt, für ihn zu handeln und sogar Verbrechen 
zu begehen.

In solchen Fällen sind die Äußerungen eines 
Menschen eine Art „Straftatenauslöser“, der die 
Gefahr von Rechtsgutsverletzungen oder ge
fährdungen mit sich bringt. Deshalb kann auch 
das Strafrecht der immer wiederkehrenden The
matik nicht ausweichen und muss sich der Fra
ge nach der strafrechtlichen Sanktionierung von 
Äußerungen, die zur Begehung von Straftaten 
verleiten und motivieren, stellen. Traditionell 
hat der Gesetzgeber in derartigen Äußerungen 
eine Form der Teilnahme (insb. Anstiftung) an 
der begangenen Haupttat gesehen und sie auch 
als solche bestraft. Jedoch hat sich mit der Ver
änderung der Kriminalität, dem weltweiten 
Auftreten neuer Risiken sowie den neuen Mas
senkommunikationsmitteln über die Jahre auch 
die Kriminalisierung verändert: Immer mehr 
Äußerungen, in denen ein anreizendes oder an
stachelndes Potenzial gesehen wird, werden als 
eigenständige Delikte betrachtet und unter Stra
fe gestellt. Diese neuen Straftatbestände stellen 
damit Äußerungen unter Strafe, die in einer 
entfernteren Beziehung zur tatsächlichen Bege
hung einer Straftat stehen, d.h. bei denen der 
Handlungsdruck im Vergleich zur Anstiftung zu 
einer konkreten Tat als weniger stark erscheint. 
In der Strafrechtswissenschaft sind diese Tatbe
stände zwar wiederholt als Gegenstand von Mo

nographien behandelt worden, jedoch wurden 
sie als motivationssanktionierende Tatbestände 
nicht rechtsvergleichend untersucht. 

Die Dissertation hat zum Ziel, die verschiedenen 
Delikte, die Äußerungen sanktionieren, weil ih
nen ein motivierender Charakter zur Begehung 
von Straftaten zugesprochen wird, vergleichend 
zwischen Frankreich und Deutschland zu be
stimmen, sie nach ihrer Nähe zur tatsächlichen 
Begehung einer Tat zu systematisieren und sie 
dabei – auch unter kriminal und rechtspoliti
schen Gesichtspunkten – einzuordnen und zu 
bewerten. 

Der Untersuchungsansatz beruht auf funkti
onaler Strafrechtsvergleichung. Dabei soll für 
den Rechtsvergleich zwischen Deutschland und 
Frankreich eine Metastruktur erstellt werden, 
die nicht nur rechtliche Regelungen vergleicht, 
sondern es auch ermöglicht, die verschiedenen 
nationalen Tatbestände zu erfassen, einheitlich 
zu gliedern und damit im Detail zu vergleichen. 
Für die kriminalpolitische Einordnung wird an
hand der Gesetzgebungsmaterialien, der Recht
sprechung und der Literatur untersucht, wel
che Ziele der Gesetzgeber mit der Einführung 
der relevanten Tatbestände verfolgt hat oder 
welche Ziele der Normen von Rechtsprechung 
und Literatur anerkannt sind. Sodann werden 
Tatbestandsstruktur und Tatbestandsmerkmale 
verglichen. Im bewertenden Teil wird abschlie
ßend eine eigene Beurteilung entsprechend der 
verfassungsrechtlichen und strafrechtsdogma
tischen Anforderungen an die Kriminalisierung 
der Motivationsdelikte entwickelt.
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Die Wahrheitsfindung ist ein wesentlicher 
Aspekt des Strafprozesses, doch der Vergleich 
ihrer konkreten institutionellen Ausgestaltung 
in unterschiedlichen Rechtssystemen wirft 
schwerwiegende methodologische Fragen auf, 
die insbesondere beim funktionalen Rechts
vergleich zutage treten. Wahrheit, Tatsachen 
und ihre Feststellung sind nicht nur per se 
strittige Konzepte, es ist auch ungeklärt, wie 
oder ob sie in systematischen, kausalen oder 
hermeneutischen Zusammenhang mit konkre
ten Strafprozess regelungen zu bringen sind. 
Darüber hinaus ist darzulegen, ob sie in un
terschiedlichen Rechtskulturen eine vergleich
bare Bedeutung haben.

Diese Arbeit beschäftigt sich mit zwei grund
sätzlichen Herausforderungen der funktionalen 
Rechtsvergleichung. Erstens gilt es, eine für 
die verglichenen Rechtssysteme sinnvolle Be
stimmung der Funktion der strafprozessualen 
Tatsachenfeststellung zu finden. Und zweitens 
müssen aus der großen Menge der vergleich
baren Aspekte des Strafprozesses diejenigen 
ausgewählt werden, welche der Erfüllung die
ser Funktion dienen. 

Der funktionale Rechtsvergleich sieht also vor, 
dass diese Vergleichsgegenstände gerade an
hand ihrer Funktion ausgewählt werden kön
nen. Wenn aber die Funktion selbst unklar ist, 
entsteht die Gefahr der methodischen Zirkula
rität. Um diese zu vermeiden, muss entweder 
die Vergleichbarkeit der gewählten Rechts insti
tu tionen oder die Relevanz des als Funktion 
identifizierten ‘Sachproblems’ unabhängig vom 
jeweils anderen erklärt werden können.

Als erstes wird in dieser Arbeit deshalb ein 
zweckmäßiges Verständnis der Erkenntnis
funktion des Strafprozesses entwickelt. Eine 
axiomatische Unterstellung irgendeiner Be

griffsvorstellung riskiert, alle Forschungserträge 
durch Vortäuschen einer vergleichbaren Prob
lemlage systematisch zu verzerren. Die rechts
prozessuale Tatsachenfeststellung kann aber 
nicht sinnvoll auf ein intersubjektiv gültiges 
außerrechtliches „Sachproblem“ reduziert wer
den, ohne unbrauchbar vage zu werden. Da
her wird stattdessen mithilfe der analytischen 
Rechtsphilosophie die Rolle der Tatsachen
feststellung bei der Lösung eines grundlegen
den normativen Problems der Legalität – der 
rationalen Begründbarkeit institutionalisierter 
Urteilskraft – herausgearbeitet. Damit kann 
jeder institutionalisierte Strafprozess als Ver
fahren 1.) zur Aneignung und Verarbeitung von 
Wissen und 2.) zur Herstellung von Gewissheit 
verstanden werden.

Wissen (Erkenntnis) und Gewissheit sind aber 
philosophisch mindestens so strittig wie Wahr
heit. Anschließend beschäftigt sich diese Ar
beit deshalb mit der Frage, weshalb – und wie 
– sich diese Begriffe trotzdem als Ankerkonzep
te zum Rechtsvergleich eignen.

Im Gegensatz zu Wahrheit ist Wissen nicht 
als Eigenschaft ausgewählter Wahrheitsträger, 
sondern als beschreibbarer subjektiver Zustand 
zu verstehen. Im rechtsprozessualen Kontext 
ist Wissen außerdem ein zweckbedingtes Phä
nomen. Auch ohne abschließende begriffliche 
Klärung kann damit der Vergleichsstoff nuan
ciert strukturiert und aufschlussreich ausge
wertet werden. Am Beispiel des Modells der 
epistemischen Arbeitsteilung wird skizziert, wie 
ein tragfähiges Begriffsschema für vieldeutige 
Vergleichsdaten entwickelt werden kann. Als 
Fallstudie zur Vergleichbarkeit eines Rechts
gebiets trägt diese Arbeit so auch zur Erweite
rung des methodischen Instrumentariums des 
Rechtsvergleichs bei.

Leitung: 
Lena	Petri,	J.D.

Zeitrahmen: 
2012 – 2018 (laufend)

Kategorie: 
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)
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Erkenntnis, Gewissheit und Rechtfertigung
Strafprozessuale Tatsachenfeststellung als Vergleichsgegenstand
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Zur Lösung von sozialen Konflikten müssen 
Lehre, Justizpraxis und Rechtspolitik fortwäh
rend für die Bereitstellung von funktionsfähi
gen strafprozessualen Mechanismen sorgen. In 
diesem Kontext und im Hinblick auf die Ent
wicklung von Grundlagen für neue (alterna
tive) Prozessformen hat die rechtsvergleichen
de Forschung einen besonderen analytischen 
Wert. Die sinnvolle Implementierung von Ele
menten fremder Rechtssysteme auf nationaler 
Ebene und die reibungslose Verwirklichung der 
Ziele der internationalen Strafjustiz setzen mit 
Blick auf das Normensystem ein wechselsei
tiges Grundverständnis zwischen den Rechts
ordnungen unterschiedlicher Rechtstraditio
nen voraus. Demgemäß befasst sich auch die 
rechtsvergleichende Grundlagenforschung mit 
diversen Dynamiken in der Beziehung zwi
schen Strafrechtssystemen und mit Fragen zur 
Inter, Trans und Supranationalisierung des 
Strafrechts. Dabei wird auch die Frage aufge
worfen, ob die jüngeren Entwicklungen in den 
Rechtssystemen angloamerikanischer und kon
tinentaleuropäischer Prägung die Konvergenz, 
die Durchmischung oder eher eine Divergenz 
der unterschiedlichen Strafverfahrensformen 
und Justizinstitutionen andeuten.

Im Vordergrund der vorliegenden rechtsverglei
chenden Forschung standen die unterschied
lichen Beweisstrukturen, die in nationalen und 
internationalen Strafrechtssystemen westlicher 
Prägung zur Aufklärung eines streitigen Sach
verhalts bestehen. Sachlicher Ausgangspunkt 
der Untersuchung war die Unterscheidung zwi
schen angloamerikanischen und kontinental 
europäischen Verfahrenstraditionen sowie die 
in Praxis und Lehre weitverbreitete Gegenüber
stellung der Begriffe „adversatorisches“ und 
„inquisitorisches“ Straf bzw. Beweisverfahren, 

deren einzelne Bestandteile bisher nicht in kla
rer und allgemein anerkannter Weise bestimmt 
worden waren. Die generellen Ideen hinter der
artigen schematischen Gegenüberstellungen 
wurden in der Arbeit in logischsystematischer 
Weise aufgearbeitet. Dabei wurden die deter
minierenden Elemente der Unterscheidung 
zwischen Idealtypen des Strafverfahrens iden
tifiziert. Diese Vorgehensweise diente zugleich 
der funktionalen Rechtsvergleichung als For
schungsmethode.

Die herkömmlichen Abgrenzungen zwischen 
zentralen „Modellen“ und ihre essenziellen Ele
mente wurden insbesondere in Bezug auf das 
gerichtliche Beweisverfahren erst abstrakt und 
dann konkret anhand der englischen und der 
deutschen Rechtsordnung sowie im Hinblick 
auf internationalrechtliche Entwicklungen 
(EGMR, IStGH) näher untersucht. Zentraler 
Ausgangspunkt für die abstrakttheoretischen 
Untersuchungen und die daran anschließen
den konkreten rechtsvergleichenden und klas
sifizierenden Analysen war die Entwicklung 
von reinen (Beweis)Verfahrensmodellen. Für 
die Auseinandersetzung mit den gegenwärti
gen westlichen Systemen mit ihren vielfältigen 
kulturellen, politischen und rechtlichen Kon
vergenzen und Wechselwirkungen wurde so
mit ein zweckmäßiger Analyserahmen auf der 
Basis bestimmter prozessualer Ideale gewähr
leistet. Dieser trägt insbesondere zur vertief
ten Untersuchung der Unterschiede zwischen 
bestimmten beweisstrukturellen Aspekten des 
Strafprozesses und ihrer Ziele, zur Ermittlung 
der Effektivität der diversen zur Feststellung  
der Schuld angewandten Methoden sowie zur 
Bestimmung von Leitsätzen für die Annähe
rung der Rechtssysteme bei.

Strafrechtsvergleichung	und	internationale	Strafrechtsdogmatik	/	Projekt	Nr.	40

Die Rolle des Richters im adversatorischen  
und im inquisitorischen Beweisverfahren
Modelltheoretische Ansätze, englisches und deutsches Beweisführungssystem,  
internationalrechtliche Dimensionen

Leitung: 
Dr.	Emmanouil	Billis,	LL.M.

Zeitrahmen: 
2012   –  2015 (abgeschlossen)

Kategorie: 
Promotionsprojekt (IMPRS-CC)

Publikation:
Band S 151
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Strafrechtsvergleichung	und	internationale	Strafrechtsdogmatik	/	Projekt	Nr.	41

Strafrechtlicher Strukturvergleich

In Form von Grundlagenforschung versucht die 
Strafrechtsvergleichung, neues Wissen über das 
ausländische Recht sowie Ähnlichkeiten und 
Abweichungen verschiedener Rechtsordnungen 
zu erschließen. In ihrer anwendungsorientierten 
Funktion unterstützt sie de lege ferenda die Ge
winnung von neuen rechtspolitischen Lösungen 
und deren Bewertung mithilfe von ausländi
schen oder internationalen Erfahrungen. 

Vor diesem Hintergrund hatte das Projekt zum 
Ziel, Regelmäßigkeiten (Übereinstimmungen 
wie auch Abweichungen) herauszufinden, 
nach denen die zu untersuchenden Rechtsord
nungen im Bereich des materiellen Strafrechts 
organisiert sind. Dazu wurde in methodischer 
Hinsicht so verfahren, dass zu einem konkreten 
Thema jeweils ein Satz von praktischen Fällen 
– vornehmlich orientiert an der Tötung eines 
„Haustyrannen“ durch die Ehefrau – gebildet 
und dann für jedes Land untersucht wurde, 
mit welchen materiellrechtlichen Kategorien 
die verschiedenen Fallvarianten erfasst und 
wie sie in der Praxis durch das Strafverfol
gungssystem transportiert werden. Um dabei 
auch die rechts tatsächliche Seite zu erfassen, 
wurden für jedes Land Juristen aus verschie
denen Berufsgruppen (Richter, Staatsanwälte, 
Verteidiger, Hochschullehrer) zu der materiell
rechtlichen Lösung, prozessualen Behandlung 
und konkreten Sanktionierung der einzelnen 
Fälle befragt. 

Das Projekt wurde im Jahr 2015 abgeschlossen 
mit einer umfangreichen Publikation von Albin 
Eser/Walter Perron (Hrsg.), Strukturvergleich 
strafrechtlicher Verantwortlichkeit und Sank
tionierung in Europa. Zugleich ein Beitrag zur 
Theorie der Strafrechtsvergleichung, Duncker 
und Humblot, Berlin 2015, 1147 Seiten. Darin 
werden nach einer Einführung in die Entste
hungsgeschichte und in die Zielsetzungen und 
Methoden der Untersuchung die verschiedenen 
Landesberichte vorgelegt sowie deren Ergeb
nisse einer vergleichenden Analyse unterzogen. 
Abschließend eingerahmt in eine allgemeine
re Darstellung der Entwicklung, der Ziele und 

der Methoden der Strafrechtsvergleichung 
wird damit zugleich ein Beitrag zu deren grund
sätzlicher Theorie geliefert. Von den positiven 
in und ausländischen Rezensionen, die dieser 
Strukturvergleich bereits gefunden hat, mag vor 
allem die japanische Zusammenfassung und 
Besprechung in einer Serie von fünf Beiträgen 
in der Ritsumeikan Law Review (2016–2018) 
genannt sein. Eine englische Fassung des ab
schließenden Teils zur allgemeinen Theorie der 
Strafrechtsvergleichung wurde vorgelegt von Al
bin Eser, Comparative Criminal Law. Develop
ment – Aims – Methods, C.H.Beck, Hart No
mos, München/Oxford/BadenBaden 2017, 206 
Seiten.

Von den vielen Erkenntnissen, die das Projekt 
erbracht hat, sei Folgendes hervorgehoben: Ers
tens finden sich in einigen Ländern, insbeson
dere Deutschland und England, noch veraltete 
Regelungen der Tötungsdelikte, die in den un
tersuchten Fällen zu ungerechten Ergebnissen 
führen und deshalb von der Praxis auf vielfälti
ge Weise umgangen werden, wobei sich jedoch 
der Umgang mit als unangemessen erkannten 
gesetzlichen Vorgaben zwischen den betroffe
nen Rechtsordnungen erheblich unterscheidet. 
Zweitens existiert in vielen Ländern ein weit
gehender Konsens, welche Reaktionen auf die 
verschiedenen Fallvarianten angemessen wären 
und tatsächlich verhängt würden; in einigen 
anderen Ländern scheint ein solcher Konsens 
dagegen zu fehlen, wobei die Prognosen der ge
richtlichen Entscheidung weit auseinander ge
hen. Drittens stimmt die relative Einschätzung 
der Tatschwere der einzelnen Varianten zueinan
der in allen Ländern im Wesentlichen überein; 
die Art und Weise, wie diese Ergebnisse durch 
die Anwendung des jeweils geltenden Rechts 
erreicht werden (Abstufungen innerhalb der Tö
tungsdelikte oder erst in der konkreten Strafzu
messung, Besonderheiten der Strafvollstreckung 
etc.), unterscheidet sich jedoch ganz erheblich. 
Dies alles zeigt, dass trotz großer Übereinstim
mung der Ergebnisse in Europa sehr unter
schiedliche Rechtskulturen existieren, die nur 
schwer aneinander angeglichen werden können.   

Leitung: 
Prof.	Dr.	Albin	Eser
Prof.	Dr.	Walter	Perron,	 
Universität Freiburg (Projekt-
koordinator)

Mitarbeiter/-innen:
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Landesberichterstatter/-innen 
zu 8 Rechtsordnungen
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Strafrechtsvergleichung	und	internationale	Strafrechtsdogmatik	/	Projekt	Nr.	42

Konfliktregulierung in Deutschlands pluraler 
Gesellschaft

In jeder Gesellschaft gibt es neben Streitigkei
ten, die durch staatliche Mechanismen beige
legt werden, auch Konflikte, die außergericht
lich und mit nichtstaatlichen Mechanismen 
gelöst werden. Nach deutschem Recht ist die 
außergerichtliche Beilegung von Streitigkei
ten grundsätzlich zulässig und gesellschaftlich 
sogar erwünscht. Mediation als eine Form der 
außergerichtlichen Lösung von Konflikten un
ter Einbeziehung aller am Konflikt beteiligten 
Personen wird insbesondere sowohl im Bereich 
des Strafrechts beim TäterOpferAusgleich als 
auch im Bereich des Zivilrechts in Familiensa
chen praktiziert und ist gesetzlich geregelt. Auch 
ohne spezifische gesetzliche Regelung ist die 
alternative nichtstaatliche Beilegung von Kon
flikten zulässig, solange sie auf Freiwilligkeit 
beruht und weder gegen die verfassungsmäßige 
Ordnung noch gegen die guten Sitten oder die 
Rechte anderer verstößt. 

Nach Angaben der Deutschen Richterakade
mie ist jedoch insbesondere in den größeren 
Städten eine Entwicklung wahrnehmbar, wo
nach Konflikte zunehmend intern und im Ver
borgenen auf eine Weise gelöst werden, die die 
Grundwerte der Verfassung und das staatliche 
Rechtssystem ignoriert und die Durchführung 
von Straf oder anderen Gerichtsverfahren er
schwert. Konflikte, deren Klärung nach rechts
staatlichen Grundsätzen der deutschen Justiz 
vorbehalten sei, würden dieser rechtswidrig 
entzogen und durch nichtstaatliche Autoritäts
personen innerhalb der jeweiligen Gemein
schaft unter Verletzung der Rechte Einzelner 
beigelegt. Es stellt sich die Frage, ob dies nur 
auf bestimmte migrantisch geprägte Milieus 
zutrifft oder eher eine strukturellgesamt

gesellschaftliche Herausforderung ist, der auch 
andere Bevölkerungsgruppen ausgesetzt sind. 

Das Ziel des Forschungsprojekts besteht da
her darin, durch empirische Feldforschung die 
bislang weitgehend unerforschten Konflikt
regulierungsmechanismen der verschiedenen 
in Deutschland lebenden ethnischen, kulturel
len und religiösen Gemeinschaften zu unter
suchen.

Methodisch stellt das Gemeinschaftsprojekt 
hierfür vor allem auf die Theorie normativer 
Pluralität und die Strafrechtsvergleichung ab. 
Das Forschungsprojekt untersucht – in Koope
ration mit der Abteilung Recht und Ethnologie 
des MaxPlanckInstituts für ethnologische 
Forschung in Halle – sowohl aus einem juris
tischen als auch aus einem ethnologischen 
Blickwinkel im Rahmen von Einzelprojekten 
unterschiedliche nichtstaatliche alternative 
Konflikt  regulierungsmechanismen innerhalb 
der komplexen und pluralen deutschen Gesell
schaft. Die Einzelprojekte fokussieren auf Kon
fliktregulierungsmechanismen in ausgewählten 
afghanischen, jesidischen, kurdischen, mhal
lamiyischen und russischsprachigen Gemein
schaften in verschiedenen deutschen Städ
ten. Dabei wird gefragt, wie Mitglieder dieser 
Gemeinschaften mit Konflikten innerhalb 
der eigenen Gemeinschaft umgehen, welche 
Verfahren zur Konfliktregulierung angewandt 
und welche Autoritäten einbezogen werden, 
welches Werte und Rechtsverständnis zum 
Ausdruck kommt und wie die angewandten 
Mechanismen der Konfliktregulierung sich 
zum staatlichen Rechtssystem in Deutschland 
verhalten und auswirken.  

Leitung: 
Prof.	Dr.	Marie-Claire	Foblets	
(Max-Planck-Institut für ethnolo-
gische Forschung)
Prof.	Dr.	Ulrich	Sieber
Prof.	Dr.	Hans-Jörg	Albrecht
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Afrooz Magzhi Najafabadi
Mandana Knust
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Gemeinschaftsprojekt
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Strafrechtsvergleichung	und	internationale	Strafrechtsdogmatik	/	Projekt	Nr.	43

Alternative Streitbeilegung in Einwanderer- 
gemeinschaften in Deutschland 
Empirische Untersuchung alternativer Streitbeilegung in afghanischen Gemeinschaften  
in Deutschland und Analyse der rechtspolitischen Handlungsoptionen

In stark von Zuwanderung geprägten Staaten 
kommt es häufig zur Kollision zwischen dem 
staatlichen Recht und abweichenden normati
ven Praktiken von Einwanderern. Im Extremfall 
kann sich eine außergerichtliche Streitbeile
gung innerhalb einer Gemeinschaft als mit der 
Rechtsordnung unvereinbar erweisen und dann 
eine die Rechtsstaatlichkeit infrage stellende Pa
ralleljustiz darstellen. Mitunter werden einzelne 
Praktiken bestimmter Identitätsgemeinschaf
ten zwar durch den Staat anerkannt, allerdings 
ist dieser dazu im Bereich des Strafrechts und 
im Hinblick auf Grundrechte des Einzelnen in 
der Regel nicht bereit. Die Kollision zwischen 
dem Recht und einer abweichenden normativen 
Identität von Migranten kann dann zur Folge ha
ben, dass Einwanderergemeinschaften nicht mit 
Behörden kooperieren und deshalb Mitglieder 
dieser Gemeinschaften dem Schutz des Rechts 
faktisch entzogen sind. Staaten stehen damit vor 
der Herausforderung, Migranten konstruktiv 
einzubinden und deren besonderen Bedürfnis
sen gerecht zu werden, zugleich aber Praktiken 
zu unterbinden, die mit staatlichen Grundwer
ten nicht zu vereinbaren sind.

Die Studie behandelt einen für den Rechts
vergleich in Deutschland sehr neuen Gegen
stand. Sie vergleicht zum einen Normen und 
Werte von Einwanderergemeinschaften mit 
staatlichem Recht, zum andern untersucht sie, 
inwieweit Staaten auf sich insoweit ergebende 
Konflikte unterschiedlich reagieren. Ziel der 
Untersuchung ist es, alternative Streitbeilegung 
und daraus erwachsende Konflikte mit der staat
lichen Rechtsordnung in Deutschland zu verste
hen und diesbezüglich unter Berücksichtigung 
der Erfahrungen anderer Staaten gegebenenfalls 
notwendige politische Lösungsansätze zu ent
wickeln. Mit der Untersuchung afghanischer 
Gemeinschaften wird eine der gegenwärtig am 
schnellsten wachsenden Einwanderergruppen 
in Deutschland in den Blick genommen. Für die 
Suche nach rechtspolitischen Optionen werden 

mit Kanada und Großbritannien zwei Rechts
ordnungen untersucht, in denen Konflikte zwi
schen staatlichem Recht und Migranten bereits 
seit vielen Jahren politisch und wissenschaftlich 
ausgiebig diskutiert werden und die sich daher 
als Inspirationsquelle für rechtspolitische Über
legungen in Deutschland anbieten.     

Für den ersten, empirischen Teil des Projekts 
werden zunächst die Streitbeilegungsmecha
nismen innerhalb afghanischer Gemeinschaf
ten untersucht; erfasst wird dabei auch, in 
welchem Ausmaß diese dem deutschen Recht 
entgegenstehen und welche Einstellung zur 
staatlichen Rechtsordnung sie prägen. Darüber 
hinaus wird auch die Haltung relevanter staatli
cher Institutionen zu den normativen Praktiken 
der Einwanderergemeinschaften untersucht, 
um zu prüfen, inwieweit staatliches Handeln 
selbst zu einer Stärkung oder Schwächung 
abweichender normativer Praktiken beiträgt. 
Hierzu stützt sich die Arbeit vor allem auf se
mistrukturierte Interviews und Beobachtungen 
aus der Teilnahme an Streitbeilegungsmecha
nismen. Befragt werden dazu vor allem die an 
solchen Mechanismen Beteiligten, Nichtregie
rungsorganisationen und deutsche Justiz und 
Verwaltungsbehörden. Der zweite Teil der Stu
die analysiert rechtspolitische Optionen. Es sol
len Antworten auf die Frage gefunden werden, 
wie Gesetzgeber und Behörden in Deutschland 
auf alternative Streitbeilegung in Einwanderer
gemeinschaften reagieren sollten. Im Mittel
punkt stehen insbesondere Möglichkeiten und 
Grenzen einer staatlichen Regulierung solcher 
Praktiken. Zugrunde gelegt wird dem eine ver
gleichende Analyse von staatlichem Recht und 
den in den afghanischen Gemeinschaften vor
gefundenen Regeln der Streitbeilegung. Davon 
ausgehend wird schließlich geprüft, inwieweit 
Maßnahmen im Recht Kanadas und Großbri
tanniens sowie die in diesen Ländern disku
tierten Lösungsansätze auch für Deutschland 
Anwendung finden könnten.  
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